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bautechnischen Anlagen •••••••••••••••••••••• 99 

Anlage Lastenzüge der u.iBahn • '.. • • • • • • • •• 104 

G.rundsätze für di'e Ausgestaltung der Zugsi-
cherungsanlagen •• •••••••••••••••••• • •••••••• 105 

Instandhaltung der Zugaicherungs- und Fern-
meldeanlagen ••••••••••••••••••••••••••.••••• 120 

Bahnenergieversorgungsanlagen und Gleichrich-
terunterwerke ••••••••••••••••••••••••••••••• 121 

Fahrleitungs- und Rückleitungsanlagen ••••••• 123 

Anlage 1 Stromschienenaufhängung Bauart WS 126 

Anlage 2 Stromschienenstuhl mit SC.hutzhaube 127 

Anlage) Stromschienenunterbrechuogen io 
U-Bahnweichenbereichen ••••••••••• 128 

Beleuchtungsanlagen ••••••••••••••.•••••••••• 130 

Ele1.ctrote.chni sche Anlagen der allgemeinen 
Eaergieversorgung ••••••••••••••••••. •. ..•••• 1)2 

Anla.ge Energieversorgung der U-Bahnhöfe 1 34 

Schutzmaßnahmen •.••••••••••••.••••.••••••••• 135 

Instandhaltung von elektrotechnischen und ma
schinentecbDischeo Anlagen •••••••••••••••.•• 1)6 

~-~---- ~ --_._-- _. -_ .-..... , 
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Anweisung Inhalt S~ite 

14 
15 
16 
17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

Rads.ätze 
Instanc.haltung der Fahrzeuge •• • • . • •. •..• •. • • • 
Instandhaltung der Bremsen ••••••••••••••••••• 
Ausbildung, Prüfung und Ei nweisung der Bahnbe-

137 
139 
143 

triebsangehörigen ••••..•••••••.• • •..••••••••• 145 
Anlage 1 

Anlage 2 
Anlage 3 
Anlage 4 
Anlage 5 
Anlage 6 
Anlage 7 

Leit ende Beschäftigtet Di spatoher. 
Beschäftigtet die bei der Instand
haltung der Bahnsnlagen und der 
Fahrzeuge sowie 1m Bahnbetriebs-
dienst aufsichtsführend oder sonst 
verantwortlich tätig sind •• ~ •••••• 148 
Zugprüfer •••••••••.•••••••••••...• 150 
Triebfahrzeugführer und Zugbegleiter 152 
Fahrdienstleiter •••••••••••••••••• 154 
Bahnhofsaufs i cht •••••••••••••••••• 156 
Rangierleiter •••••••••.••••••••••• 158 
Ra,DSi erer ••...••••••••••••.•.••..• 159 

D.ienstunterricht für Balulbetriebsangehödge •• 160 
Personalprüfucgen für Bahnbetriebsaogehör1ge 162 
ZUgfahr- und Raogierdienst ••••••••••••••••••• 164 
Verwendung von Fernmel dean l agen 1m B.ahnbe-
triebsdienst ••••••••••••••••••••.•••••••••••• 187 
Unfälle •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 189 
Anlage 1 Eilige Meldung über Bahnbetrieba-

unf'ä.lle ••...•.•••••••.•.••.•..•••• 1 '99 
Anlage 2 Unfallmeldung •••••••••••••••••• • •• 200 
Sigoalordnung •••••••••••••.•••••••••••••.•.•• ~ 

.... _-_~ .................. :!:!"'"'~-~~-C".~-... ~---.r~: .. . ~ .. ."..~.~~~ 
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Anweisung Inhalt S~ite 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 

23 

Radsätze ..................................... 
Iostanc.haltung der Fehrzouge ••••.••.•..••.••• 
Instandhaltung der Bremsen ••••••••••••••••••• 
Ausbildung, Prüfung und Einweisung der Bahnbe-

137 
139 
143 

triebsangehörigen ••.••••••••••.•••.•••••••••• 145 
Anlage 1 

Anlage 2 
Anlage 3 
Anlage 4 

Anlage 5 
Anlage 6 
Anlage 7 

Leitende Beschäftigte, Dispatcher, 
Beschäftigte, die bei der Instand
haltung der Bahnanlagen und der 
Fahrzeuge sowie im Bahnbetriebs-
dienst aufslchtsführend oder sonst 
verantwortlich tätig sind •• ~ •••••• 148 
Zugprüfer ••••••••••••••••••••••••• 150 
Triebfahrzeug1'ührer und Zugbegleiter 152 
Fahrdienstleiter ••••••••••.••••••• 154 
Bahnhofsaufsicht •••••••••••••••.•• 156 
Rangierleiter •••••••••.••••••••••• 158 
Rangierer ••.••••••••••••••.••••.•• 159 

Dienstunterricht für Bahobetriebsangehörige.. 160 
Personalprüfucgen für Bahnbetriebsaogehörige 162 
Zugfahr- und Rangierdienst ••••••••••••••••••• 164 
Verwendung von Fernmeldeanlagen im Bahobe-
triebsdienst •••••••••••••••.••.•..••••••••••• 187 
Unt'älle •••••••••••••.•••••••••...•••••••••••• 189 
Anlage 1 Eilige Meldung über Bahnbetriebs-

unfälle ..........•..•......•....•. 1 '99 
Anlage 2 Uofallmeldung ••••••••••••••••••••• 200 
Sigoalordnun8 ••••••••••••••••••••••••••.••••• 201 
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für 
Untergrundbahnen (BO U) 

vom 1. Juni 1979 

Auf G.rund des § 9 Abs. 2 der Verordnung vom 22. Januar '1976 
über die Staatliche Bahnaufsicht - BeJmaufsi.cht::sverordnung 
(BAVO) - (GB1. I Nr. 3 s. 33) wird im Einvernehmen mit den • 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane fOlgende Ord-

, nung erlas.seJls 

AbsCbpitt I 

AllselOOioe§ 

§ 1 
Geltupssbereich 

(1) Diese Ordnung 8ow1e d1e da~gehörigen Anwei~~ngen gelten f ür 
a) die Entwicklung. die Vorbereitung und die Bauausführuns von 

Neubauten, Erweltel!UJlgen Wld Verär:lderungen (nachstehend Bau 
genannt) sowie die Instandhaltung der bautechDischen Anlagen, 
der Zugsicherungs- und Fernmeldeanlagen, der maschinen- und 
elektrotechDi.8chen Anlagen (nachstehend Bahnanl.agen genaont) 
und Fahrzeuge, 

b) die Durchführung des BahDbetriebsdienste.s, 
c) die QJ,al1f1zierung und die Dienstaua.iibUng der BahDbetriebs-

8.Ilgehörigen, 
d) die Vorbereitung und Errichtung yon Bauwerkea im Einsp.ruchs

bereich, 
e) die Kreuzung und Näherung von Bauwerken, Versorgwlgs- und 

IntormatioDsleitungen zu Bahnsnlsgen, 
f) Arbeiten in der Nähe der BahnanIsgen 
der U-Bahnen. 

(2) Diese Ordnung sowie die dazugehörigen Anweisungen gelten 
für 
a) das Ministerium fiir Verkehrswesen; 
b) die Staatliche Bahnaufsicht. 

'-._ - - -- _.-
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bau- una De~rleDSO uoung 

fii% 

Untergrundbahnen (BO U) 

vom 1. Juni 1979 

Auf Grund des § 9 Abs. 2 der Verord.oung vom 22. Januar '1976 
über die Staatliche Bahnau:t:sicht - Balmaufsichtsverordnuog 
(BAVO) - (GBI. I Nr. 3 s. 33) wird im Einvernehmen mit den • 
Le.itero der zuständigen zentralen staatsorgane fOlgende Ord
nung erlasBeJls 

Abschnitt I 

AllselOOine§ 

§ 1 

Geltupssbereich 
(1) Diese Ordnung sowie die dazugehörigen Anwei~~ngen gelten für 
a) die Entwicklung, die Vorbereitung und die BauausfUhrung von 

Neubauten, Erweiterungen und Verä.Qderungen (naohstehend Bau 
genannt) sowie die Instandhaltung der bautechnischen Anlagen, 
der Zugsicherungs- und Fernmeldeanlagen, der maschinen- und 
elektrotechnischen Anlagen (naChstehend Bshnaol.agen genannt) 
und Fahzzeuge, 

b) die DurchfiihruDg des BahDbetriebsdienste.s, 
c) die Q.ur.li1'izierung und die Dienstaus.übUng der Bahnbetriebs

aDgehörigen, 
d) die Vorbereitung und Errichtung Ton Bauwerkea im Einspruchs

bereich, 
e) die Kreuzung und Näherung von Bauwerken, Versorgungs- und 

InformatloDsleitungen zu Bahnanlagen, 
f) A.rbei ten in der Nähe der BahDalllagen 
der U-Bahnen. 

(2) Diese Ordnung sowie die dazugehörigen Anweisungen gelten 
für 
a) das Ministerium für Verkehrswesen; 
b) die Staatliche Bahnaufsicht. 

---- -_.- -- -'-- - --~-~- ~ '- _._._---
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<,; ) Ilall Me<llZHll.aC.u.en J)l.U;:lS1; aas Verke.iJ.r swese.os der DDR; 
d) die Fachorgane für Verkehr der örtlichen Staatsorgane, 

in deren Zuständigkeitsbereich sich U-Bahnen befinden; 
e) andere Organe und Institutionen, die im ZusammenhaDg mit 

U-Bahnen Zustimmungen und Genehmigungen erteilen oder Ab
ahmen durchführen ; 

f) die wirtschaftsleitenden Organe. Bet:üebe, Kombinate und 

Einrichtunge~, die 
1. U-Bahnen betreiben, 
2. Bahnanlagen und Fahrzeuge sowie Teile davon für U-BahneIl 

herstellen, umbauen, instaDdhalten, beschaffen oder prü
fen. 

3. Maßnahmen gemäß Aba. 1 Buchstaben e und f vorbereiten 
oder durchführen; 

g) die Beschäftigten der U-Bahnen. 

(3) Soweit Abgreozuogen der Bahnanlagen gege~über besti~ten 
Be,triebsbereichen notwendig sind, legt dies die Staatliche 
Bahnaufsicht fest. 

§ 2 

Grundforderungen 
(1) Der Bau , die Instandhaltung und das Betreiben der Bahnan
lagen und Fahrzeuge s O\'lie der Bahnbetriebsdienst müssen dieser 
Ordnung und den dazugehörigen Anweisungen entsprechen . Darüber 
hinaus gelten die entsprechenden Rechtsvorschriften und die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik. Von den Herstellern 
herausgegebene Bau-, Montage- und Bedienungsvorschriften gind 
zu beachten. 

(2) Die Bahnanlagen und Fahrzeuge müssen so bemessen und be
schaffen sein, daß sie insbesondere 
a) bei den zugelassenen betrieblichen Belastungen hinsichtlich 

der me.chanischen , elektrotechnischell und thermischen Bean
spruchung die Sicherheit sewäbrleisten, 

~~~~"",,=--~~~~~,.a·~*"~~~"'.tm~<;::,.s;:, 

- 10 -

e ) U6n ea~20HUaCn.e!l J)l.UllS" aes Ve.rk~nr3wesens aer DDR; 
d) die Fachorgane für Verkehr der örtlichen Staatsorgane, 

in deren Zuständigkeitsbereich sich U-Bahnen befinden; 
e) andere Organe und Institutionen, die im Zusammenhang mit 

U-Bahnen ZustilllJllUngen uod Genehmigungen erteilen oder Ab
ahmen durchführe ; 

f) die wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate uod 
EinrichtungeD, die 
1. U-Bahn,~n betreiben, 
2. Bahnanlagen und Fahrzeuge sowie Teile davon für U-Bahnell 

herstellen, umbauen, i .nstandhalten, beschaffen oder prü
fen, 

3. Maßnahmen gemäß Abs. 1 Buchstaben e und f vorbereiten 
oder durchführen; 

g) die Beschäftigten der U-Bahnen. 

(3) Soweit Abgrenzungen der Babnaolagen gegenüber bestimmten 
Betriebsbereichen notwendig sind, legt dies die Staatliche 
Bahnaufsicht fest. 

§ 2 

Grundforderungen 
(1) Der Bau , die Instandhaltung und das Betreiben der Bahnan
lagen und Fahrzeuge sovlie der Bahnbetriebsdienst müssen dieser 
Ordnung und den dazugehörigen Anweisungen entsprechen . Darüber 
hinaus gelten die entsprechenden Rechtsvorschriften und die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik. Von den Herstellern 
herausgegebene Bau-, MontaGe- und Bedienungsvorsc~iften ~ind 
zu beachten. 

(2) Die Bahnanlagen und Fahrz~uge müssen so bemessen und be
schaffen sei n, daß sie insbesondere 
a ) bei den zugelassenen betrieblichen Belastungen hinsichtlich 

der mechanischen, elektrotechnische.n und thermischen Bean
spruchung die Sicherheit sewäbrleisten, 
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die ::)icl1erne~"C VOll Pexsocen und Sachwer ;;eo gewährleisten, 

c) den BestlllU:!U.Dgen des Gesundbelts-, Arbeits-, Brand- und Um

weltschutzes einschließlich der Hygiene und Arbeitsh3giene 

entsprechen, 

d) den Grundsätzen einer rationellen Energieanwendung entsp~e

chec 

e) den stäudig wachsenden Bedarf der Bevölkerung an Beförde

rungaleistungen mit hohe~ Qualität befriedigen könoen. 

(3) Sind Dienstvorschriften der Deutschen ReiChsbahn anzuwen

den, wird das durch die Staatliche Bahnaufsicht festgelegt. 

§ 3 

Verantwortung und Pflichten des Leiters des Betri~bes 

(1) Für Ordnung und Sicherhei t .$ow:'e für die Einleitung vorbeu

gender Maßnahmen zur Schadensverhütung trägt der Leiter des 

Betriebes die Verantwor~~ng. 

(2) Werden Mängel an den Bahnanlagen, Fahrzeugen oder bei der 

Durchführung des Bahnbetriebsdi enstes festgestellt, hat der 

Leiter des Betriebes unve!'zü(~l1ch Maßnahmen zur Aui'rechterhal

tung der Arbeits- ulld Betriebssicherheit und zur Beseitigung 

der Mängel zu veranlassen. 

(3) Der Leiter des Betriebes bat zu dieser Ordnung und den da

zugehör"igen Anweisungen eine Dienstordnung für den BallJ'lbe

triebsdienst entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erfor

dernissen zu erlassen und deren Einhaltung zu kontrollieren. 

Dle Dienstordnung 1st entsprechend der Anweisung NI'. 1 zur 

BO U - Dienotcrdnung - aufzustellen und der Staatlichen Bah:l

aufsicht zur Kenntnis zu geben. 

(4) Entsprechend den Erfor.d",rnlssen sind durch de.u Leiter des 

Betriebes auf der Grundlage der i o § 2 Aba. 1 gellaonten Be

stimmungen betriebliche Vorschritten zu erlassen. 
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b) die ::>icl1erhel.'C VOll .Pexsooca und Sachwe!! ·~ e[l gewahrleistsn t 

c) den Bestimmungen des Gesundhei ts-, Arbeits-, Braod- und Um

weltschutzes eioschlie8lich der Hygiene und Arbeitsb;9giene 

entsprechen, 

d) den Grundsätzen einer rationellen Energieanwendußg entsp!'e

chs .c. 
e) den stäudig wachsenden Bedarf der B.cvölkerung an Bef örde

rungsleist~gen mit hoher Qualität befriedigen könoen. 

(3) Sind Dienstvorschriften der Deutschen Reichsbahn anzuwen

dEln, wird das durch die Staatliche Bahnaufsicht festgelegt. 

§ 3 

Verantwortung und Pflichten des Leiters des Betriebes 

(1) Für Ordnung und Sicherhei t Mwie für die Ei nlei tung vorbeu

gender Maßnahmen zur Schadensverhütung trägt der Leiter des 

Betriebes die Verantwor~~nS. 

(2) Werden Mänge~ an den Bahnanlagen, Fahrzeugen oder bei der 

Durchführung des Bahobet~iob3di enstes festgestellt, hat der 

Leiter des Betriebes unve~züsl1ch Maßnahmen zur Autrechter~l

tung der Arbeits- u/ld Betriebssicherheit und zur BeseitiguLlg 

der MÖJlsel zu 'Veranlassen. 

(3) Der Leiter des Betriebes hat zu dieser Ordnung und den da

zugehörigen Anweisungen eine Dienstordnung für den Bahnbe

triebsdienst entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erfor

deroisseD zu erlassen und deren Einhaltung zU kontrollieren. 

Die Dienstordnung ist entsprechend der Anweisung Nr. 1 zur 

BO U - Dienstcrdnung - aufzustellen und der Staatlichen Bah:l

aufsicht zur ~enntnis zu geben. 

(4) Entsprechend den Erfor.d.:rn1ssen sind du.rch de!! Leiter des 

Betr:'ebes auf der Grundlage der i o § 2 ADs. 1 genannten Be

stimmungen betriebliche Vorschriften zu erlassen. 
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Abschnitt Ir 

Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; bahnaufsicht liehe 
~üfun~ 

§ 4 
Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und 

Rekonstruktionsmaßnabmen 
(1) Die Zllstimmuog der Staatlichen Bahnaufsicht ist für die 
standortmäßige Einordnung der Bahnanlagen und die Vorbereitung 
es Neubaus sowie ZQr Erweiterung oder Veränderung von Bahnao

lagen erforderlich. 

(2) Die Genehmigung der Staatlichen Bahnaufsicht ist für die 
Durchführucg des Neubaus sowie zur Erweiterung oder Veränderung 
von Bahnanlagen. die nicht der Prüfung und Kontrolle durch an
dere Organe unterliegen, erforderlich. 

' (3) Die Zustimmung der Staatlicbec Bahnaufsicht ist für die 
Durchführucg des Neubaus sowie zur Erweiterung oder Veränderung 
Von Bahnanlagen, die der Prüfung und Kontrolle durch andere Or
gane unterliegen, erforderlich. 

(4) Für das ZustilllIllUJlgs- un,d GenehmiguDgsverfahren gilt die An
weiSWlg Nr. 2 zur BO U - Zustimmuoge.c und Genehmigungen -. 

i 5 
Bauvorhaben im Bereich der Bahnanlagen 

~ 1) Zur Errichtung von Bau\~erken wie Hochbauten, Brücken, Durch
lässe, Kanäle mit lichte,r Weite ~ 1 m und bei deren baulichen 
Veränderungen ist die ZustillllllLUlg der Staatlichen Bahnaufsicht 
erforderlich, ween der Abstand der Außenf1.äche dieser Bauwerke 
zur U-Bahnaolage ~ 1 mist. Fiir das Verfahreo gilt die Anwei
sung Nr. 2 zur BO U - Zustil7l!!!Ullgen und Genehmigungen -. 

(2) Für alle Bauvorhaben inoerhalb eines Abstandes von 1 m bis 
30 m zu U-Bahnanlageo ist die Zustimmung des Lei ters des Betrie
bes einzuholen. 

J-~,_._~ 
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Abschnitt II 

Zustim.mllngs- und Genehmigungsverfahr6n; bahnaufsichtliche 
P.t:üfung 

§ 4 
Vorbereitung uod Durchführung voo Investitioos- und 

Rekopstruktionsmaßnahmen 
(1) Die Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht ist für die 
standortmäBige Einordnung der Bahnanlageo und die Vorbereitung 
es Neubaus sowie zur Erwei te-rung oder Veränderung von Bahoao

lagen erforderlich. 

(2) Die Genehmigung der Staatlichen Bahnaufsicht ist für die 
Durchführung des Neubaus sowie zur Erweiterung oder Veränderung 
von Bahnanlagen, die nicht der Prüfung uod Kontrolle durch an
dere Organe unter l iegen, erforderlich. 

-(3) Die Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht ist für die 
DurcbfUhrung des Neubaus 80wie zur Erweiterung oder Veränderung 
von Bahnaolagen, die der Prüfung und Kontrolle durch andere Or
gane unterliegen, erforderlich. 

(4) Pür das Zustimmuogs- und Genehmigungsverfahrec gilt die An
weisung NI'. 2 zur BO U - Zustill1lllUnge.o und Genehmigungen -. 

i 5 
Bauvorhaben im Bereich d.er Bahnanlagen 

(1) Zur Errichtung von Bau\verken wie Hochbauten , Brücken, Durch
lässe, Kanäle mit lichte.r Weite ~ 1 m und bei deren baulichen 
Veränderungen ist die Zusti.auuung der Staatlichen Bahnaufsicht 
erforderlich, ween der Abstand der Außenfläche dieser Bauwerke 
zur U-Bahoaclage ~ 1 m ist. Für das Verfahren gilt die Anwei
sung Nr. 2 zur BO U - ZustiJllll!Ullgeo und Genehmigungen -. 

(2) Für alle Bauvorhaben inoerhalb eines Abstandes von 1 m bis 
30 m zu U-Bahnanlagen ist die ZustimmuDg des Leiters des Betrie
bes eiozuholen. 
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(3) Bei Kreuzungen und Nähp,rungen von Versorgungs- und Inf orma

tionsleitungen aller ' Art ist gemäß Abs. 2 zu verfahren. 

§ 6 

Bauart vop Bahnanlasen und Fahrzeugen; Betriebsart 

(1) Die Bauart von Bahoanlagen und Fahrzeugeo bedarf der Geneh

migung der Staatlichen Bahnaufsicht. Die Genehmigung der Bauart 

bezieht, sieb nur auf die Einbaltung der BestillllllUDgen dieser Ord

nuog und der dazugehörigen An~eisungen. 

(2) Die Genehmigung der Bauart hat der Hersteller bei der Staat~ 

lichen Bahnaufsicht zu beantragen. Sie wird schriftlich erteilt, 

weno bei der bahnaufsichtlichen Prüfung die AusfÜhrung gemäß 

der bestätigten Dokumentation festgestellt wird. 

(3) Die Mitwirkung der Staatlichen, Bahnaufsicht an der Entwick

lung von Bahnao_lagen und Fahrzeugen ist vom Hersteller bzw. Auf, · 

traggeber zu gewährleisten. 

(4) Vor der El~g einer neuen Betriebsart ist die Geneh

migung durch die Staatliche Bahnaufsicht erforderlich. 

(5) Vor Inderung der Bauart von Bahoaolagen und Fahrzeugen so

wie der Betriebsart 1st die Genehmigung der Staatlichen B.alu:l

aufsicht einzuholen. 

(6) Bei der Einführung einer neuen Bauart von Bahnanlagea und 

Fahrzeugen sowie einer neuen Betriebsart und deren Änderungen 

ist vom wissenschaftlich-technischen Hächststacd und der Gewähr

leistung von Ordnung und Sicherheit auszugehen. 

(7) Für das Verfahren gilt die Anweisung Nr. 2 zur BO U - Zu

stimmungen und Genehmigungen -. 

- 13 -

(3) Bei Kreuzungen und Nähp.rungen von Vezsorguogs- und Inf or ma

tionsleitungen aller' Art ist gemäß Abs. 2 zu verfahren. 

§ 6 

Bauart von Babpanlasen und Fahrzeugen; Betriebsart 

( 1 ) Die Bauart von Bahnaolagen und Fahrzeugen bedarf der Geneh

migung der Staatlichen Bahnaufsicht. Die Genehmigung der Bauart 

bezieht sich nur auf die Einhaltung der BestilllDIUllgea dieser Ord

nung und der dazugehörigen Anweisungen. 

(2) Die Genehmigung der Bauart hat der Hersteller bei der Staat~ 

lichen Bahnaufsicht zu beantragen. Sie wird schriftlich erteilt, 

wenn bei der bahDaufsichtlichen Prüfung die Ausführung gemäß 

der bestätigten Dokumentation festgestellt wird. 

(3) Die Mitwirkung der Staatlichen, Bahnaufsicht an der Entwick

lung von Bahnanlagen und Fahrzeugen ist vom Hersteller bzw. Auf, · 

traggeber zu gewährleisten. 

(4) Vor der E1Dführung einer DeueD Betriebsart ist die Geneh

migung durch die Staatliche Bahnaufsicht erforderlich. 

(5) Vor Inderuog der Bauert von Bahnanlagen und Fahrzeugen so

wie der Betriebsart ist die Genehmigung der Staatlichen Bahn

aufeicht einzuholen. 

(6) Bei der Einführung einer neuen Bauart von Bahnanlagen und 

Fahrzeugen sowie einer neuen Betriebsart und deren Anderungen 

ist VOll. wissenschaftlich-technischen Höchststand und dexo Gewähr

leistung von Ordnung und Sicherheit auszugehen. 

(7) Für das Verfahren gilt die Anweisung Nr. 2 zur BO U - Zu

stimmungen und Genehmigungen -. 
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~ ? 
Bahn8Ufsichtliche Prü.fuOß 

(1) Neue oder veränderte Bahnanlagen und Fahrzeuge sind vor der 
Inbetriebnahme, unabhängig von PrQ!ungen und Abnahmen duroh an
dere Organe, bahnau:fsichtlich zu prüfen, soweit die nachstehen-

~ den Bestimmungen keine anderen Regelungen zulassen oder vor-
~ cbreibt)n . 

(2) Die l)ahnaufsichtliche Prüfung beinhaltet die Kontrolle der 
Realisierung der in der Zustimlllung bzw. Genehmigung der Staa~
lichen Bahnaufsicht enthaltenen Auflagen scwi o der projektier
ten Paremeter und die l'rüfung der fachspe zifischen Bedingungen 
at'.:f EiOhal"t;ung der Betriebssicherheit und der betriebstecbni
schen und bet r iebstechnologischen Erforde~nisse des Bahnbetrie
bes. 

0) Die Stc.atliche Bahnaufsicht kann die r.urchfüb.rung bahnauf~ 

sichtlicher Pr ilfün gen deo Leiter des Betriebes übertrCl:ß0o . 

§ 8 

Inbetriebnahme; Betriebsauf nahme 
(1 ) F~ die Inbetr i ?bnahme neuer oder veränderter BahnaDlagen 
sowie Fahrzeuße ist die Genehmigunß zur Inb~t ri0bnuhme dQrch 
die Staat liche Bahnaufsicht erforderlich. Für ortsfeste oder 
'bewegliche Eillr~chtungen , die nach den Rechtsvorschrifteo der 
GenelmUgungs-, Zulassungs-, Bauartprüf ungs- oder Uberwachunss
pflicht anderer Organe unterliegen, wird die GenehmigunG zur 
Inbetri <? oo.ahme erst er t eilt, wenn die ootw~ndigen Prüfungen 

' durch di ese Organe ( z .B. Staat liches Amt für Techl1ische Uber
wachung) d'lrchgeführt wurden und hierliber die Prüfuogs- und 
Genehmigungsbeschei oigungen vor liegen . 

(2) Für die Aufnahme des öff~!]i;lichen Pers oneoyerkehl's i::lt die 
Geoeh.;iligupg für di e Bet riebsaufnahme durch die Staatliche Bahn-· 

aufsicht erforderlich . 

0) Di·e Genehl!liguD ben zur Inbetriebnahme und für die Betrieos
au:fnehr!le werden schriftlich ertei lt. 

~ 

~~-~~~~~~~~~?it.~~~~~~~~~t~~:r 
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tS " 
Bahoallfsichtliche PrüfuOS 
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sichtlicher P.riifungen deCl Leiter des Betriebes übel'tr6:ßGo. 

§ 8 

!nbet~iebnahme; Betriebsauf nahme 
(1) Für die Iobetrbbn.ah.me neuer oder veränderter Bahnanlagen 
so\üe Fahrzeu€)e ist die Genehmigu,CB zur Inb~t -ri()b nuhme dllt'ch 
die Staatliche Bahnaufsicht erforderlich. Für ortsfeste oder 
bewegliche Einrichtungen, die nach den Rechtsvorschrifteo der 
GeneiillUgungs- , Zulassungs- , Bauartprüfungs- oder Uberwachunss
pflich!; anderer Organe unterliegen, wird die GenehmigunG zur 
Inbetri ~bnehme erst erteilt, wenn die notWendigen Früfungen 

' durch diese Organe (z . B. Staat liches Amt für Technische Uber
wachung) d'lI'chgeführt wurden und hiertiber die Prüfuogs- und 
Genehmigungsbescheioigungen vorliegen. 

(2) Für die Aufn ahme de s öffentlichen Personeoyerkehrs i::Jt die 
Geoehilligung für di e Betriebsa,ufnahme durch die Staatliche Bahn-· 
aufsicht erforderlich. 

0) Di ·~ Genehmig\l.Di;en zur Inbetriebnahme und für die Betriebs
aufnabße werden schrift lieb erteilt. 
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Abschni tt III 

'Bautecbnische Anlagen 

§ 9 
Unterbau 

(1) Der Unterbau muß die vom Oberbau zu übertra~enden Verk~hrs

lasten aufneru:nen und ausreichend entwässert sein. 

(2) Für den Unterbau von 'Gleisen, die nicht auf' der ~~rlaelsohle 

oder auf Brücken verlegt sind, gilt TGL 24756. 

§ 10 

Oberbau 

(1) Der Oberbau muß eine Achsk~aft von 150 kN (15 Mp) aufneh-

men. 

(2) Die Gleise müssen eine ausreichende elektrische Leitf;~his

keit besitzen. Fahrschi.enen müssen gegeneinander und gegenüber 

dem U-Babn-Bauwerk ausreichend isoliert sein. 

(3) Als Gleiseodabschlüsse in Haupt- und Nebengleisen sind 

Bremsprellböcke einzubauen, die die kinetische Energie eines 

mit 25 km/h Geschwindigkeit aufprallenden Zuges oder Fahrzeuges 

aufnehmen. Auf Gleisenden in Werkstatthallen können Gleisend

schuhe angebracht werden . Andere GleisendabsChlüsse bedürfen 

der Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht. 

(4) Hinter Gleisendabschlüssen dürfen innerhalb eines Abstandes 

von 5 m, gerechnet ab Schieneoende, keine trage.nden Bauteile, 

gefährdete Anlagen sowie Arbeits- und Aufenthaltsräume vorhan

den sein. 

(5) Außerdem gilt die Anweisung Nr. 3 zur BO U - Oberbau -0 
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Abschnitt III 

Bautechnische Anlagen 

§ 9 
Unterbau 

(1) Der Unterbau muß die vom Oberbau zu übertra~enden Verkehrs

lasten aufnehmen und ausreichend entwässert sein. 

(2) Für den Unterbau vO'nGleisen, die nicht auf der r-urlnelsob.l.e 

oder auf Brücken verlegt sind, gilt TGL 24756. 

§ 10 

Oberbau 

(1) Der Oberbau muß eine Achsk~aft von 150 kN (15 Mp) aufneh

men . 

(2) Die Gleise müs sen eioe ausreichende elektrische Leitf;~hiS

keit besitzen. Fahrschienen müssen gegeneinander und gegenüber 

dem U-Bahn-Bauwerk ausreichend isoliert sein. 

(3) Als Gleisendabschlüsse in Haupt- und Nebengleisen sind 

Bremsprellböcke einzubauen, die die kinetis.che Energie eines 

mit 25 km/h Geschwindigkeit aufprallendeD Zuges oder FahrzeugBs 

aufnehmen. Auf Gl eisenden io Werks tat thallen können Gleisend

schuhe angebracht werden. Andere Gle i sendabsChlüsse bedürfen 

der Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht. 

(4) Hinter Gleisendabschlüssen dürfen innerhalb eines Abs t andes 

von 5 m. gerechnet ab Schienenende. keine tragenden Bauteile, 

gefährdete Anlagen sowie Arbeits- und Aufenthaltsräume vorhan

den sein. 

(5) Außerdem gilt die Anweisung Nr. 3 zur BO ü - Obe~bau - . 
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§ 11 

Spw:weite 
(1) Die Spurweite ist das kleinste !laß zwischen zwei sich gegen
überliegenden Fahrschienenkopfpunkten, gemessen von 0 bis 14 mm 
unter der Schienenoberkante. Das GrundmaB der Spurweite beträgt 
1435 mm. 

(2) Die Spurweite darf als Folge des Betriebes 1455 mm nicht 
überschreiten, eine Spurverengung unter 1432 mm ist nicht zu
lässig. 

§ 12 
Trassie:t'UM 

~1) Zur Erzielung einer hohen Reisegeschwindigkeit ist die "fah.r

d,namisch gÜllstigste Streckenfü.l:lrung anzustreben. 

(2) Höhengleiche Kreuzungen zwischen Hauptgleisen untereinander 
sowie mit anderen Verkehrswegen sind nicht zulässig. 

(3) Hauptgleise dürfen im Regelbetrieb nur in einer Richtung 
befahren werden, ausge.nommen in Xehrbe.hnhöfen. 

(4) Die Zusamment'ührung von Hauptgleisen mehrerer Strecken hat 
1n der Regel hinter einem Bahcsteig zu erfolgen. 

(5) Kehrgleiae sind grundsätzlich zwischen Hauptgleieeo entge
gengesetzter Fahrtrichtung einzubauen. 

(6) Gleise an Bahnsteigen sind in der Geraden zu verlegen. In 
begrÜDdeten Fällen kann die Staatliche BahPaufsicht Ausnahmen 
zulassen. 

(7) Gleise außerhalb von Tunnelanlagenaind nur auf eigenem 
Bahnkörper zu verlegen. 

.;-... ;:; .,. -~ -' 
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§ 11 

Spurweite 
(1) Die Spurweite ist das kleinste !laß zwischen zwei sich gagen
überliegenden Fahrschieneokopfpunkten, gemessen von 0 bis 14 I!Illl 

unter der Scmenenoberkaote. Das Grund!II8..ß der Spurweite beträgt 
1435 mm. 

(2) Die Spurweite darf als Folge des Betriebes 1455 mm nicht 
überschreiten, eine SpurverenguDg unter 1432 mm ist nicht zu
lässig. 

§ 12 

" l'rassieruM 
~1) Zur Erzielung einer hohen Reisegeschwindigkeit 1st die "fahr
d,namisch günstigste StreckenfüMung anzustreben. 

(2) HÖheDgleiche Kreuzungen zwischen Hauptgle1sen untereinander 
sow_ie III1.t a.oderen Verkehrswegen sind nicht zulässig. 

(3) Hauptgleise dürfen im Begeibetrieb nur in einer Richtung 
befahren werden, ausgenommen in Kehrbahnhöfen. 

(4) Die ZusammeDfühl.'llDg von Haup~gleieen mehrerer Strecken hat 
in der Regel hinter einem Bahnsteig zu errolgeo. 

(5) Kehrgleise sind grundsätzlich zwischen Hauptgleieeo entge
gengesetzter Fahrtrichtung einzubauen. 

(6) Gleise an Bahnsteigen sind in der Geraden zu verlegen. In 
begründeten Fällen kaon die Staatliche Bahnaufsicht Ausnahmen 
zulassen. 

(7) Gleise auBerhalb von Tunnelanlagen sind nur auf eigenem 
Bahnkörper zu verlegen. 

,.-.~ . 
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§ 13 
Längsneigung 

(1) Die Längsneigung der Gleise darf betragen: 
a) Bei Neubau von Gleisen ~ 40 °/00 (1: 25), 
b) bei vorhandenen Gleise~ 50 &/00 (1: 20) , 
c) bei Gleisen an Bahn- ~ G 

steigen = 3 100 (1:333), 
d) in Abstell-, Kehr- ~ 

und Werkstattgleisen =1,5 Qloo (1:667). 

(2) Neigungswechsel sind gemäß ADweisung Nr. 3 zur BO U - Ober
bau - auszurunden. 

§ 14 

Bogenge8taltung 
(1) In der Regel sind Gleisbogen mit einem Halbmesser VOll 

R ~ 300 III aDzuwenden. In Haupt- und Kehrgleisen sind Gleis
bogen mit einem Halbmesser VOll R <: 180 und in anderen Neben
gleisen &1t einem Halbmesser VOll R <: 100 III nicht zulässig. 

(2) In Hauptgleisen sind Uberhöhungen, Uberhöhwlgsrampen und 
Ubergangsbogen naoh Anweisung Nr. 3 zur :BO U - Oberbau - her
zustellen. 

§ 15 
LichtraumumgrepzUDS 

(1) Die LichtraumumgrenzUDgslinie ist die auf die GleiBmitte 
und Schienenoberkante bezogene äußere Umgrenzuagi in welche 
keine baulichen Anlagen sowie festen oder lagerllden Einrich
tungen bzw. Gegenstände hineinragen dÜJ!fen. Hier:von ausgenom
Mn sind solehe Teile von Zugbeeinflussungs.anlagen und Strom-
8chienenkonstruktlonen, dIe in diese Umgre"nZUllg hineinragen 
IIÜssen, W! e.m Fahrzeug wirksam zu werden. 
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§ 13 
Längsneigung 

(1) Die Längsneigung der Gleise darf betragen: 
a) Bei Neubau von Gleisen ~ 40 0/00 (1: 25), 
b) bei vorhandenen Gleise~ 50 &/00 (1: 20) , 
c) bei Gleiaeo an BahD-

steigen ~ 3 %0 (1:333). 
d) in Abstell-. Kehr- ;( 

und Werkstattgleisen c1.5 %0 (1:667). 

(2) Neiguosswechsel sind gemäß Anweisung Nr. 3 zur BO U - Ober
bau - auszurunden. 

§ 14 

Bogensestalyung 
(1) In der Regel sind Gleisbogso mit einem Halbmesser von 
R ~ 300 m anzuweoden. In Haupt- und Kehrgleisen sind Gleis
boge» a1t einem Halbmesser von R < 180 und in aDderen Neben
gleisen mt eillem Halolllesser von R < 100 m nicht zulässig. 

(2) In Hauptgleisen sind Uberhöhungen, OberhöhuDgsrampen und 
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§ 15 
Lichtraumumgrepzung 

(1) Die Lichtraumumgrenzungslinie ist die auf die Gleismitte 
und Schien.enoberkaote bezogene äußere Umgrenzung; in velche 
keine baulichen Anlagen sowie festen oder lagernden Einrich
tungen bzw. Gegenstände hineinragen dürfen. Hie~on ausgenom
MD sind solche Teile von Zugbeeinfluasungsanlagen und Strom
schieneDkoDstruktionen. dIe in diese Umgrenzung hineinragen 
JlÜssen, um sm Fahrzeug wirksam zu werden. 
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(2) In Gleisbogen ist eine Erweiterung des Lichtraumes gemäß 
Anweisung NI'. 4 zur BQ U - Lichtraumumgre~zungen - vorzunehmen. 

§ 16 
Gleisabstände 

Bei Neubauten ist folgender Gleisabstand herzustellen: 

a) freie StreCke, ohne Mittelstützsn 

b) freie Strecke, mit Hittelstützen 

c) Kehr- und Abste.llanlage mit Personal
bahnsteig, ohne ~ittelstütze 

d) Kehr- und Abstellanlage mit Personal
Bahnsteig. mit Mittelstütze 

3,80 m 

3.65 11 

+ Stiitzen
breite 

3,80 m 

4.25 l!l 

+ Stützen
breite 

In Gleisbogell mit einem Halbmesser von R :; 400 m i ,st der Boge.o
zuschlag zu ber iicksichtigen. Die si ch hieraus erg'ebenden Gleis
abstände sind auf volle 50 mm aufzurunden. 

§ 17 
SC,hutzr,äume auf der freien Strecke 

(1) Auf U-Bahnstrecken müsse~ zum Schutz f~r Betriebsacgehöri
g-e und bei Betriebsstörungen als Weg fUr die Fahrgäste aus
reichende Schutzräu{lle zwischen Oder neben den Gleisen vOI'ße
sehen werden. Die Breite der Schutzräume ist ab Lichtraumutn
grenzungslinie zu messen • 

...,.-........ ,-.... ~---~ -- ---~~*.ss , kVS'" . ..... s::;;s;::::;;d!'§t~· 
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(2) In Gleisbogen ist eine Erweiterung des Lichtraumes gemäß 
Anweisung Nr. 4 ~ BQ U - Lichtraumumgrenzungen - vorzunehmen. 

§ 16 
Gleisa,bstände 

Bei Neubauten ist folgender Gleisabstand herzustellen: 

a) fre·ie Strecke, ohne Mittelstützen 

b) freie Strecke, mit Hittelstützen 

c) Kehr- und Abste.llanlage mit Personal
bahnsteig, ohne Mittelstütze 

d) Kehr- und Abstellanlage mit Personal
Bahnsteig. mit Mittelstütze 

),80 m 

3,65 11 

+ Stiitzen
breite 

3.80 m 

4,25 m 

+ Stütz6n
breite 

In Gl\3isbogen mit einem Halbmesser von R ~ 400 m 1st der Boge.Q
zuschlag zu berücksichtigen. Die s i ch h.ieraus ergebenden G1e1s
abstände sind auf volle 50 mm aufzurunden. 

§ 17 
Schutzr.äume auf der freien Strecke 

(1) Auf U-Bahnstrecken müssen zum Schutz f ~r Betr i ebsacgehör1-
ge uod bei Betriebsst örungen als Weg f ür die Fahrgäste aus
reichende Schutzräume zwischen Oder neben den Gleisen vorGe
sehen werden. Die Breite der Schutzriiume ist ab Lichtraumum
greozungs l inie zu messeo. 
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(2) Das Betreten der Schutzräume und der h~ ._"_~_ . ~ ~ _ _ ~ ~~ 

ohne Behinderung durch Tunneleinbauten möglich sein. AllEerdem 
muß die Möglichkeit der Längsbeweguns von Personen an halte~den 
Zugen "Vorbei gesichert sein. Dazu mu.ß zwischen Tunnelstiitze ued 
Pahrzeug ei~ Mindestabstand von 0,50 m gewährleistet sein. Die 
Abmessungen der einzel,oen Mittelstützungen dti.rfen in TUDnel
längsrichtuog nicht größer als 1,50 m sein. 

(3) Schutzräume sind i~er auf der Seite vor7.usehen , auf QGr 
eine Stro~~chiene angebracht ist. Beim Fehlen VOD Mir.tel~tüt

~o zwischen den Gleisen müssen die Schutzräume mindestens . 
0,80 m breit sein und sind durch pa.arweise angeordnete Begl'e!1-
ZUIlgspf'ostell zu kennzeichnen, der Abstand der 1,80 m hohen 
Pfostenpaare darf nicht größer als 6 m sein. Bei seitlicheti 
Schutzräumen beträgt deren Mindest brei te 0,70 m. 

(4) Auch in Bogeo l!I.it tl'berhöhungen müssen die seitlichen 1;e
grenzungen der Schutzriiume lotrecht, die Standflächen waage
recht sein. 

(5) Tunnelbereiche, 1n denen kein ausreichender Schutzraum 
zwischen Gleis und Bauwerksteil vorhanden ist, sind durch ei
nen Warnanstricb zu kennzeichnen, der hinter Stromschienen und 
an Mittelstützen entfallen kann . Am Beginn und Ende von St~t
zeo.reihen ist vor dem Aufstellen zwi schen Stiit zen u nd Gleisen 
durch Hinweisschilder zu warnen. 

§ 18 

Bahnhöfe 
, .) Die Lage der Bah_nhöfe sowie ihr Abstand voneinander ist 
nach den Erfordernissen aus dem Verkehrsaufkommen un ter be:>on
derer Berlicksichtigung von Schwerpunkten gesellsc!la.ftlichcr 
Zent ren festzulegen. Ubergänse zu anderen öffentl:!.c llen Ver
kehrsmitteln sind bequem und übexsic)ltlich zu gestalten . 

(2) Die speziellen Funktionen der Bahnhöfe in verkeh:dicher und 
betrieblicher Hinsicht haben bei der Gestaltung der 3abohofsa.!J .. -

lagen den Vorrang. 

.) 
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(2) Das Betreten der SchutzräUlIle und der .... ~- . _"-~-. ", -=. _ _ ;" ~~ 

ohne Behinderung durch Tuooeleinbauten möglich seio. Außerdem 
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( 3) Die Regellünge für Bahosteige bet~a5t 120 m. Als lichte Hö

he über Bahnsteigplatten ist das Mindestmaß 2,95 meinzuhalten. 

Zwischen Bat~steigkante und Deckeostützen muß ein 2 m breiter 

Raum freibleiben, zwischen Bahnstelgkante und anderen festen 

E.inbauten (Treppen, Dieosträuma .u.dgl.) beträgt der Mindestab

sta:ld ) ,50 ::1. Al:> l;!inde~tbreiteo süd f ür Seiteobahnsteige 5 m 

und für Mittelbahnsteige 8 m einzuhalten. Die lichte Höhe öf

fentlich zugänglicher Räume und Gänge muß mindestens 2,20 m, 

bei Neuanlagen 2,25 m betragen. 

(4) Die Bedingungen des Massenverkehrs erfordere große Uber

sichtlichkeit und Freizügigkeit für Fahrgast- bzw. FuBgänger

ströme. stützpfeiler für Tuoneldecken oder Bahosteigdächer so

wie fQr den BaP~betrieb erforderliche Aufbauten (Betriebsräume, 

Bänke, Hinweistafeln u.dgl.) sind so anzulegen, daS durch sie 

keine Verkehrsbehinderung eintreten kann. Alle sonstigen Ein

"bauten (Verkaufskioske, Schauvitrinen, Telefonzellen, Werbeta

feln u.dgl.) dürfen Dur in Rand ZOllen der Verkehrsatröme ange

legt werden. Ecken von Tunnelgängen sind fÜr die Hauptverkebrs

ströme abzuschrägen oder abzurunden. 

(5) Vor und hinter Treppenanlagen sind ausreichend beme.seene 

Stauräume vorzusehen. Liegen Treppen in Querrichtung ZU einem 

Tunnelgaog oder einer sonstigeD Gehpahn, 80 muß die erste Stufe 

~ 1,50 m von der Flucht des Gaoges entfernt sein. Treppenläufe 

müssen gerade geführt und dürfen höchstens im rechten Winkel 

abgeknickt werdeo. Nach ma;cimal 18 Stufen in einem Treppenl.auf 

ist ein Zwischenpodest erforderlich. Das SteigungamaB ist opti

mal zu wählen. Die lichte Höhe über Treppenstufen muß minde

stens 2,50 m betragen. 

(6) Fabrtreppen können zusätzlich zu festen Treppen angelegt 

werden; sie müssen zweispurig begehbar sein. 

(7) Alle öffentlichen Zugänge zu Bahnhöfen sind deutlich als 

solche zu kennzeichnen, wobei erforderlichenfalls auch Hinwei

se auf besondere Fahrtrichtungen und andere I,ioien anzubringen 
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(3) Die Hegelläoge f ür Bahnsteige o~tragt 120 ~. Als l icht e Hö

he über Bahnsteigplatteo ist das Mindestmaß 2,95 meinzuhalten. 

Zwischen Batills teigkante und Deckenstützen muß ein 2 m breiter 

Raum freibleiben, zwischen Bahnste1gkante und anderen festen 

Einbauten (Treppen, Diensträume .u.dgI.) beträgt der Mindestab

st a::ld ) , 50 m. Ab !;!indestbreiteo si ed f ür Sett enbahnsteige 5 m 

und für Mittelbahnsteige 8 m einzuhalten. Die lichte Höhe öf

fentlich zugänglicher Räume und Gänge muß mindestens 2,20 m, 

bei Neuanlagen 2,25 m betragen. 

(4) Die Bed1nBungen des Massenverkehrs erfordern große Ooer

sichtlichkeit und Freizügigkeit für Fahrgast- bzw. Fußgäoger

ströme. Stützpfeiler für Tuooeldeckeo oder Bahosteigdächer so

wie für den Bap~betrieb erforderliche Aufbauten (Betr1ebsräume, 

Bäoke, Hinweistafeln u.dgl.) sind so anzuleg'en, daß durch sie 

keine Verkehrsbehinderung eintreten kann. Alle sonstigen Ein

bauten (Verkaufskioske, Schauvitrinen, Telefonzellen, Werbeta

feln u.dgl.) dürfen nur in Randzonen der Verkehrsströme allge

legt werden. Ecken von Tuonelgängen sind für die Hauptverkehrs

ströme abzuschrägen oder abzurunden. 

(5) Vor UDd hinter Treppenanlag.en sind ausreichend bemessene 

Stauräume vorzusehen. Liegen Treppen 1n ~errichtung zu einem 

funnelgang ode%' einer sonstigen Gehbabn, so mu.ß die erste Stufe 

~ 1,50 m von der Flucht des Ganges entfernt sein. Treppenläufe 

müssen gerade geführt UDd dürfen höchstens im rechten Winkel 

abgekcickt werden. Nach maximal 18 Stufen in einem Treppenlauf 

ist ein Zwischenpodest erforderlich. Das SteigungsmaB ist opti

mal zu wählen. Die lichte Höhe über Treppenstufen mu.ß minde

stens 2.50 m betragen. 

(6) Fahrtreppen können zusätzlich zu festen Treppen angelegt 

werden; sie müssen zweispurig begehbar sein. 

(7) Alle öffentlichen Zugänge zu Bahnhöfen sind deutlich als 

solche zu kennzeichnen, wobei erforderlichenfalls auch Hinwei

se auf' besondere Fahrtrichtungen und andere 1·i.oieo anZUbringen 
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sind. Auf den Bahnsteigen, an Bahnhofswändeo u.dgl. ist der 
Bal1nhofsoame anzugeben. Durch weitere· Orientierungshilfen si.nd 
den Fahrgästen bestimmte Wege zur Umgebung des Bahuhofs und 
Obergaogsnröglichkeiten zu anderen Verkehrsmitteln bekannt zuge

ben. 

(8) Fußbodenbeläge auf Bahnsteigen, Treppen und in Fußgänger
tunneln müssen so beschaffen sein, daß keine Rutschgefahr ein
treten kann. Zur Entwässerung sind Einläufe vorz;J.sehen. 

'--(9) Vor Treppen, die direkt vom Freien her begangen werden, 
sind S.ch_neefänge 60 eo1nzubauen, daß sie vor Betreten der Trep
peon überschritten werden müssen. Schneefänge und TreppeoentVläs
ser\lngen der im Freien liegenden Treppen sind an die Entwässe
rung anzuschließen. Baho.steigplatten sind dUrch Querneigung von 
maximal 1 % ins Gleis zu entwässern. 

(10) Bei Neubau- Und RekonstruktionsmaBnahmen sind ~ie Belaoge 
körperbehinderter und ält;erer Bürger zu beachten. 

§ 19 
Tunnel 

(1) TUnnel sind konstruktiv so auszubilden, daß sie alle stati
schen und dynamischen Beanspruchungen sicber aufo.ehmen könne!! 
und die Standsicherheit nahegelegener Bauwerke nicht gefährden. 
Sie müssen weiterhin 
a) ausreichende Sicberheit gegen Auftrieb bei hohem Grtindwasser-

8tand aufweisen; 
b)O eingedichtet sein, daß st'aubtrockene Verkehrs- und Be~ 

triebsräume vorhanden sind; 
c) gegen Abwandern elektriScher Streustr6me weitge.hend gesichert 

sein. 

(2) Die Tiefenlage der Tunnel ist so ~ wählen, daß eine Min
destüberdeckung von 1 m bis zur Geländeoberfläche vorhanden ist . 
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Tl'eppenan1agen der Bahnhöfe Notausstiege so anzulegen, daß der 
We·g ins ~'reie nicht mehr a1_s 300 m beträgt. All! Ende des Tunnels 
ist stets ein Notausstie·g erforderlich. 

(4) Zur Aufnahme von Reinigungs-, Schwitz- oder Sickerwasser 
sind in ausreichender Anzahl PumpensÜJnpfe mit selbstschalteu
o.e.o Pumpen vorz.usehen. 

(5) V.erlaufen Tutlnelstrecken unter größeren Gewässern, sind an 
beiden Ufer n Abspcrrschütze ill! Tuno.el ej nzubaueo, die sich im 
Falle· eine-s Wassereinbruches in kürzester Zeit schließeo las
sen. Vor und hinter den Schützen sind Notausst iege erforder
lich. 

(6) Außerdem Gilt die Anweioung NI'. 5 zur BO U - Bauwerke -. 

§ 20 

Brück;en 
(1) Brücken fÜr An lagen der U-Bap~ müssen alle auftretenden Be
lastungen sicher aufnehmen , standsicher ausgeführt seio und die 
Erford·ernisse· aUS der Bauvrerksbegreozung erfüllen . 

(2) Als Begrenzung der Durchbiesuog gelten für Stahlbrücken die 
Bestimmungen der Berechnungsgrunulngen für stiilllerne Eisenbahn
br ücken (BE) (Dünstvol'schl'ift 804 de r De.utschen Reicllsbahn) 
und für Massivbrücken die TGL 18489/01 und 02. 

0) Brücken müsseo geeignete Konstruktionen für KabelfLihrungen 
und Bauwerkseotwässeruogen sowie Gehsteige entsprechend den er- 
forderlichen Schntzräumen gemti G § 17 erhalten . 

(4) Allöemein sind Brückeo ~St gesch19sseoer Fahrbahn auszuf~
ren, wobei der Oberbau ein ge r äuscharmes Befahren gewähr leisten 
muß. 

~_~':2., ..... :Jr~';f~~~lt~ .... Q~'i'e.i~·:~~'-
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le~nen Obe~bauten bauliChe Maßnahmen e~forderlich, die auf die 
gewählte Schutzmaßnahme der Strecke abgestimmt sein müssen. 

(6) Außerdem gilt die Anweisung Nr. 5 zu~ BQ U - Bauwerke -. 

Abschnitt IV 

Zugsicherungs- und Fernmeldeanlage.o 

§21 

Zugsicherungsanlagen 
(1) Zugfahrten sind durch Zugsicherungsanlagen zu sichern, die 
de~ Streckengeschwindigkeit und den im Regelbetrieb verkehren
den Fahrzeugen entsprechend zu gestalten sind. 

(2) Rangie~fahrten sind in Abhängigkeit von den örtlichen Er
fo~dernissen durch Zugsicherungsanlagen zu siche~n. 

(3) Vor Gefahrpunkten sind Hauptsignale aufzustellen. 

(4) Die FahrtsteIlung eines Hauptsignals da~f nur erfolgen, 
wenn die zu befahrenden Gleisabschnitte frei sind und sich 
sämtliche im Fahrweg liegenden Weichen, Gleissperren und zuge
hö~ige Flaokenscbutzeinricbtungen in der zum Fahrweg richtigen 
Stellung befinden und verschlossen sind. Der Verschluß darf 
erst aufgehoben werden, wenn durch Umstellung der Weichen und 
Flankenschutzeinricbtungen keine Gefährdung der Zugfahrt eio
tre,ten kann. 

(5) Durch gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Hauptsig,na
len s ind Fahrten mit ' einander gefährdenden Fahrwe gen auszu
schließen. 

(6) Hal1,~ t oisnale für die Sicherung von Zugfahrten sind mit Zug
beei nflus n;,;,ngsanlagen auszurüsten, die beim (Jberfahre.o eines 
baltzeigenden Signals eine sofortige Zwangsbremsung des Zuges 
bew:' rkeo. Die Einhaltung der durch den Signalbegriff angezeig-

.---. __ . 
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,fren Geschwindigkeit ist durch Zugbeeinflussungsanlagen zu über
!.1!achen. wenn es aus zugsicherungstecll.llischen G.,ünden erforderlich 

;~ , st. 
Ij" 
'rr l ~! 
;,7) Den Hauptsignalen können Vorsignale zugeordnet we~den. 

,,;1 
~:8) Jeder Bahnhof ist mit einer Eio:üchtung zu ve~sehen, dU.l:ch 
'::1e im Bedarfsfall der Zug '"Jor dem Bahnsteig zum Halten verao

,"'aßt \?ird. Bei Bedienung dieser Einrichtung müssen alle Signale 
j ür n Einfahzot die Raltstellung einnehmen. 
,;.-
1..' 
I ~ ': 
:1[9) Die Signale müssen der Anweisung Nr. 23 zur BQ U - Sigoal
,: .~ 

L:rdoung - entsprechen. 
'. ;1 .:: 
::;10) Die Sicherung der Zugfahrten kann auch durch Zugaicheru.ugs
::'~lagen olme or tsfestes Signalsystem erfolgen. Diese miissen min
!;!I~steDs die gleiche Sicherheit ge~ährleisten. 
11:' 
11:' 

l!ir1) Die Signalerkennung darf durch BElleuchtungseinrichtungen 
!iJ Cht ei~gescb..ränkt werden. Durch andere Lichtquellen dürfen 
,J '~ine VeI.'>1echsluogen mit Signalen eintreten. 
Illil• I, 
,1~' 2) Die Stromversorgungsanl agen müssen die ZU89icherungsanla,g6n 
·1 , 

\: 'II~t der benötigten Energie versorgen. Sie sind an das Ellergie-
I" , 
i! j~.t'sorgung3cetz anzuschließen, das als Betriebsnstz wirkt. Bei 
,' l sfall dieses Netzes !!:t.lß die ' Funktionstüchtigkeit durch automa.
n ' 
I:;l. sche Umsohaltung auf eiD Ersatznetz e~halten bleiben. Steht 
d" 
:: 1'Les~ nicht zur Verfügung, ist eillSNetzersatzaolage vorzusehen. 
\, 1 

i1 ii, 
:1"'.3) Für den Neubau, die Eroeuel'Uog, E:!weitel'Un3 und Verällderung 
! l ~n Zugsicherungsaolagen gelten die Anweisung Nr. 6 z.ur BO U 
'1 :,:G.l!Undsätze für Zu,gsicherungsanlageo - sowie die Vorschriften 
I" 
,ld Richtlinien :für die entsprechenden Bauformen. 
'li • 

. ~ 
1;\ 
,,: 4) Der Neubau, die Erneueruog, Erweiterung und wesentliche 

,,:',.ränderung von Zugsicherungsanlagen bedürfen jer Genehmigung 
, ,r Staatlichen Bahnaufsicht. Für das Verfahren gilt die AO',!lsi
, ms Nr. 2 ZU~ EO U - Zust i mmungen und Genehmigungen - . 
, : 
" ~ I 
: ~ 
" ~ 
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.' I; 

.-: 4) Der Neubau, die Erneuerung, Er-weiterung und wesentliche 
:;\ l'änderung von Zu~sicherungsanlagen bedürfen ;ler GeoehmigWlg 
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§ 22 
Fernmeldeanlaseg 

(1) Für dienstliche Zwecke sind geeignete Fel'nmeldeanlage.c V01:

ZOJsehen. 

(2) Je Bahnhof und je Betriebsatelle ist mindestens eine Uhr 
Ulld eioe Fernsprechverbindung Z".1l! Dispatcherleitu.cg vorzusehen. 

(3) An Reuptgle1sen ist 1m Abstand ~ 120 0 eine Fernaprechver
b~~g ~~ Diapatcherleitung vorzusehen. 

(~) Die Fer:llsprecheillrichtungeo ge:näß Absätze 2 und 3 müssen 
bei Ausfall der Ene!!sieversorgu.ng aus dem Betriebsnetz minde
stells 8 Stunden betriebsfähig bleiben. 

(5) Eins ständige Sprechverbindung zwischen den Zügen und der 
Dispatcherleitung und zu BaukolonDen auf der Strecke ist er
fo:-derl1ch. 

(6) Der Neubau, die .Erneueru!l8, Erweiterung und wesentliche Ver
än1erung von Fernmeldeanlagen bedürfen der Gene~gung der 
Staatlichen Bahnaufsicht. Für das Verfa~en gilt die Anweisung 
Hr. 2 Z"~ BO U - Zustimmungen und C~nehmigungen -. 

§ 23 
Instandhaltung der Zugsiche~gs- und Fernmeldeanlagen 

Dia Zugsiche~gs- und Fernmeldeanlagen sind gemäß Anweisung 
lir. 7 ZW! BQ U - Instandhaltung der Zugsicherungs- und Feromel
deO gen - zu prüfen. 

Abschnitt V 

Elektrotechnische und mascbinentechnische Anlagen 

§~ 

Bahnenersiever sorgunssanlagen 
(1) Zu den Bahnenergieversorgungsaolagen gehören di e Gleich
~ichte~terwerke und die Energieübertragungsanlagen. Sie sind 

.. :;........: ....... ~:::::;;;;;:t;~ ~#'-.:;:O:="'"'"i..,.-_ ;..N. ;~J:t.oo.P'~';("'.-';~..?";';:;'~ ~-;o ~.:;-~-.-.~~.-
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fiir die zu erwartende Belastun!;l elektI'isch, t:herlllisch und mecha
nisch zu be~essen und zur Abaicherung eines störungsfreien Be
triebes optimal zu dimensionieren. 

(2) Die Speisebereicbe der Gleicbrichteruoterwsrke sind zur Ge
währleistung der Kurzschlußsicherheit, des Scbutz.es der Energie
übertragungsanlagen gegen Überlastung und zur Erhöhung der Ver
sorguDBssichel'heit in Speiseabschnitte einzuteilen. 

(3) Zur Verbesserung der Belastungsverteil ung zwischen einsei
tig gespeisten Speiseabschnitten und zur Erhöhung der Versor
gungssicherbeit SiDd Kuppelstelleo vorzusehen • 

(4) Für einen sicheren Betriebsablauf ist die Selektivität zwi
schen den Schutzeinrichtungeo der Fabrzeuge und der Gleichricb
terunterwerke bei tlberlastung und Kurzschluß zu verwi rklicben. 

(5) Für die Dimensionieruog der Bahnenergievel'soI'gungsanlagen 
gilt außerdem die Anweisung NI'. 8 zur 'BQ U - Bahnenergieversor
gungsanlageo - . 

§ 25 
Gleichrichterv.nterwerke 

(1) Zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsführung werden je 
Gle i chrichterunterwerk mindestens zwei unabhängige Mittel span
nungsstioheinspeisuogen gefordert, von denen jede die Übertra
gung der installierten Leistung des Gleichrichte~unterwerkes 
ermöglichen muß. 

(2) Die Schutzeinrichtungen der einzelnen Anlagenteile sind so· 
zu gestalten, daß die auftretenden Belastungen zu keinen Be
triebsstöruogen führen. Der einfache Fehlerfall muß ohne Unter
brechung oder Einschränkung in der Elektroenergieversorgung be
herrscht werden und darf zu keiner Einschränkung des Betriebs
ablau:fes beit r agen . 

( 3) Die Gleichricbterunterwerke sind so zu gestalten, daß außer 
der Enel'gieversorgung des Fahrleitungsnetzes auch die Einspei-

--',1 

"" 

- 26 -

fiir die zu erwartende Belastun~ elektl'isch, t:berl'llisch und mecha
nisch zu bemessen und zur Absicherung eines störungsfreien Be
triebes optimal zu dimensionieren . 

(2) Die Speisebereiche der Gleichrichteruoterwerke sind zur Ge
wäMleistung der Kurzschlußsicherheit, des Schutzes der Energie
abertragungsanlagen gegen Überlastung und zur Erhöhung der Vel'
sorgungssicherheit in Speiseabschnitte einzuteilen. 

(3) Zur Verbesserung der Belastungsverteilung zwischeo einsei
tig gespeisten Speiseabs'chnitten und zur Erhöhung der Vexsor
gungssicherheit sind Kuppelstelleo vorzusehen. 

(4) FÜr einen sicheren Betriebsablauf ist die Selektivität zwi
schen den SchutzeinrichtuDgen del' Fahrzeuge und der Gleichrich
terunterwerke bei Überlastung und Kurzschluß zu verwirklichen. 

(5) Für die Dimensionierung der Bahnenergieversorgungsanlagen 
gilt außerdem die Anweisung NI'. 8 zur 'BO U - Bahnenel'gieversor
gungsanlagen - . 

§ 25 
Gleich.r"ichtel'Unterwel'ke 

(1) Zur Gewährleistung einer sicheren Bet~iebsführung werden je 
Gleichrichtel'unte·rwerk mindeste-ns zwei unabhängige Mittelspan
nungsstioheinspeisungen gefordert, von denen jede die Übertra
gung der installierten Leistung des Gleichrichterunterwerkes 
ermöglichen muß. 

(2) Die Schutzeinrichtungen der einzelnen Anlagenteile sind so' 
zu gestalten, daß die auftretenden Belastungen zu keinen Be
triebsstörungen führen. Der einfache Fehlerfall muß ohne Unter
brechung oder 3inschräckung in der Elektroenergieversorgucg be
herrscht werden und darf zu keine~ Einschränkung des Betriebs
ablaufes beitragen. 

( 3) Die G~eichrichterunterwerke sind 30 zu gestalten, daß außer 
der Energieversorgung des Fahrleitungsnetzes auch die Einspei-
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suns der 
a) Beleuchtungs- und Kraftanlagen, 
b) Zugsiche~nsaanlagen, 
c) Pernmeldeanlagen 
erfolgen kann. 

(4) Außerdem gilt die Anweisung Nr. 8 zur BO U - Bahnene:z:gie
versorSUD5saolagen -. 

§ 26 
Pahrleitun~s- und Rückleitun~sanlagen 

(1) Fahl'leitungen müssen eine sic.b.e:z:e EDergiezufü!lrung an das 
Triebfahrzeug gewährleisten. 

(2) Die Stromschiene ist gegen zufällige Berührung mit einem 
Schutz zu versehen, der die L·luffläche zur Gewährleistung der 
Stromabnahme freiläßt. 

(3) Es sind mindestens zwei Speisekabel je Speiseabschnitt vor
zusehen. 

(4) Fahrleitungen in Betri~·~ s~;erkstä:tten, Abstellanlagen uod. La
desteHe.n müssen mindestens gruppenweise abschaltbar sein. Fahr
lei tLUlgen von Gleisen, auf denen an den Fahrzeugen Arbei teo aus
geführt werden, müssen mit SChalteinriChtungen zum Abschalten 
und Erden ausgerüstet sein. 

(5) Die Rückleitung des Triebstl'omes über gie Fahrschienen muß 
unter Beachtung der Zugsicherungsanlagen erfOlgen. Reduzierungen 
des Leitwertes der Fahrschienen durch die ZU6sicherungsanlagen 
sind durch Kabel auszugleichen. 

(6) Als Unterlage für Schaltbaodlungen ist die Fahrlei tungsan
lage in entsprechenden Plänen darzustellen . 

(7) Außerdem gilt die Anweisung Nr. 9 zur BO U - Fahrleitungs
anlagen -. 
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SUDg der 
a) Beleuchtuogs- und Kraftanlagen, 
b) ZugsicherUogsanlagen, 
c) Fernmeldeanlagen 
erfolgen kann. 

(4) Außerdem gilt die Anweisung NI'. 8 zur BO U - Bahnenergie
versorgun~saolagen -. 

§ 26 
Fahrlei tunRs- und Rlickleitungsanlagen 

(1) FahrleituDgen müssen eine sichere Energiezufübzung an das 
Tl'iebfahrzeug gewährleisten. 

(2) Die Stromschiene ist gegen zufällige Berührung mit einem 
Schutz zu versehen, der die 1·J.uffläche zur Gewährleistung der 
Stromabnahme freiläßt. 

(3) Es sind mindestens z~ei Speisekabel je Speiseabschnitt vor
zusehen. 

(4) Fahrleitungen in Be~rie~swerkstätten, Abstellanlagen und La
desteIlen müssen mind$stens gr~ppenweise abschaltbar sein. Fahr
leitungen von Gleisen, auf denen an den Fahrzeugen Arbeiten aus
geführt werden, müsseo mit SChalteinrichtungen zum Abschalten 
und Erden ausgerüstet sein. 

(5) Die Rückleitung des Triebstromes über Qie Fahrschienen muß 
unter Beachtung der Zug.si9h.eruogsanlagen erfolgen. Reduzierungen 
des Leitwertes der Fahrschienen durch die Zugsicherungsanlagen 
siod durch Kabel auszugleichen. 

(6) Als Unterlage für Schalthacdlungen ist die Fahrleitungsan
lage io entspreChenden Plänen darzustellen . 

(7) Außerdem gilt die Anweisung Nr . 9 zur BO U - Fahrleitungs
anlagen -. 



ft . 

i 
~ 
.! 

1i 

- 28 -

§2? 
! 
;) Elektrot~chni.sche Anlagen d.er allgemeinen Ep.ersieversorguJ;!ß 
;j (1) Zur allgemeinen Enel'gievel'sorgung der ele,ktl'otechnischen An
,,~ lagen der Bahnhöfe und der freien Strecke ist gl'Undsätzlich auf 
~ , 
!:: jecem Bahnho1' eine TransfO"I'mat O"l'enstati O"ll vor·zusehen. Betriebs-
~I werkstätten müssen üb.er eigene Transfol'matoranstationen ver-
}.:i sorgt werden. In unterirdisehe'n Anlagen dürfen keine Öltrans-
;~ fOl'matol'en eingesetzt werden. 

~ij' 
I~: (C) ie Pl'imärspeisung der Tl'aosformatol'enstationen ist von den 
:~ GleiChrichtel'Untel'werken vorzunehmen. Die Kabeleinspeisuns ist 
'!j,als Bing oder DoppelsHch vorzusehen. 
:l!· 
!:~ (3) Auf den Bahnhöfen und auf' der freien Strecke sind Nieder
:\r', spar:mungsverteilungen zu errichte·n, die auch eine ausreichende 
!fJ:Baustellenbeleuchtuog und Energ,ieversorgung für elektrotecbll.i

!rl.!SCh~ Arbeitsgeräte gewährleisten. 
[1:: 
!I~ :(4) F~ jeden Bahnhof ist ei!!e Niederspanoullgsreserveeinspei
~\:{sung aus dem E.nergiever-sorgungs-ortsll.etz vorzusehen. Diese Eio

I:'kspeisung muß über einen Isoliertl!ansformator erfolgen. Der se
:il.~kundäre s"ternpunkt ist an das Schutzleitersystem der Tunnelan
"~ ,:~':lage anzuschließen. 
11

11 

'I[ 

I'r" , i".~(5) - Alle VerkehrsanlageD und betriebswichtigen RäU1!le im Tunnel, 
1;' :fI 
~l~einschließlicb der Ein- und Ausgäoge, sind mitei1ler Notbe-
111{tteuChlmD8Salllage auszurüsten. 

U:~ 0 ' 
l'~(6) Bei Ausfall der Fahr lei tuogsspancung muß .sicb im entspre-
!Ilfphenden Tunnelabschnitt selbsttätig die Tunnelbeleuchtung und 
'1111' 
,i~die Notbeleuchtung einschalten. 

ilrl 
Ilf~7) Außerdem gelten die Anw~isu!lg Nr. 10 zur BQ U - Beleuch-
!f~tungsa,nlageO - und die Anweisung Nr. 11 zur BO U - Elektrotech
;) 'Jische Anlagen - . 
~i~'" 
'::,1 
d 
':~ i!:[j q., 

,: :r., 
q~ 
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1i §2? 
! 
;) Elektrot~chnische Anlagen d.er allgemeinen Ep.ersieversorguJ;!ß 
~ (1) Zur allgemeinen Eoexgieversorgung der eleKtrotechnischen An
,,~ lagen der Bahnhöfe und der freien Strecke ist gl'Undsätzlich auf 
~ , 
!:: jecem Bahnho1' eine Transformat orenstati on vor'zusehen. Betriebs-
~I werkstätten müssen üb,er eigene Transformatorenstationen ver-
i:1 sorgt werden. In unterirdisehe'n Anlagen dürfen keine Öltrans
:1 formatOl'en eingesetzt werden. 

'tl! cH ie Primärspe,isung der Tl'ansforlllato:renstationen ist von den 
:~ GleiCh.richteruntexwerken vorzunehmen. Die Kabeleinspeisuns ist 
,'!j,als Bing oder Doppelst'ich vorzusehen. 
!'t' 
::,1 (3) Auf den Bahnhöfen und auf' der freien Strecke sind Nieder-
'I' 
:\r', spannungsverteilungen zu errichte'n, die auch eine ausreichende H, ' 
'rJ,Baustellenbeleuchtung und Energieversorgung für elektrotecbJ:l.i-

!rl.!SCh~ Arbeitsgeräte gewährleisten. 
Iq" 
[1 1'\ \ 

!~ :(4) F~ jeden Bahnhof ist ei!!e Niederspanoullgsreeerveeinspei-
~\:{sung aus dem E,nergiever.sorgungs-ortsll,etz vorzusehen. Diese Eio
i:'~speisung muß über einen Isoliertl!ansforlllator erfolgen. Der se
:il.~.4kundäre Sternpunkt ist an das Schutzleitersystem der Tunnelan
,:~ 
,:~' :lage anzuschließen. 
11 " 
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If
" . i'~(5) - Alle Verkehrsanlagen und betriebswichtigen RäU1!le im Tunnel, 

';' :fI 
~l' ~inschließlicb der Ein- und Ausgäoge, sind mit einer Notbe-
111(tteuChtrungSalllage auszurüsten. 

~ , 

H(6) Bei Ausfall der Fahr lei tuogsspancung muß .sicb im entspre-
!I!~phenden Tunnelabschnitt selbsttätig die Tunnelbeleuchtung und 
'111:' 
,i~die Notbeleuchtung einschalten. 

ilrl 
l,f~7) Außerdem gelten die Anw~isu!lg Nr. 10 zur BQ U - Beleuch-
!~~tungsa,nlageO - und die Anweisung Nr. 11 zur BO U - Elektrotech
;; 'Jische Anlage'!} - . 
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§ 28 
. SchutzmaBnahmen gegen BerühruDgsspsnnungen und Streuströme 

(1) Durch SchutzmaBnahmen ist dafQr Sorge zu tragen, daß im Feh
lerfall an nicht betriebsmäßig unter Spannuog steheoden Teilen 
keine unzulässige Berührungsspannung bestehen bleibt. 

(2) Z'.l!!l Schutz des Tunnelbaukö~ers bzw. der Brückeobauwerke aUf 

Stahlbeton oder Stahl i st durch konstruktive Maßnahmen bei der 
Errich~ng oder durch besondere Maßnahmen im Betrieb zur Verrin
gerung der KorrosioDsgefahr auf die Eegrenzung der Streuströme 
Einfluß zu nehmen. 

(3) Die Maßnahmen ~~r . VerriDgerungder KOl!rosionsgefahr durch 
Stl'euströme müs-sen in ObereinstillllllUDS w1t den Schutz:naBnah!nen 
zur Ve~idung einer unZUlässigen Ber[hrungsspaonuDg stecen. We
gen der mögliChen Lebensgefahx für Personen haben Schutzmaßnah
men gegen u..nzuläss1ge Be:dL'l.~Il.ugsspa.nnu..ng den Vorrang. 

(4) Galvanische Verbind'~gen Zwischen den Fahrschiecen uod dem 
Tunnslbaukörper sind durch kODs~zuktlva MaBna~n zu vermeiden. 
Es ist zu verhindern, daS z~ischen der Bahnerde (Fa~schiene) 
und dem TUnnelbaukörper ei~0 unzulässige Ber~~gsspannuDg be-, 
stehen bleibt. 

(5) Zilischen der Schutze·:rde im Tunnel bzwo der Balmerde und dem 
umgebenden Erdreich ist eine galvanische Trennung vorzusehen. 
Daz,u muß bei der Eini'ühruns in den T>..l.!:lnel jede ~talleDe LeituD 
dUl'ch Isolierzwlschenstücke galvanisch unterbrochen werden (z . B 
Be~ehrung der Kabel). 

(6) Außerdem gilt die Anweisung Nr. 12 zur BO U - SchutzmaBnah
IDen -. 

§ 29 
Mascbine.otechnische Anlasen 

(1) Von den maschinentechnischen Anlagen unterliegen grundsätz
lich Drehscheiben, SChiebebühnen, ~eilrangieranlagen und Wagen-
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§ 28 

. Schutzmaßnahmen gegen Berührungsspsnnungen und Streuströme 
(1) Durch SchutzmaBnahmen ist dafür Sorge zu tragen, daß im Feh
lerfall an nicht betriebsmäßig unter Spannung stehenden Teilen 
keine ur.tzulässige BerÜhrUngsspaollung bestehen bleibt • 

(2) Zum Schutz des Tunnelbaukörpers bzw. der Brückeobauwerke aUf 

Stahlbeton oder Stahl ist durch konstruktive Maßnahmen bei der 
Errichtullg oder durch besondere Maßnahmen im Betrieb zur Verrin
gerung der KOl'l'osioDsgefahr auf die Begrenzung der Streustl:öme 
Einfluß zu nehmen. 

(3) Die Maßnahmen ~~ . Yerringerungder KOl'rosionsgefahl' durch 
Streuströme müs-sen in tlbereillsti!D.lliUllß lilit den Schutz:naBnahmen 
zur Vermeidung einer unZUläSSigen Ber[hrungsspannung stehen. We
gen der möglichen Labensgefahr. flht Personen haben Schutzmaßnah
men gegen UDzulässige BeI:ifrJ..1:11ngsspannung den Vorrang. 

(4) Galvanische Verbindungen zwischen den Fahrschienen uod dem . 
~~nnelbaukörper sind durch ~oDstzuktlve Maßna~n zu vermeiden. 
Es ist zu verbindern, daß z~ischen der Bahnerde (Fa~schiene) 
und dem TUnoelbaukörper ei~e unzulässige Ber~~gsspannuDg be-, 
stehen bleibt. 

(5) Zwischen der Schutze·:ede im TUnnel bzwo der Balmerde und dem 
umgebenden ErdreiCh ist eine galvanische Trennung vorzusehen. 
Dazu muß bei der Einführung in den ~~nel jede metallene Leitu I 

durch Isolierzwlschenstucke galvaniSCh unterbrochen werden (z.B 
Beweh.~ng der Kabel). 

(6) Außerdem gilt die Anweisung Nr. 12 zur BO U - SchutzmaBnah
IDen -. 

§ 29 
Maschinentechnischa Anlagen 

(1) Von den maschinentechnischeD Anlagen unterliegen grundsätz
lich Drehscheiben, Sch.lebebübnen, .. eill'angieranlagen und Wagen-
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waschanlagen der Gellehmigllllg der Bauart durch die Staatliche 
Bahnaufsi cht. 

(2)' Bei Neuanlagen, Ersatzbeschaffungen oder Rekonstruktionen 
voo Drehscheiben und Schiebebühnen muß die nutzbare L,änge dem 
äußeren Achsstand der eingesetzten bzw. zum Einsatz vorgesehe
neo l'Jagentypel'l ?uzüglich 1000 mm entsprechen. 

0) Die Drehscheiben und Sehiebebühnen müssenhinsicbtlich der 
Tragfäbigkeit dem Lastenzug der U- Bahn gemäß der Anweisung Nr. 5 
zur BO U - Bauwerke - entsprechen. 

(4) Drehscheiben und SChiebebühnen müssen horizontal liegen. Die 
anschließ,enden Gleise müssen auf eine Länge von 6 m gel'ade, stoß
frei u.nd horizontal liegen. 

(5) Drehscheiben und Schiebebiihoen müssen mit VerriegelullgSein
richtungen versehen sein, die eioe sichere Verbindung mit jedem 
anschließenden Gleis geWährleisten. Die jeweilige Stellung ist 
durch Gleiseperrsignal zu kennzeichnen. Die Signale sind zwangs
weise mit der Verriegelung zu kuppeln. 

" 
(6) Feste Gegenstäode müs sen in allen Stellungen der Drehschei
ben und Schiebebühnen ' mindestens um das Maß des größt1?löglicheo 
Fahrzeugüberhanges zuzügliCh 300 mm von den Brücken entfernt 
sein. 

(7) In den E.odatellungen der Schiebebübneu lllÜssen feste Gegen
stände mindestens ~ 500 mm von den äußersten Teilen der Schiebe
bühnenlängsseite und ~ 2200 mm von der Mitte des auf der Schie
bebühne befiodlichen Glei'se.s entfernt sein. 

(8) Schiebebühnen und Seilraogieranlageo sind mit· Warneinrich
tungeo zu versehen, die das _~n.fahren und die Bewegung selbsttä
tig anzeigen. 

(9) Ortsvexdoderliche Seilrangieraolagen müssen in ihre.:: Ar
beitsstellung mit den li'undamenten verbunden und verriegelt w.er
den können. 
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waschanlagen der Gellehmigllllg der Bauart durch die Staatliche 
Bahnaufsi cht. 

(2)" Bei Neuanlagen, Ersatzbeschaffungen oder Rekonstruktionen 
voo Drehscheiben und Schiebebühnen muß die nutzbare L.änge dem 
äußeren Achsstand der eingesetzten bzw. zum Einsatz vorgesehe
neo l'Jagentypen ?uzüglich 1000 mm entsprechen. 

0) Die Drehscheiben und Sehiebebühnen müssenhinsicbtlich der 
Tragfäbigkeit dem Lastenzug der U- Bahn gemäß der Anweisung Nr. 5 
zur BO U - Bauwerke - entsprechen. 

(4) Drehscheiben und SChiebebühnen müssen horizontal liegen. Die 
anschließ·enden Gleise müssen auf eine Länge von 6 m gel'ade, stoß
frei u.nd horizontal liegen. 

(5) Drehscheiben und Schiebebiihoen müssen mit Verr·iegelullgSeio
richtungen versehen sein, die eioe sichere Verbindung mit jedem 
anschließenden Gleis geWährleisten. Die jeweilige Stellung ist 
durch Gleiseperrsignal zu kennzeichnen. Die Signale sind zwangs
wei.se mit der Verriegelung zu kupJ;>eln. 

" 
(6) Feste Gegenstäode müssen in allen Stellungen der Drehschei
ben und SChiebebühnen ' mindestens um das Maß des größt1?löglichen 
Fahrzeugüberhaoges zuzügliCh 300 mm von den Brücken entfernt 
sein. 

(7) In den Endatellungen der Schiebebübne.o lllÜssen feste Gegen
stände mindestens ~ 500 mm von den äußersten Teilen der Schiebe
bühnenlängsseite und? 2200 mm von der Mitte des auf der Schie
bebühne befiodlichen Glei'se.s entfernt sein. 

(8) Schiebebühnen und Seilraogieranlagen sind mit· Warneinrich
tungeo zu versehen, die das _~nfahren und die Bewegung selbsttä
tig anzeigen. 

(9) Ortsvexdoderliche Seilrangieraolagen müssen in ihre.:: Ar
beitsstellung mit den ~'undamenten verbunden und verriegelt wer
den können. 
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(10) Für Zuggescbirre von Seilrangieraolagen, bestehend aus Zug
haken und Druckfeder einschließlich Gehäuse, muß ein Festig
keitsnachweis vorliegen. 

(11) Falll'treppen und Fahrsteige müssen sich bei Spanouogsausfall 
oder einem AnsprecheD der Schutzeinrichtuogen selbsttäti g still
setzen. An den Zu- und Abgängen sind Notausschaltel' gut sichtbar 
anzubringen und zu kennzeichnen. 

(12) Der Neigunsswiokel darf bei Fahrtreppe.ll 35° und bei Fahl'
steigen 1,0 nicht übersteigen. Die Geschwindigkeit muß ~ 1 m/s 
betragen . Die Fahrrichtung nicht ständig in Betrieb befindli
che~ Anlagen sowie b~i M6g1ichkeiten des Richtungswechsels ist 
anzugeben. 

§ 30 
Elektrotechnische Ein:dchtungen an maschineotechDischen Anlagen 
(1) Elektrotechnische Anlagen müssen einen Hauptschalter haben, 
der die Anlagen allpolig abschaltet. Dieser kann zugleich 
Schutzschalter sein, muß rot gekennzeiChnet' und jederzeit zu
gängig sein. Die SChaltstelluogeD des Hauptschalters sind ein
deutig zu keonzaichnen. Der Hauptschalter muß in der stellur.g 
"Aus" verschließbar sein. 

(2) Scbiebebühnen und Seilrangieraolagen sind mit Endschaltern 
auszurüste,n. Sind Gef~dungen durch Nachlaufen möglich , müssen 
die Endschalter auch eipe selbsttätige Bremse auslösen. 

(3) Die Schaltungen neuer und rekonstruierter maschin~ntec~~i
scber Anlagen milsseD mit Nullstellungszwang ausgerüstet sein. 
Das Einschalten darf nur möglich sein , wenn sich alle Steueror
gane in Nullstellung befinden. 

(4) Für die Instandhaltung maschinen- und elektrotechniscber An
lagen gilt die Anweisung NI'. 13 zur BO U - Instandhaltung von 
elektro- und mascbioentechnischen Anlagen -. 
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(10) Für Zugßeschirre von Seilrangieranlagen, bestehend aus Zug
haken und Druckfeder einschließlich Gehäuse, muß ein Festig
keitsnachweis vorliegen. 

(11) Fahrtreppen und Fahrsteige müssen sich bei Spannungsausfall 
oder einem AnsprecheD der Schutzeinrichtungen selbsttätig still
setzen. An den Zu- und Abgängen sind Notausschalter gut sichtbar 
aozubring91l und zu kennzeichnen. 

(12) Der Neigungswinkel darf bei Fahrtreppen 350 und bei Fahr
steigen 1,° nicht übersteigen. Die Geschwindigkeit muß ~ 1 m/s 
betragen. Die Fahrrichtung nicht ständig in Betrieb befindli
chel:' .Anlagen sowie bei Möglichkeiten des Richtungswechsels ist 
anzugeben. 

§ 30 
El ektrotechnische Einrichtungen an maschinsntechDischen Anlagen 
(1) Elektrotechnische Anlagen müssen einen Hauptschalter haben, 
der die Aclagen allpolig ab'schaltet. Diese.!' kann zugleich 
Schutzschalter sein, muß rot gekennzeichnet ~d jederzeit zu
gängig sein. Die SChaltstelluogeD des Hauptschalters sind ein
deutig zu kennzaichneo. Der Hauptschalter muß in der Stellung 
"Aus" verschließbar sein. 

(2) Schiebebühne'o und Seilrangieranlagen sind mit Endschaltern 
auszurüsten. Sind Gefährdungen durch Nachlaufen möglich, müssen 
die Eodschalter auch eipe sel bsttätige Bremse auslösen. 

(3) Die Schaltungen neuer und rekonstruierter maschinentec!L'li
scher Anlagen müssen mit Nullstel~ungszwang ausgerüstet sein. 
Das Einschalten darf nur möglich sein, wenn sich alle Steueror
gane in Nullstellung befinden. 

(4) Für die Instandhaltung maschinen- und elektroteChnischer An
lagen gilt die Anweisung Nr. 13 zur BO U - Instandhaltung von 
elektro- und maschinentechnischen Anlagen - • 
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Abschni tot VI 

Fahrzeuge 

§ 31 
Einteilung und Eeschaffepheit de~ Fahrzeuge 

(1) Fahrzeuge v;ardetl entsprechend ihrer ZweckoestiIClllllDg eiD83-
teilt in 
a) Fahrzeuge, die der öffentlichen Pe~sonenbeförde%Ullg dienen 

- Personenfanrzeuge -; 
b) Fahrzeuge, die nicht der öi'fetltl.ichen Personell beförderung 

dienen - Sonderfahrzeuge -. 

(2) Beim Bau der Fahrzeuge ~st eotspreCheDd ihrer bahnbetrlebs
dienstlichen Behandlung zu ueterscheideo zwischen Regel- und 
Nebenfahrzeugen. 

(3) Personenfahrzeuge mUs sen den Besti~geD dieses Abschnit
tes voll entsprechen. Sooderfahrzeuge brauchen diesen Bestim
mungen nur soweit zu entsprechen, wie es für den Z~eok, dem sie 
dienell sOll,ell, und für die bahDbetriebsdienstliche Behandlung 
erforderlioh ist.' 

§ 32 
Abmessungen der Fahr,zeuge 

(1) Die bewegten Fahrzeuge dürfen a~ gerader, ebener Strecke 
bei allen zugelassenen Toleranzeo 'und Spielen im ung~nstigs~en 
~all die Lichtr~l~l~grenzung eicht erreichen. 

(2) Die pewegten und st1l1steheoden Pahrzeuge dlizfen in Gleis
bogen und in Neigungswecbseln bei allen zugelassenen ToleranzeD 
und Spielen im uogtinstigsten Fa.ll die Lichtraumumgrenzu.o.g nicht 
er'l'eichen. 

(3) Die durchgehenden Fahrzeugseitenwände der stillsteheoden 
Fahrzeuge müssen - außer im Bahnsteigbereich - bis zu einer 
'Höhe von 2000 lllm über SChienenoberkante mindestens .50 mm von 
der LichtraU!!IUmgreozung entfernt sein. 
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Abschni tt VI 

Fahrzeuge 

§ 31 
Ei~teilung und Bescbaffe~heit de~ Fahrzeuge 

(1) Fahnsuge werdell entsprechend ihrer ZweckbestimmuIlg ein8e
teilt in 
a) Fahrzeuge, die der öffentlichen Pel!sonenbetöroeruDg dienen 

- Peraonenfahrzeuge -; 
b) Fahrzeuge, die nieht der ö~feDtl~chen Personell beförderung 

dienen - SOllderfahrzeuge -. 

(2) Beim Bau der Fahrzeuge ist entsprecheDd ihrer bahnbetrlebs
dienstlichen Behaodlun3 zu ueterscheidec zwischen Regel- und 
NebeIlfahrzeugea. 

(3) Persolleafahrzeuge müssen den Besti~geD dieses Abschnit
tes voll entsprechen. Socderfahrzeuge brauchen diesen Bespim
mungen nur seweit zu entsprechen, wie es rar den Z~eok, dem sie 
dienen SOllen, und für die bahDbetriebsdienstliche Behandlu~g 
erforderlich ist." 

§ 32 
Ab easungen del! Fah1'zeuge 

(1) Die bewegten Fahrzeuge dQrfen a~ gerader, ebener Strecke 
bei allen zugelassenen Toleranzeo "und Spieleo im uDg~~stigs~e~ 
:s'all die Lichtra:mm""8re~zung nicht e~l!eichen. 

(2) Die pet1egten und stillstehenden Fah!!zeuge dürfen ic Gleis
bogen und in Neigungsweohseln bei allen zugelassenen ToleraDzeD 
und Spielen im ungünstigsten Fall dis L1ohtraumucgre~ZUng nicht 
erreichen 0 

0) Die durchgehenden Fahrzeugseitenwände der stillstehellden 
Fahrzeuge müssen - außer im Bahcsteigbereich - bis zu eill.er 
Höhe von 2000 mm über Schienenoberkante mindestens 50 mm von 
der LichtraU!!!Umgrenzuog entfernt sein • 

.. 
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(4) An den durchgehenden Fahrzeugseitenwänden dürfen keine Tei
le mehr als 100 mm über die durch die Bahnsteigkante bestimmte 
Fahrzeugbreite hinausragen. 

(5) Türen in den Fahrzeugsei tenwänden, die be-im Öffnen aus der 
Seitenwandebene hervortreten, müssen innerhalb der Lichtraumum
grenzuog bleiben. 

(6) Stroaabnebmer und damit fest verbundene Teile scwie Teile 
em Achalasergehäuse dürfen in den Enet'gieübertragungsraum 1'>..1D
einregen, wenn bei bewegten Fahrzeugen mit den zugelassenen To
lerallzen und Spielen ausreichender Abstar;d zu den festeo Anla
gen vorhanden ist. 

(7) ~eile, ~ie Schienenräumer und Bremsklötze, die auch io den 
Gleisbogen innerhalb des durch die Radreifen bestricheoen Rau
mes bleiben, dü~en bis 50 mm über Schienenoberkante herabrei-
ehen. 

(8) BrelI!2t eile , die umnittelbar auf die Schiene wirken , dürfen 
bei Betätigung d~~ Bremsen bis auf die Schiene herabreichso, 
wenD sie zwischen den Endachaen dea Fahrzeuges angebracht sind 
usd auch in Gleisbogsn ionerhalb des durch die .Radreifen be
strichenen Raumes bleiben. 

(9) ~eile 'ii'on Sonderfamzeugen, die in Arbeitsstellung c!en ~est
legungen der Absätze 1 bis 6 nicht genügen, mssen beim Befah
ren der Gleisanlagen auf Abmessungen zurUckgef~t werdeo, die 

. den Fe.stlegungen der Absätze 1 bis 6 entsprechen. Diese Teile 
mssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden können. 

e::8"~ 

§ 33 
Radsätze 

(1) Radsätze müssen Fahrzeugführung, Kraftübertragung, St rom
rückführung und AchanebenschluB bei allen Betriebsbedingungen 
gewährleisten. 

.' 
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(4) An den durchgehenden Fahrzeugseitenwänden dürfen keine Tei
le mehr als 100 mm über die durch die Babnsteigkante bestimmte 
Fahrzeugbreite hinausragen. 

(5) Türen in den Fahrzeugseitenwänden, die beim Öffnen aus der 
Seitenwandebene hervortreten, müssen innerhalb der Lichtraucum
grenzuog bleiben. 

(6) Stro!:1aboebmer und damit fest verbundene Teile scwie Teile 
em AC~Alagergehäuse dürfen in den Energieübartragungsraum p~n
einragen, wenn bei bewegten Fahrzeugen mit den zugelassenen To
leranzell und. Spielen ausreichender Abst~d zu den festen Anla
gen vorhanden ist. 

(7) 'feile, \'1ie Schienenräumer und Bremsklötze, die auch in den 
Gleisbogen innerhalb des durch die Radreifen bestrichenen Rau
mes bleiben, dü~en bis 50 mm über Schienenoberkante herabrei-
C~ll. 

(8) Bremsteile, die unmittelbar auf die Schiene wirken, dürfen 
bei Betätigung d3~ Bremsen bis auf die Schiene herabreichen, 
wenn sie zwischen den Endachsen dea Fah~zeuges angebracht sind 
usd auch in Gleisbogsn ione~halb des du~ch die .Radreifen be
strichenen Raumes bleiben. 

(9) ~eile von Sonderf~zeugen, die in A~beitsstelluog ~eo Fest
legungen der Absätze 1 bis 6 nicht genügen, mUssen beim Befah
ren der Gleisanlagen auf Abmessungen zurückgefUhrt werden, die 
den Festlegungen der Absätze 1 bis 6 entsprechen. Diese Teile 
müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden können. 

§ 33 
Radsätze 

(1) Radsätze müssen Fahrzeugfübrung, Kraftübertragung, Strom
rückführung und AchsnebenscbluB bei allen Betriebsbedingungen 
gewährleisten. 
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(2) An deß Radsätzen müssen die in der Anweisung NI'. 14 zur BO U 
- Radsätze - festgelegten !I.aße eingehalten werden. 

§ 34 
Schienenräumer 

(1) Fahrzeuge, die an der Spitze eines Zuges verkehren, müssen 
vor den Rädern des io Fahrtrichtung ersten Radsatzes sicher wir
kende Schienenräumer be'sitzen. 

(2) Der Abstand zwischen Schieneooberkante und Unterkante der 
Schiellenräumer darf nicht ~ 150 mm betragen. 

§ .35 
Federung 

Fahrzeuge müssen gefedert sein. Die Federung muß auch uoter den 
betrieblichen Belastungen bei Einhaltung ihres Arbeitsbereiches. 
wirksam sein. 

§ 36 
Zus- und StoBeinrichtungen 

(1) Fahrzeuge müssen selbsttätige und gefederte Mittelpui'fer
kupplungen besitzen. 

(2) , Fahrzeuge, die io Betrieb daue~nd verbunden bleiben, gelten 
hinsichtlich der Ausrüstung mit Zug- und Stoßeinrichtung als ein 
FahrzeuB; dazwischen genügt eine gefeder~e Kupplung. Wieviel 
Fah~zeuge in dieser Weise verbunden .werden dürfen, wenn nur an 
deo Kopfenden der Fahrzeuge selbsttätige, gefederte Mittelpuf
ferkupplungen vorhanden sind, legt die Staatliche Bahnaufsicbt' 
fest. 

(J) Die Kupplungen gemäß den Absätzen 1 und 2 dürfen mit elek
trischen Kupplungen und mit Druckluftleitungen kombiniert wer
den • 

(4) Zwischen den Fahrzeugen müssen im Bed81'fsfall Handlungen 
möglich sein. 

. 
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(2) An deß Badsätzen müssen die in der Anweisung Nr. 14 zur BO U 
- Radsätze - festßelegten Y~Be eingehalten werden. 

§ 34 
SChienenräumer 

(1) Fahrzeuge, die an der Spitze eines Zuges verkehren, müssen 
vor den Rädern des in Fahr~richtuog ersten Radsatzes sicher wir
kende Schienenräumer besitzen. 

(2) Der Abstand zwischen Schienenoberkante und Unterkante der 
SchieJlenräumel' darf nicht ~ 150 mm betragen. 

§ 35 
Federung 

Fahrzeuge müssen gefedert sein. Die Federung muß auch unter deo 
betrieblichen Belastungen bei Einbaltung ihres Arbeitsbel'eicbes. 
wirksam sein. 

§ 36 
Zus- und StoEeiol'ichtungen 

(1) Fahrzeuge müssen selbsttätige und gefederte Mittelp~fer
kupplungen besitzen. 

(2) Fahrzeuge, die in Betrieb dauernd verbunden bleiben. selten 
hinsichtlich der Ausrüstung mit Zug- und Stoßeinrichtung als ein 
Fahrzeug; dazwischen genügt eine gefederte Kupplung. Wieviel 
Fahrzeuge in dieser Weise verbunden .werden dürfen. wenn nul.' an 
den Kopfenden der Fahrzeuge selbsttätige, gefederte Mittelpuf
ferkupplungen vorhanden sind, legt die Staatliche Bahnaufsicbt· 
fest. 

0) Die Kupplungen gemäß den Absätzen 1 und 2 dürfen mit elek
trischen Kupplungen und mit Druckluftleitungen kombiniert wer
den. 

(4) Zwischen den Fahrzeugen müssen im Bedarfsfall Handlungen 
möglich sein. 
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(5) Unterschiedliche Kupplungstypen dürfen nur im N ottall mit 
Bilfskupplungen verbunden werden. 

§ 37 
Fahr8~straWl1 

(1) Die Fahrgasträume m.üssen Sitzgelegenheiten haben. 

(2) Für stehende Fahrgäste sind Möglichkeiten zum Festhalten 
zu schaffen. 

(3) Klappen, Geräteschränke usw. müssen verschließbar sein. 

(4) In jedem Fahrgastraum ist mindestens ein fQr die Brandbe
kä!!!pfung geeigoeter Handfeuerlösc_her griffbereit unter zubringen. 
An gut sichtbarer Stelle ist auf den Handfeuerlöscher hinzuwei
sen. 

§ 38 
Fußboden- und E_;'osUegsverhältoisse 

(1) De-.l' Fußboden von Personenfahrzeugen muß eben sein. 

(2) E10- und ljusstiege der Persollenfa..b.!'zeuge dürfen keine 
Trittstufen haben. 

(3) Die Fußbodenhöhe ilber Scbieneoobsl'kaote muß betragen ; 
a) 1050 !Dm für Pel'sonenfahrZeUge des GroBpl'ofils, Am'leisuog 

Nr. 4 zur BO U - Liehtraumumgrenzungen -, Anlage 1 und ), 
b) 988 mm für Personeofahrzeuge des Kleinprofils, Anweisung 

Nr. 4 zur BO U - Lichtraumumgrenzungen - , Anlagen 2 und 3. 
Die Fußbodenoberkaote darf bei Stillstand der Fahrzet:ge nicht 
tiefer als die B,ab,nst;eigkante sein. 

(4) Türen als Notausstiege an den Fabrzeugseitemränden müssen 
Tritte und Haltegriffe haben und dürfen sich nicht über den 
Stromabnebmero befinden. 

--
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(5) Unterschiedliche Kupplungstypen dürfen nur ~m Nottall mit 
Bilfskupplungen verbunden werden. 

§ 37 
Fahr gastr awn 

(1 ) Die Fahrgasträume m.üssen Sitzgelegenheiten haben . 

(2) Für stehende Fahrgäste sind Möglichkeiten zum Festhalten 
zu schaffen. 

(3) Klappen, Geräteschränke usw. müssen verschließbar sein. 

(4) In jedem Fahrgastraum ist mindestens ein für die Brandbe
kä!!!pfung geeigoeter Handfeuer2ösc_her griffbereit unter zubringen. 
An gut sichtbarer Stelle ist auf den Handfeuerlöscher hinzuwei
sen. 

§ 38 
Fußboden- und Ei'ostiegsverhältoisse 

(1) De-r Fußboden von Personenfahrzeugen muß eben sein. 

(2) E10- und ljusstiege der Persollenfa..b.!'zeuge dürfen keine 
Trittstufen haben. 

(3) Die Fußbodenhöhe über Schieneoobsl'kaote muß betragen ; 
a) 1050 mm für Pel'sonenfahrZeUge des GroBpl'ofils, Anweisung 

Nr. 4 zur BO U - Liehtraumumgrenzungen - , Anlage 1 und ), 
b) 988 mm für Personeofahrzeuge des Kleinprofils, Anweisung 

Nr. 4 zur BO U - Lichtraumumgrenzungen - , Anlagen 2 und 3. 
Die Fußbodenoberkaote darf bei Stillstand der Fahrzet:ge nicht 
tiefer als die B,ab,nst;eigkante sein . 

(4) Türen als Notausstiege an den Fabrzeugseitemränden müssen 
Tritte und Haltegriffe haben und dürfen sich nicht über den 
Stromabnebmero befinden. 
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§ 39 
Tliren 

(1) Türen für den Fahrgastwechsel müssen Schiebetüren seiD. Die 
lichte Weite bei voll geöffneter Tür muß ~ 1200 mm bet~agen. 
Diese Türen müssen vom Führerstand aus geechlosseo und bei Ge
fahr duzch die Fahrgäste. geöffnet werden können. OffeDe Türen 
müssen im Führerstand durch KODt~ollampen angezeigt werden. 

(2) Der ~lhreretaod muß eine Verbindungstür zum Pahrgastraum 
und in Fahrtrichtung links eine Seitentür haben, die verschließ
bar sein müssen. 

(3) Personenfahxzeuge müssen an den Fahrzeugenden ohne Führer
stand Ube~gangstüren haben. Durch Ubergangstüren müssell minde
stens zwei Personenfahrzeuge verbunden sein. Das Ubersteigen in 

das angekuppelte Personenfahrzeug muß bei Stillstand möglich 
sein. 

(4) Personenfahrzeuge müssen im Bereich der Türen für den Pahr
gastwecheel optische und ~~stische Einrichtungen haben, durch 
dia ' der bevorstehende Türschließvorgang sngekQodigt ~erden kann. 

(5) Tür-gn für den Fahl!gastwechsel müssen von außen und von innen 
verschließbar sein. Ubergangstüren dürfen voo i nnen Dur mit 
Hilfsmitteln zu öffnen sein • 

§40 

Fenster 
(1) Die Stirnfenster im F'..ulrel'staod müssensus Mehrschichten
Sicherheitsglas, die Fensterscheiben an den Fahrzeugseitsnwän
den aus Einscheiben-Sic.herhei tsglas bestehen. 

(2) Die Fahrgastraumfenster müseen so eingerichtet sein, daß 
sich Fahrgäste nicht hinau.slehnen können. 

(3) Klappfenster sind gegen unbeabsichtigtes Herunterklappen zu 
sichern. 

~ .,.c',..' r_ :? ~";~:;'tr:-tafl~~~ 
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§ 39 
Türen 

(1) Türen für den Fahrgastwechsal müssen Schiebetüren seio. Die 
lichte Weite bei voll geöffneter Tür muß ~ 1200 mm betragen. 
Diese Türeo müssen vom Führerstand aus geschlossen und bei Ge
fahr durch die Fahrgäste geöffnet werden können. Offene Türen 
müssen im Führerstand durch Koot~ollampen angezeigt werden. 

(2) Der Führerstand muß eine Verbindungstür ~ Fahrgastraum 
und in Fahrtrichtung links eine Seitentür haben, die verschließ
bar sein müssen. 

(3) Personenfahrzeuge müssen an deo Fahrzßugeoden ohne Führer
stand Ubergangstüren haben. Durch ttbergaogstüren müssen minde
stens zwei Personenfahrzeuge verbunden seio. Das Ubersteigen in 
das aogekuppe~te Personenfahrzeug muß bei Stillstand möglich 
sein. 

(4) Personenfahrzeuge müssen im Bereich der Türen für den Fahr
gastwechsel optische und ~~stische Einrichtungen haben, durch 
dia ' der beversteheode Tiirschließvol:ga.og angeklindigt ..::erden kanD. 

(5) Tü~en für deo Fahrgsstwechsel müssen von außen und von innen 
verschließbar seio. Ubergangstüren dürfen von innen DU.!! mit 
Hilfsmitteln zu öffnen sein. 

§40 

Fenster 
(1) Die Stirofeoster i .In F"ährerstaod müssen aus Mehl!schichten
Sicherheitsglas, die Fensterscheiben an den Fahrzeugseitenwän
den aus Einscheiben-8ic.herhei t3glas bestehen. 

(2) Die Fahr gastraumfeoster mUssen 30 eingerichtet sein, daS 
sich Fahrgäste nicht hioa~slehneD können. 

0) Klapp1'enster sind gegen unbeabsichtigtes Herunterklappen zu 
sichern. 
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§ 41 
Führerstand 

(1) Im Führerstand sind die für den Triebfahrzeugfüh.rer notwen
digen Einrichtungen zur Steuerung und Uberw'achuog des Zuges un
terzubringen. Fahrschalter und Fiihre~b:i!l3l1lSventil lIlÜssen in der 
Null- bZ'iV. AbschluBstellung verschließbar sein. 

(2) ,Der Führerstand ist mit einem Geschwindig~eitsaDzeiger aus
zurüsten. 

() Der Fiihr.e~stand muß Sitzgelegenheiten für den TI'iebfahrzeug
führe.l!' und den Zugbegleiter haben. 

(L~) Für T:!!iebf~z:eugfiih:er UJld , Zugb-eglei tfilr ist ungehicderte 
Sicht , auf Strecke' und Signale zu gewährleisten. 

(5) !!'lir Triebi'ahrzeugf~er U!2d Zugbegleiter ist der Fluchtweg 
zu sichern. 

' (6) In jedem Führerstand ist ein fQr die Brandbekämpfuog geeig
neter Handfeuerlöscher griffbereit unterzubri!l~en. 

(7) Persor:snf'ahrzeugs, die an der Spitze oder am Schluß ein'es 
Zuges ve~kehren könneD~ müssen eine beleuchtete Fahrtzielanzei
ge haben. 

§ 42, 

Si~naleinrichtuDgap , 
Fahrzeuge, die an der Spitze oder am Schluß eines Zuges verkeh
ren, miisaen Einrichtungen zur Abgabe akustischer ulld optischer 
Signale geilläß An"eisUJlg Nr. 23 zur BQ U - Sisnalordnung - ha
ben. Das Schluß signal muß unabhängig von der BahDstromversor-
gung sein. 

. § 43 
Snrechaolagen 

(1) Pal!soneofaJuozeuge müssen Einüchtungen besitzen, die 
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§ 41 
Führerstand 

(1) Im Führerstand sind die für den Triebfahrzeugfüh.rer notwen
digen Einrichtungen zur Steuerung und Uberw'achuog des Zuges un
terzubringen. Fahrschalter und Fiihre~b:i!l3l1lSventil lIlÜssen in der 
Null- bZ'iV. AbschluBstellung verschließbar sein. 

(2) .Der Führerstand ist mit einem Geschwindig~eitsaDzeiger aus
zurüsten. 

() Der Fiihr-e~stand muß Sitzgelegenheiten für den TI'iebfahrzeug
führe.l!' und den Zugbegleiter haben. 

(L~) Für T:!!iebf~z:eugfü.h:er u.lld . Zugb-eglei t-er ist ungehicderte 
Sicht . auf Strecke' und Signale zu gewährleisten. 

(5) !!'lir Triebi'ahneugf~er U!2d Zugbegleiter ist der Fluchtweg 
zu sichern. 

(6) In jedem Fiibrerstand ist ein fÜJ.' die Brandbekämpfuog geeig
.oeter Handfeuerlöscher griffbereit UDterzubri!l~en. 

(7) Persor:snf'ahrzeugs, die an der Spitze oder am Schluß ein'es 
Zuges ve~kehren könneD~ müssen eine beleuchtete Fahrtzielanzei
ge haben. 

§ 42· 
Si~naleinrichtuDgap , 

Fahrzeuge, die an der Spitze oder am Schluß eines Zuges verkeh
ren, miisaen Einrichtungen zur Abgabe akustischer ulld optischer 
Signale geilläß An"eisu.ng Nr. 23 zur BQ U - Sisnalordoung - ha
ben. Das Schluß signal muß unabhängig von der BahDstromversor
gung sein. 

. § 43 
Snrechaolagen 

(1) Pal!soneofaJuozeuge müssen Einüchtungen besitzen, die 
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a) eine Information der Fahrgäste vom ~erstand aus und 
b) eine Verständigung zwischen Triebfahrzeugf~er und einem Be

schäftigten am anderen Ende des Zuges 
ermöglichen. 

(2) S,prech- und Funksprechanlagen müs3en bei .1!usfall der Bahn
stromversorgung mindestens eine Stunde ~~nktionsfähig sein. 

§ 44 

Beleuchtung 
(1) Der FüMerstand und der Fahrgastz:aum mü,sseo eine lnnenbe-
leucht'.lng haben . Die mittle~e 3eleuchtuD,gsstä1!ke im Fahrgast
raum muß bei einer Gleichmäßigkeit; von 1: 1 ,5 mindestens 200 1% 

betragen, gemessen io 800 mm Höhe über dem Fußboden und in 
600 mm Abst~~d von der Seitenwand. 

(2) Personenfahrzeuge müssen eine Siche~heitsoeleuchtuo8 haben, 
die bei A~sfall der Bahostromversorgung mindestens eine Stunde 
funktionsfähi g bleibt. 

§ 45 
Heizung und L~~tuns 

Cl) Fahrgasträu.me und Führerstände sind mit Eiol'ichtuogen zur 
Heizung und kontinuJ.erlichen Be- bzw. Entlüftung zu versehen. 

(2) Die Heizung muß vom Führerstand aus für alle Fabrgasträume 
:::c haltbar sein. 

§ 46 
Kennzeichnungen Und Inf'ortnationen 

(1) Kennzeichnungen und Informationen sind an den Fahrzeugen gut 
erkennbar, dauerhaft lesbar und übersichtlich anzubringen . 

(2) Zur Kennzeic:r.nung und Informat i on sind Piktogral!ll!le zugelas
sen. Die TGL 31766/05 ist zu beachten. 
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a) eioe Information der FahI:Säste vom. FübJ:el'staod a.us und 
b) eine Verständigung zwischen Triebfahrzeugführer und einem Be

schäftigten sm anderen Ende des Zuges 
ermöglichen . 

(2) S.prech- und Fuoksprechanlagen müssen bei .I;usfall der Bahp
stromversorgung mindestens eine Stunde funktionsfähig sein. 

§44 

Beleuchtung 
(1) Der F~erstand und der Fahrgastraum müssen eine Innenbe
leuchtr'..lng haben. Die mittlere 3eleuchtungsstä!!ke im Falu'gast
ra~ muß bei einer Gleichmäßigkeit von 1:1,5 mindestens 200 lx 

betragen, ge~essen in 800 mm Höhe über dem Fußboden und in 
600 mm Abstand von der Seitenwand. 

(2) Personenfahrzeuge müssen eine Sicherheitsbeleuchtun8 haben, 
die bei Ausfall der Bahnstromversorgung mindestens eine Stunde 
funktionsfähig bleibt. 

§ 45 
Heizung uod I..ü,ptung 

Cl) FahrgastJ::äume und Fülu'erstäode sind mit Eiol'ichtrUDgeo zur 
Heizuog und kootinuterlichen Be- bzw. Entlüftuog zu versehen. 

(2) Die Hei zung muß vom Führerstand aus für alle Fabrgasträume 
schaltbar sein. 

§ 46 
Kennzeichnungen und Informationen 

(1) Kennzeichnungen ued Informationen sind an den Fahrzeugen gut 
erkennbar, dauerhaft lesbar und übersichtlich aezubriogen . 

(2) Zur Kennzeichnung und roformat i on sind Piktogramme zugelas
sen. Die 'roL 31766/05 ist zu beachten. 
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(3) Fahrzeuge müssen mindestens folgende Kennzeichnungen haben: 
a) Eigentumsverwaltung, 
b) Fahrzeugnummer, 
c) Datum der letzten Hauptuntersuchung, 

. \ d) Datum der letzten Bremsuntersuchung, 
e) Anhebestellen, 
f) Fahrzeugmasae. 
Sonderfahrzeuge masen außerdem bauart- UIld f'unktionsbediogte 
Kennzeichnungen haben. 

(4) Werbebeschriftungen sind so anzubringen, daß die in Abs. 1 

genannten Bestimmungen nicht eingeschrällkt wSl;deo. Fahl:gastraum.
fenster dürfen nicht als WerbeflächeD benutzt werden. 

§ 47 
Bremsep 

(1) Die Bremsen aller Fahrzeuge eines Zuges ~sen ~t einer 
durchgehenden Leitung verbunden sein. Von ein~m .~erstand des 
Zuges aus :nüssen die Brems- und Lösevorgärlge über die durchge
hende Leitung gsst3uert werden können. 

(2) Die Bre:nse eines Zuges muß selbsttätig "ollirken, sobald die 
durchgehende Bremsleitung unterbrochen wird . 

(3) Fahrzeuge müssen außerdem eine Feststellbre~se haben. Fahr
zeuge, die gemäß § 36 Abe. 2 im Betrieb daue~nd verbunden blei
ben, gelteD hinsichtlich der Ausrüstung mit Feststellbremse als 
ein Fahrzeug. Feststellbremsen dürfeD in ihrer Bremskraft nicht 
nachlassen und müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert 
sein. Mit Kurbel- oder Handrad zu betätigende Feststellbremsen 
müssen rechtsdrehend festgezogell werden können und selbsthemlllend 
sein. Die Feststellbremse muß das besetzte bzw. leer stillstehen
da Fahrzeug bei maximaler Neigung der Strecke, auf der das Fahr
zeug eingesetzt wird, festhalteo. 

(4) Zusätzliche Bremsen sind zuläs~ig. 
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(3) Fahrzeuge müssen mindestens folgende Kennzeichnungen haben: 
a) Eigentumsverwaltuns, 
b) Fahrzeugnummer, 
c) Datum der letzten HauptuntersucbunS , 

. \ d) Datum der letzten Bremsunta1'9UchUD8, 
e ) Anhebestelleo, 
f) Fahrzeugmasse. 
Sonderfahrzeuge müssen außerdem bauart- und ~~nktionsbediDste 
Kennzeichnungen haben. 

(4) Werbebeschriftungen sind so anzubringen, daß die in Abs. 1 
genannten Bestimmungen nicht eingeschränkt we~den. Fahrgastraum
fenster dürfen nicht als Werbaflächen benutzt werden. 

§ 47 
Bremsep 

(1) Die Bremsen aller F~zeuge eines Zuges ~ssen ~t einer 
durchgehenden Leitung verbunden sein. Von einem .~erstaod des 
Zuges aus :nüssen die Brems- und LösevorgäJ:lge über die durchge
hende Leitung gest:mert werder: können . 

(2) Die Bremse eines Zuges muß selbsttätig ·.virkeo, sobald die 
durchgehende Bremsleitun8 unterbrochen wird . 

(3) Fahrzeuge müssen außerdem eioe Feststellbremse haben. Fahr
zeuge, die gemäß § 36 Abs. 2 im Betrieb da~erod verbunden blei
ben, gelten hinsichtlich der Ausrüstung mit Feststellbremse als 
ein Fahrzeug. Feststellbremsen dürfen in ihrer Bremskraft nicht 
nachlassen und müssen gegen unbeabSichtigtes Lösen gesichert 
sein. Mit Kurbel- oder HaJldrad zu betätigende Fe.ststellbremsen 
müssen rechtsdrehend festgezoge.o werden können und selbsthereiI!end 
sein. Die Feststellbremse muß das besetzte bzw. leer stillstehen
da Fahrzeug bei maximaler Neigung der Strecke. auf der das Fahr
zeug eingesetzt wird, festhalten. 

(4) ZusätzliChe Bremsen sind zuläs~ig. 
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(5) Die Fahrzeuge müssen eine Notbremseinrichtuog haben, die auf 
die selbsttätige durchgehende Bremse wirkt. Die No~bremse muß 
vom Führezstand und vom Fahrsastxaum aus betätigt werden können 
(Notbremsung) . 

(6) Fahrzeuge, die an der Spitze eines Zuges verkehren, llIÜes9n 
eine Einrichtung haben, die bei ttoerfallren einer Zugbeeinflus
sungsanlage in Sperrstellung deo Zug, mit der selbsttätigen 
durchgehenden Bremse Zum. Ha l ten b.t'ingt (Zwangsbremsung). Diese 
Zwangsbrelll3ungen miissen registrierbar sein. Das Außarbetrieb
setzen dieser Einricht'.lng muß möglich und kontrollierbar sein. 

(7) Fahrzeuge müssen eine Einrichtung haben, die de~ Zug bei 
Dienstunfähigkeit des Triebfahrzeu8f~hrers zum Halten bringt 
(Zwangso!.'smsunß). Diese Eiol'ichtueg muß auf die selbsttätige 
durchgehende Bremse wirken. Das Außerbetriebsetzen dieser Ein
richtung muß möglich und ko~trollierbar sein . 

(8) Die vorgeschriebenen Bremsen müssen von der Fahrspannung un
abhiingig aein. Bei Not- und Zwaogsbremsungeo muß der Fahrzeug
?Jltrieb selbsttätig abgeschaltet werden. Bei Fahrzeugen, deren 
Bremsen von E~ergiespeichern abhängig sind, muß die Fuoktions
tÜchtigkeit der Bremsen selbsttätig überwacht oder vom Trieb
fehrzeugführer ständig überprüft werden können. 

§ 4~ 
Stromabneh!l!el.' 

(1) Stromebne~r müssen eiee Handbetäti~.lng haben und im abge
klappten Zustand arretiert werden können. 

(2) Fahrzeuge miissen einen vom Führerstand aus zu betätigenden 
Kurzschließer haben. 

§ 49 
~ Instandhaltung der Fahrzeuge 

Für die !ostarrdhaltung der Fahrzeuge gelten die An~eisuog Nr. 15 
~~r BQ U - Instandhaltung der Fahrzeuge - und die Anweisung 
Nr. 16 zuli EO U - Instandhaltung der Bre1!l8en - . 

... 40-

(5) Die Fahrzeuge müssen eine Notbremseinrichtung haben, die auf 
die selbsttätige durchgehende Bremse wirkt. Die Notbremse muß 

vom Fiihl'ezstalld und vom FahrsastraUlll aus betätigt werden können 
(NotbrelllSWlg) • 

(6) Fahrzeuge, die an der Spitze eines Zuges verkehren, müssen 
eine Einrichtung haben, die bei t'berfahren einer Zugbeeinflus
sungsanlage in Sperrstellung deo ZUS. mit der selbsttätigen 
durchgehenden Bl:e.mse ium Halten bringt (Zwangsbremsung). Diese 
Zw~gsbremsUDgen müssen registrierbar sein. Das Außerbetrieb
setzen dieser Einricht'.lng 1mB möglich und kontrollierbar 5e.io. 

(7) Fahrzeuge müssen eine Einrichtung haben, die de~ Zug bei 
Dienstunfähigkeit des Triebfahrzeugführers zum Halten bringt 
(Zwangsbremsung)o Diese Einrichtu~g muß aUf die selbsttätige 
durchgehende Bremse wirken. Das Auße·rbetriebsetzen diesel' Ein
richtung muB möglich und kontrollierbar sein. 

'8) Die vorgeSChriebenen Bremsen müssen von der Fahrspannung un
abhängig seino Bei Not- ~d Zwangsbremsungen muß der ~ahrzeu8-
?-nt:!!ieb selbsttä:tig abgeschaltet werden. Bei Fahrzeugen, deren 
Bremsen von Energiespeichern abhängig sind, muß die Funktions
tüchtigkeit der Bremsen selbsttätig überwacht oder vom Trieb
fahrzeugführer ständig überpr~t werden können. 

§4? 
St!.'omabneh!!!e.l' 

(1) Stromabnehmer müssen eine H~dbetäti~~Dg haben und im abge
klappten Zustand arretiert werden können. 

(2) Fahrzeuge mllssen einen vom FUhrerstand aus zu betätigenden 
Kurzschließer haben. 

§ 49 
) Instandhaltuns der Fahrzeuge 

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge gelten die Anweisung Nr. 15 
~~r Be U - Instandhaltung der Fahrzeuge - und die Anweisung 
Nr. 16 zur BQ U - Instandhaltung der Bremsen -. 
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Absehni,tt VII 

Bahnbetriebsdienst 

§ 50 
Allseme11les 

Dia für' den Bahnbetriebsdienst in diesem Abschni~t vorgeschrie
be.De und die entsp1'eche!!d den örtlichen BediDg',JJlgen :1?.lsätzlich· 
erforderliche Ausrüstung mit Geräten, Signa~tteln und Vor
schriften ist vom Leiter des Betriebes io der Diensto~dnung 
festzulegen. 

§ 51 
Bahnbetriebsansehörise 

(1) 'Del' 1.o9ite1' des Betriebe.s hat ill del? Dienstordnung festZ'.lle
geD, welche Babnbetriebsaogehöl'i~en gemäß Anhang I Abschnitt 3 
als 
- leitende Beschäftigte; 
- Besehäftlste, die bei der Instandhaltung der Aolagen und 
Fahr~euge sowie im Bahnbetl'iebsdienst aufsichtst~end oder 
sonst vel'ant~ol'tlich tätig ai~d; 

- u'brige 
einzustufen sind. 

(2) Be.hnbetl'iebsa!!gehöl'ige mlissen mindeste!!s 18 Jahre alt, taug
lich, veraDtwo~tungsbewußt, ausgebildet, geprüft und auf ihrem 
Arbeitsplatz eingewiesen 6eio. In Aus~eh!:wfälleo dürfen Jugend
liche unter 18 Jahren als Bahnbetriebsangehörige eingesetzt war
den, wenn gesichert ist, daß sie unter unmittelbarer Aufsicht 
eines Verantwortlichen arbeiten und dia für Jugendliche gelten
den Rechtsvorschriften eingehalten werden. 

() Die Tauglichkeit der Bahnbetriebsangehörigen ist vom Medi
zinischen Dienst des Verkehrswesens der !)!JR (r.IDV) festzustellen. 

(4) Für dia Ausbildung, Prü....-<>ucg und Einweisung der Ba.!:mcetriebs
acgehörigen gilt die An~eisung NI'. 17 zur BQ U - Ausbildung , 
Pr.üfwlg und Einweisung - • 
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Abs.chni"tt VII 

Bahnbetriebsdienst 

§50 
Allsemeines 

Die fWi den Balmbetriebsdienst in diesem AbscbJli~t vorge3chrie
be.ne und die entsprechend den örtlichen Bedi!:lg'.l.Dsen zusätzlich
erforderliche Ausrüstung mit Geräten, Signa~tteln und Vor
schri ften ist vom Leiter des Bet~iebes in dar Diensto~dDuog 
festzulegen. 

§ 51 
Babnbetriebsangehöriae 

(1) -Der !.-eiter des Betriebe.s ha~ 10 der Dienstordnuug testzo..11e
gen, welche Baluibetriebsaogehörigen gemäß !Dhang I Abscbnitt 3 
als 
- leitende Beschäftigte; 
- Beschäi'tiste, die bei der Instandhaltung der A!llagen und 

Fahrzeuge sowie im BahDbetriebsdienst aufsi~htgflihrend oder 
SOllst verent~ortlich tätig sind; 

- übrige 
einzustufen sind. 

(2) Bahllbetriabsangehörige müssen mindestens 18 Jahre alt, taug
lich, verantwo~tungsbewuBt, ausgebildet, geprüft und auf ihrem 
Arbeitsplatz eingewiesen aeio. In Ausn~efälleo dü~fen Jugend
liche unter 18 Jahren als Bahnbetriebsangehörige eingesetzt war
den, wenn gesichert ist, daß sie unter UDmitt91bare~ Aufsicht 
eines Verantwortlichen arbeiten und dia für Jugendliche gelten
den Rechtavorschriften eingehalten werden . 

(3) Die Tauglichkeit der BahDbetriebsangehörigen ist vom Medi
zinischen Dienst des VerkebrSt'leaeD.s der !J.lJR tMDV) festzustellen. 

(4) Für dia Ausbildung, Prüfung und EiD~eisuDg der Bahnbetriebs
angehörigen gilt dia Anweiauna Hr. 17 zur BQ U - Ausbildung , 
P~üfung und Einweisung -. 
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(5) Über die Tau~licbkeit, die Ausbildung, die Prüfungen und die 
Einweisung der Bahnbetriebsangehörigen sind Nachweise zu führen. 

(6) Die Bahnbetriebsangehörigen sind gemäB Anwei5ung Nr. 18 zur 
BO U - Dienstunterricht - zu unterrichten und gemäß Anweisung 
Nr. 19 zur BQ U - PersonalprüfUngso - in regelmäßigen Abständen 
zu prüfen. 

§ 52 
Zugfahrdienst 

(1) Für Zugfahrten sind Fahrpläne aufzustellen. 

(2) Für die Du,rchführung des ZugfahI!dienstes gelten die Anwei
sung NI'. 20 zur :so U - Zugf'ahr- und Rangierdienst - und die An

weisung Nr. 21 zur BO U - Fernmeldeanlagen -. 

§ 53 
Zugpersonal 

(1) Zum Führen von Triebfahl'zeugen ist nur berechtigt, wer im 
Besitz einer Fahrerlaubnis für die U-Bahn ist. Die Fahrerlaub- 
nis muß im Dienst mitgefÜhrt werden. 

(2) Die vom Zugpersonal auszuführenden Tätigkeiten sind in der 
Dienstord<nung festzulegen. 

(3) Sind mehrere Bahnbetr:iebsangehörige auf einem Zug tätig, 
entscheidet in bahobetriebsdienstlichen Angelegenheiten, die 
nicht in der Dienstordnuog geregelt sind, der Triebfahrzeug
führer. 

(4) Das Zugpersonal muß Streckenkenntnis gemäß Anweisung Nr. 20 

zur :so U - Zugfahr- Und Rangierdienst - besitzen. 

§ 54 
Rangierdi.enst 

Für die Durchfü~ung des Baogierdienstes gelten die Anweisung 
Nr. 20 zur BQ U - Zugfahr- und Rangierdienst - und die Anwei- . 
sung Nr. 21 zur BO U - Fernmeldeanlagen -. 
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(5) Über die Tauglichkeit, die Ausbildung, die Prüfungen und die 
Einweisung der Bahnbetriebsangehörigen s i nd Nachweise zu führen. 

(6) Die BahDbetriebsaogehörigeD sind gemäB Anwei5uDg Nr. 18 zur 
BO U - Dienstunterricht - zu unterrichten und gemäß Anweisung 
Nr. 19 zur BO U - Personalprüfungen - in regelmäßigen Abständen 
zu prü.fen. 

§ 52 
Zugfahrdienst 

(1) Für Zugfahrten sind Fahrpläne aufzustellen. 

(2) Für die Durchführung des Zugfahrdienstes gelten die Anwei
sung NI'. 20 zur BQ U - Zugfalu!- und Rangierdienst - und die An
weisung Nr. 21 zur BO U - Fernmeldeanlagen - . 

§ 53 
Zugpersonal 

(1) Zum Fillll'en von Triebfabrzeugeo ist nur berechtigt, wer i m 
Besitz einer Fahrerlaubnis für die U- Bahn ist. Die Fahrerlaub- -
nis muß im Dienst mitgefülu!t werden . 

(2) Die vom Zugpersonal auszuführenden Tätigkei ten sind in der 
. Dienstord'nung festzul egen. 

(3) Sind mehrere Bahnbetriebsangehörige auf einem Zug tätig, 
entscheidet in bahllbehiebsdienstlichen Angelegenheiten, die 
nicht in der Dienstordnung geregelt sind, der Triebfahrzeug
führer. 

(4) Das Zugpersonal muß Streckenkenntnis gemäß Anweisung Nr. 20 
zur BQ U - Zugfahr- und Rangierdienst - besitzen. 

§ 54 
Rangierdienst 

Für die ~~rchfüh-~og de s Bangierdienstes gelten die Anweisung 
Nr. 20 zur BO U - Zugfahr- und Rangierd i enst - und die Anwei- . 
sung Nr. 21 zur BO U - Fernmeldeanlagen - . 
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§ 55 
Fah±ten mit Sonderfahrzeuseni Dieostzüge 

(1) Mit Sonde~fahrzeugen und Dienstzügen darf keine öffentliche 
Pel'sonenbeförderung erfolgen. 

(2) Züge mit Sonderfahrzeugen und Dienstzüge dürfen auf BahDhö~ 
fen durchfahren. Unterscheiden sich die Fahrzeuge des Zuges in 
'Bauart und Fa.rbgebung nicht von den Fahrzeugen des öffentlichen 
Verkehrs, so ist das Spitzenfahrzeug durch die Anschrift "Dienst
fahrt" zU kennzeichoen. 

(3) Mit Sonderfahrzeugen dürfen Zugfahrten während der fahrplan 
mäßigen Personenbeförderuog nuz durchgeführt werden, wenD, eß Re
gelfahrzeuge sind. Der Leiter des Betriebes darf Ausnahmen zu
la,ssen. 

(4) Behobetriebsangehöl'ige und wei~eZ'e Be~echtigte dürfen mit
fahren. wenn es der Zustand l.\cd die Bauart der Sonderfahrzeuge 
obne Beeinträchtigung der Sic~erheit zulassen. 

(5) Weitere Besonderheiteil si~d in der Die~stordnung zu regeln. 

§ 56 
Zugbildung 

(1) Bei Zügen zur Personenbeförderuog muß an der Spitze und am 
Schluß des Zuges ein Führerstand vorhanden sein. Die Zuglänge 
darf die kürzeste Nutzlänse der Bahnsteige der zu befahrend.en 
Strecke nicht überschreiten. 

(2) Das Kuppeln von Fahrzeugen ist gemäß Anweisung NI'. 20 zur 
BO U - Zugfahr~ und Rangierdienst - vorzunehmen. 

0) Die Einrichtungen der Fahrzeuge, die im Zug wirksam \gerdell 
müssen, sind funktionatüchtig anzuschließen. 
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§ 55 
Fah±ten mit Sonderfa~zeugeni Dienstzüse 

(1) Mit Sonderfahrzeugen und Dienstzügen darf keine öffentliche 
Personenbeförderung erfolgen. 

(2) Züge mit Sonderfahrzeugeo und Dienstzüge dürfen auf BahDhö:
fen durchfahren. Unterscheiden sich die Falll'zeug,e des Zuges in 
Bauart und Farbgebung nicht von den Fahrzeugen des öffentlichen 
Verkelll's, s o ist das Spitzenfahrzeug durch die Anschrift "Dienst
fahrt" zu kennzeichnen. 

(3) Mit Sonderfalll'zeugen dü~feo Zugfalll''!;en während der fahrplan
mäßigen Personenbeförderung nur durchgeführt werden , wenn. es Re
gelfahrzeuge sind. Der Leiter des Betriebes darf Ausnahmen zu
la.ssen. 

(4) BahDbetriebsaogehö:::ige und weitere Be~echtigte dürfen mit
fahren, wenn es der Zustand nad die Bauart der Sonderfahrzeuge 
ohne Beeinträchtigung der Sic~erheit zulassen. 

(5) Weitere Besonderheiteil sind in der Dienstordnung zu regeln. 

§ 56 
Zugbildung 

(1) Bei Zügen zur Pers ODen beförderung ll!llß an der Spitze und am 
Schluß des Zuges ein Führerstand vorhanden sein. Die Zuglänge 
darf' die kürzeste Nutzlänge der Bab.,nsteige der zu befahrend.en 
Strecke nicht überschreiten. 

(2) Das Kuppeln von Fahrzeugen ist gemäß Ao\veisung Nr. 20 zur 
BO U - ZugfaM:'" und Rangierdienst - vorzunehmen. 

(3) Die Einrichtungen der Fahrzeuge, die im Zug wirksam \'1el'dell 
müssen, sind funktionstüchtig anzuschließen. 
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§ 57 
Kennzeichnung de~ Züge 

(1) Die Züge müssen an der Spitze und am Schluß Signale ent
sprechend der ~ignalordDung führen. 

(2) Züge zur Personenbefö~derung sind durch Angabe des Fahrt-
zieles zu kennzeic~en. 

§58 
signaie im Ba:t>..obetriebsdienst 

(1) Im BahDbetl'iebsdienst sind die Signale gemäß Anweisung 
N~. 23 zur BQ U - Signalordnung - anzuwenden. 

(2) Di.e Signale, ausgeooEl!!en Haltau.fträge in Gefahl:fällen, dür
fen nur von deo dazu Beauftragten angebracht, aufgestellt , be-
dient bzw. gegeben werden. 

§ 59 
Bedienung del; Zu~sichel!UOgs- und Fernl!t~eldeanla~,en 

'(1) Zv.gsicherungs- und Fe.rlli!leldeanlagen dÜl!fell nur VOll dazu be
rechtigten Bahobetriebsangehö~i8eD bedient werden. 

. (2) Die Sedienung der Zugsiche~~gs- ucd Fernmeldeanlageo ist 
in der Dienstordoung zu regeln. 

§60 

Geschwindi~keiten 

(1) Die Höchstsesch\ündigkeit eines Zuses darf 70 km/h nicht 
übe!!schreiten • 

(~) In. de!' D).enst9rdnu~ si~ festZUlegen ~ ',. 
a) die Höchstgeschwindigkeit für die StreckenabSChnitte, 
b) die Fälle. in denen eine Herabsetzung der Höchs~geschwindi8-

keit notwendig ist. 

<:) 
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keit notwendig ist. 
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§~ 

Slcherun~ stillstehende~ Fahrzeuge 
(1) Stillatehende Fahrzeuge sind gegen unbeabsichtigtes Bewe
gen und gegen unbefugtes Ingangsetzen ~~ sichern. 

(2) Die Sicherung stillstehender Fahrzeugs auf geneigten Glei
sen ist in der Dienstordnung zu regeln. 

§ 62 
!~ntrolle des Bahnbetriebsdienstes 

(1) Der Leiter des Betriebes hat sicherzustelleIl, daß die 
Dienstausübung des Zugp.ersonals, des Stello::el'kspersocals und 
der Bah!lhofsaui'sichten :!sgel:Il9.ßig, die der andel!en Bahobe
tl'iebsl!.Ilgeh.örigen nach E!'i'ozodel'llis kontrolliel!t wird. 

(2) Die Kontrollen sind ll:'!cb.:!uweisen ill!d mit den Beteiligten 
auszuwerten. 

§ 63 
Uba~acbuD8 des Bahnbetriebsdienstes 

(1) Zu~ ope:oativen Laitllr:f1 des Balmbetl!lebsdienstes ist eine 
Dispatcherleitung einzurit;:'Jteo, d1.e du~chgahend zu besetzen 
ist. 

(2) Der Aufbau und die Aufga~eo des Dispatche~dienst03 sind in 
einer Dispatche:cvol!sch:rilt zu 1!egelll~ dis vom Leiter des Be
t~isbes aufzustellen ist. 

§64 

Störunsafälle 
i' iii:r Stör-..mgsfälle -sind durch den Leitet' des Betriebes Vorac:l:l2if

teo z~ Wiede~hel'stelluog des planm~ß1gen Zugverkehrs in die 
Diensto~dnun8 aufzunehmen. 

§ 65 
Unfälle 

(1) Der Leiter des Betriebes hat si: he!l'zustellec, daß die zur 
Hilfeleistung und Stö~ngsbeaaiti6;,lng e.~ ,)rd9:rlichen Bettungs-
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§ 65 
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l!Üttel, Fah.!!zeuge uod Geräte ständig einsatzbereit sind. 

(2) Für das Verhalten an der Uofallstelle sowie für das Melden, 
Untersuchen, B'91'ichten und Auswerten der Ereignisse gilt die 
Anweisung NI'. 22 zur BO U - Unfälle - . 

Abscbni tt VIII 

Schlußbestimmungen 

§ 66 

Übergangsbestimmungen 
(1) Die vor dem Inkrafttreteo dieser Ordnu~g erteilten Ausoah
megel2ehmigungen werdeo mit Ablauf des 31. Dezember 1980 u!lgül
tig. 

(2) Ab'.'.'eichungen von dieser Ordnung und deo dazugehörige~n An
weisungen sind bis zum 31. Mär z 1981 zu beseitigen.~ .~bweichun
gen, o.ie die Siche~heit beeinträchtigen und vorübergehend durch 
betriebliche Maßoahmen nicht abgesichert werden kö/:lIleo, Sill,d uo
.verzüglich. zu beseitigen. 

(3) Ab'l1eiC!'>JJ.ngeo von dieser Ordnung un.d den dazugehörige'n An
weisungen, die ois zum 31. März 1981 nicht beseitigt werd.en 
können, sind durch den Betrieb in einem Nachweis zu erfassen. 
FÜl! die Beseitigung dieser Abweichungen ist durch den Leiter 
des Betriebes ein Maßnahmeplan zu erarbeiten, der Bestandteil 
seines Leitungsdokumentes sein muß. 
Dieser Mal~nahmeplan hat zu beinhalten: 
a) Art der AbvJeichuog zu § ••• bzw. Anweisung Nr. • •• , 
b) Termin für die Veränderung, 
c) Festlegung der Veraotwortuog für die Realisierung, 
d) Festlegung von Maßnahmen zur Gewährleistung von Or'doung u.nd 

Sicherheit bis zur Beseitigung der Abweichung. 
Der Maßnahmeplan ist vom Leiter des Betriebes der Staat lichen 
Bahnaufsicht bis zum 30. Juni 1980 zur Bestätigung vorZUlegen. 
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§ 67 
AysoahmeRenehmigunsen 

Wenn aus zwingenden vol.k31131rtschai'tlichen Gründen beim Bau von 
Bahllanll!.gen und Fahrzeugen von dieser O:!dmmg und deo dazuge" 
hörigen Anweisungen abgewichen w~Z'deD muß, ist bie~für vom Lei
te~ des Betriebes mit eingehender Begründung bei der Staatli-
chen Be.h.!2-aufsicht eine _6.usnabl!tegenehlllgucg zu be'antragen. Die 

,· .. AntragsunterlageD sind ill 2facher Ausfertigung vorzulegen. Dem 
Antrag sind die Zustilll.lID.!Dgen oder GenehmilrJ.llge.:l aller z:'.l betei
lige~den Organe und Institutionen bz~o eine Bestätigung des 
Ve~1iegeDs dieser Zustililll!U!l.gen oder Ge::lehmigungeil oder der du.rch
geführten Absti!!l!!!Ungen beizuftigen . 

§68 
Zuständigkeit anderer Organe 

,"';:;;;:";;,;" Do.lrch die Erteilung von ZustiI!lll!Wlgell oder Genehmigungen durch 
" ",, die Staatliche Bahnaufsicht wird die Pflicht de·s Leiters des 

Betriebes zur EinholUJlg von Zusti"''''''ilgsn und Gellehmigtl.!lgen aP

" derer Organe auf der Grundlage a!lae~er Rechtsvorschriften nicht 

ber~t. 

'.f.",'. 

" ", 

'~ 

§ 69 
Tpkl'afttreten 

;'>;'~\< Diese O~doung tritt am 1. Januar 1980 in 

Bel'lin, den 01. Juni 1979 Der Mi!liste.rl fü!! 'Verkebrswesen 

-,,,,";':. 
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AnllaOp; I 

Beg~iff8bestimmAAngen 

Im SinDe de~ Bestimmungen der BQ U gelten als 

1. Aohsnebensohluß 
Kontakte duroh de!l Radsatz der Fah:l!zsuge, indem eine elekt~isch 
leitende Verbindung Sohiene , - Rad - Radaohse - Rad';' Sohi.ene 
(!ohsnebensohlußwiderstacd) des be!~enen Gleises e~folgt und 
daduroh ein an dieses Gleis angeschlossenes Gle~srelais zum Ab
fall gebraoht wird; 

2. Bahnanlagen 
ortsfeste Anlagen und Einrichtungen, die zum Bau und Betrieb ei
ne~ U-Bahn erforderlich sind; 

2.1. Bahoaolagen der Bahnhöfe und der freien Streoke 
Gleise, Bauwerke der Betriebs- und Verkebrsanlagen, 3rdbauwerke 
(Einschnitte und Dämme), Tunnel und Brücken • . Zugsicherungs- und 

. Fernmeldeanlagen; 

242. SOllsti!1:e Bahnel1lagep 
Werkstätten, 'Bahngleichriohtezwsrke, EnerBieübertra~~r.gs- un~ 

Bsleuchtungsanlagen; 

3. Babnbetriebsac~ehör.is.e 

Eesohäftigte, dellen festumrissene A~:fgabell im -Bahnbetrl.ebedienst 
nach den dafür erlassenen Vorschriften verantwortlich übertra
gen sind, so~ie alle Beschäftigten, die den BahDbetriebsdienst 
beeinflussende Arbeiten beaUfsichtigen, selb9t verantwortlioh 
ausführen eder Aufträge für die Bet!'iebs:führuog erteileno Hier
zu sehören, auch ~enn sie nur vertretungsweise eingesetzt wer
den, folgende Beschäftigte: 
- leitende Beschäftigte des Betriebes; 
- Beschäftigte, die bei der Instandhal~g der Anlasen und Fa~-

zeuge sowie im Bahnbetriebsdienst aufsichtsf'lihreod oder sonst 
ve~aotwortlich tätig sind; 

- Dispatcher; 
Zugprüfer; 

- Tl'iebfa~zeugführer. Zugbeglei ter; 

.-

Jlnnang I 
-. 

Begriffsbestimmungen 
Im BinDe der Bestimmungen der BQ U gelten als 

' . 

. '. 1. Achsnebenschluß 
Kontakte durch de!l Radsatz der Fa.!lrzeuge, indelll eine elektrisch 

. ". leite!lde Verbindung Schiene, - Rad - P.ad&chse - Rad .;. Schi.ene 
(AchsDebenschlußwiderstand) des befahrenen Gleises erfolgt und 
dadurch ein an dieses Gleis angeschlossenes Gleisrelais ~ Ab
fall gebracht wird; 

, .' 

2. Bahoanlagen 
ortsfeste Anlagen und Einrichtungen, die zum Bau und Betrieb ei
De~ U-Bahn erforderlich sind; 

2.1. Bahoaola.gen der Bahnhöfe und der freien Strecke 
Gleise, Bauwerke der Betriebs- und Verkehrsanlagen, 3rdbauwerke 
(Einschnitte und Dämme), Tunnel und Brücken •. Zugsicherungs- und 

. Fernmeldeanlagen; 

2~2. sonstige BabneDlagen 
Werkstätten, 'Bahngleichricht el'Werke, E!le1'8ieübel'trag'~r..gs- und, 
Beleuchtungsanlagen; 

3. B8.hnbetriebsaogehörig6 
Eeschäf'tigte, denen festumrissene A~fgabell im 'Bahnbetri-ebsdienst 
nach den dafür e.rlassenen Vorschriften veralltwortlich üb-ertra
gen sind, so~ie alle Beschäftigten, die deo BahDbetriebsdieoat 
beeinflusse~de Arbeiten beaUfsiChtigen, selb~t verantwortlich 
ausf~0!l edel' Aufträge für die Betriebsführung erteileno Hier
zu gehören, auch ~enn sie nur vertretungsweise eingesetzt ~er
dGn, folgec.d0 Beschä1'tigte: 
- leitende Beschäftigte des Betriebes; 
- Beschäftigte, die bei der In3tandhal~g der Anlagen und Fahr-

zeuge sowie im Bahnbetl'iebsdienst aufsichtsführend oder SOllst 
ve~antwortlich tätig sind; 

- Dispatche~; 

Zugpl'üfsr, 
- Tl'iebfa~zeugtührer. Zugbegleiter; 



Fahrdienstleiter; 
Bahnhofsaufsichten; 

- R90gierleiter, Rangierer; 
- ub1!ige. 

-.50 

4. Bahnbetrieb_sdienst? Fa~dienst 
Alle MaBna~A und Tätigkeiten zur Bildung, Au:flösuDg und Bs
förderung der Züge sowie zur D.ll'chf'üh.rung des Eao81el'dienstes. 
Die hi el'für von den BahnbetriebsaDgehörigen auf den Bahnhöfen, 
in den Betriebswerkatätten und auf freier Strecke zu leistende 
A~beit wi~d Fah:dienst genannt; 

5. Bahnhöfe 
Bahnanlagen für den Zu- oder Ausstieg von Fahrgästen mit min
destens einem Bahnsteig und Verbindungen zum öffentlichen Ver
'kehl!srau.m; 

6. Betreiben 
alle Maßnahmen an technischen, stationären oder mobilen Anlagen, 
um die betriebssichel's Durchführung des Bahnbetriebsdieostes zu 
gewährleisten; 

? elektrotechnische Anlagen der all~emeineo Enersieveraorsuns 
sta.tion'ära Anlagen für die Erz.eugung, U'bertragung, Verteilung 
'und Nutzung der Elektroenergie, für die Beleuchtung und die 
Kraftstromversorgung"einschlieBlich der zugehörigen Hilfseio
I'ichtungen zum Steuern uod Regeln; 

8. Energieversorgunssanlage 
Anlage, die der UmforI:IUcg der elektrischen :l!,'nel'gie des speisen
den Netzes in die für die Verbraucher erforderliche Stromart, 
Spannung oder Frequenz und der Verteilung der elektrischen Ener
gie dient; 

9. FahrleituoBsanlage (Stromschienenanlage) 
Gesamtheit aller z.ur Stromabgabe an die Fahrz.euge dienenden 
Fahrleitungen bzw. Profilßchienen sowie di.e dazugehörenden 
Speiee-, Verstäl'kungs- und Umgehungsleitungen sowie Verbin-
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- Fahrdi enstleiter; 
- Bar.nhofsaufsichten; 
- Rangierleiter , Rangierer ; 
- ubrise. 

4. Bahnbetriebsdienst, Fahrdienst 
Alle Maßnah!!!ep und Tätigkeit!:!!! Z'J..r Bildung, .'\uflösung und Be
förderung der Züge sowie zur D~rchführung des Raosierdieostes . 
Die hierfür von den BahDbetriebsangehörigen auf den Bahnhöfen, 
in deo Betriebswerks tätten und auf freier Strecke zu leistende 
A?beit wird Fah:dienst genannt; 

.5. Bahnhöf e 
BahDaolagen für den Zu- oder Ausstieg von Fahrgästen mit min
destens einem Bahnsteig und Verbindungen ~ öffentlichen Ver
kehrsraUln; 

6 . Betreiben 
alle Maßnahmen an technischen, stationären oder mobilen Anlagen, 
um die betriebs sichere Durchführung des Bahnbetriebsdienstes zu , 
gewähr leisten; 

7. elektrotechnische Anlagen der alllö!:emeineo Energieveraorgung 
stationäre lmlagen fÜr die Erzeugung. Obel'tragung. Verteilung 
'und Nutzung der Elektroenergie, für die Beleuchtung und die 
Kraftst~omversorgung ' einscblieBlioh der zugehörigen Hilfsein
r~chtungen zum Steuern und RegelD; 

8. Enersieversorguc6sanlage 
Anlage. die der Umforcung der elektrischen Energie des speisen
den Netzes in die für die Verbraucher erforderliche Stromart, 
SpanDung oder Frequenz und der Verteilung der elektrisohen. EDer
gie dient; 

9. Fahrlei tunssanlage (Stromschienenanl ase) 
Gesamtbeit aller zur Stromabgabe an die Fahrzeuge dienenden 
Fahrleitungen bzw. Profilschienen sowie die dazugehörenden 
Speise- , Verstä.l'kungs- und Umgehungsleitungen sowie Verbin-

.--:::... 
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dungskabel zwischen St~omschienenaoschDitten uod alle Ein~ich
!:ungeo, die zum Aufhängen und Befestigen dienen, wie Strom
schienellböcke, Leitungaträger, SChutzverkleidungen, Isolat·oren, 
Tem:p~raturstöße, Schalter und die dazugehö~enden Trenneranlageoj 

10. Fahrleitungstrenner 
Trenner zur AuftrenDuog oder Verbindung einzelner FahTleitungs-
ab9Ch!litt~ eines Spei2eabschnittes;· . 

11. Fah:t'zeuse 

11.1. Nebenfahrzeuge 
SChienenfahrzeuge für innerdienstliche Zwecke, die der Bauart 
!lach nicht zum Einstellen in Züge geeigoet sind; 

11.2. Regelfahrzeuge 
SChienenfahrzeuge, die eufg~nd i~ez Baua~t in Züge eingestellt 
werden könOen oder selbständig als Züge f~en dürfen; 

12. Fernmeldeanlagen 
te~hni5che Einricbtu~gen) die Infor~tioneD von ~enschen oder 
Mascbinen in elektrische Signale ~acdeln, übe~ Verbindungen 
übsrtragen und nach Rückwandlung den Menschen oder ~aschinen 
zur Auswertung z~ Verfügung stellen. 
Nach der Verwendung wird z;.B. unters.chieden: 

. - Fel'Dsprec!lanlageo. 
- F> ... mkaolageo, 
- Fel'nschreibanlagen • 
. - Datenübel't.1'agungsalllagen, 
- Meldeanlagen, 
- Lautsprecheranlagen, 
- Fernbeobachtungsanlagen, 
- Uhrenanlagenj 

1~. freie Strecke 
zwischen benachbarten Bahnhöfen liegender Streckenab·schni tt, 
der durch die Einfamsignala begrenzt wird; 

. '. '~.-' 
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anogskabel zwischen StromschieneoaoschDitten und alle Eiorich
~JngeD, die ~ Aufhängen und Befestigen dienen, wie Strom
schieoeoböcke, Leitungaträger, SChutzve:l!kleidungen, Isolat'oren, 
Temperaturatöße, Schalter und die da~gebö~enden Trenneranlageo; 

10. Fahrleitunsstrenner 
T~enner ~ Auftreoouog oder Verbindung einzelner F~leitungs
abschnitte eines SpeiaeabschDlttes; 

11. lI'ahrzeuse 

11.1. Nebenfahrzeuge 
SChienenfahrzeuge für inneI!dienstliche Zwecke, die der Bauart 
!lach nicht zum Ei.nstellen ill Züge geeignet sind, 

11.2. Regelfahrzeuge 
SChie!lenfalll,zeuge, di e auf grund ihrer Baua~t in Züge ei!!gestellt 
werden können oder selbständ~s als Züge f~e~ düxfeo ; 

12. F(Hmmeldeanlagen 
te~hniso:t.e Einrichtungen, die Info.!:':nationen von Menschen ode)! 
Maschinen in elektrische Signale ~acdeln, übet' Yerbi!!dungen 
übertragen und nach Rückwalldlung den Menschen oder M.ascbinen 
zur Auswertung zur Verfüsung etellen. 
Nach der Verwendung wird z.B. unterec~~eden : 

. - Fernsprec!:lanlagen . 
Ft .. mkanlagen, 

- Fernsehreibanlagen, 
-- Datenübert.ragungsanlagen, 
- Meldeanlagen, 
- Lautsprecheranlagen, 
- Fernbeobachtungsanlagen, 
- Uhrenanlagen j 

13. freie Strecke 
zwischen benachbarten Bahnhöfen liegender Streckenabscbnitt , 
der durch die Einfahrsignale begrenzt wird; 
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14. Höchstgeschwindigkeit 
Geschwindigkeit eines Zuges, die höchetene erreicht werden darf. 
Beim Festsetzen der Hcchstgeachwindigkeit sind 
- die allgemeine Begrenzung von 70 km/h (§ 60), 
- die Streckeogeschwindigkeit, 
- die Fap~zeugseschwindigkeitt 
- die Bremsve&hältDisse 
!!l8.ßgebend; 

14.1. Stl:eckeogeachwindigkeit 
Geschwindigkeit, mit der die Streckenabschnitte auf grund ihre:c 
technischen Gestaltung u~d Ausrüstung höchstens befahren' wer
den dürfen; 

14.2. FahrzeugBeschwindigkeit 
Geschwindigkeit, die ein Fahrzeug aufgrund eeioer technischen 
Beschaffenheit höchstens erreichen darf; 

14.3. Bremsverhältnisse 
maßgebend, we!lll z.B. zum Einhalten des Bre!!lSweges bei verkürz
ten Signalabständen, bei Fa~ten im C~fälle u.dgl. eine bestimm
te Geschwindigkeit nicht überschritten werden darf; 

15. Kurzschließer 
transportable oder am Fahrzeug installierte Schalteinrichtung 
zur Einleitung eioer oiederohmigen Verbiodung zwischen der Fah~
!eitung (St:comschiene) und der Fahrschiene, um einen Potential
ausgleich zwischen Stromschiene und Fahrschiene zu erreichen . 
Dient zur Einleitung eines Kurzschlusses zum Abschalten der 
Speisespannung oder als Al'beitsschutzgerät zum Erden der Strom
schiene beim Aroeiteo an oder in der Nähe der Stromschiene; 

16. maschinentechnische .Anlasen 
stationäre Anlagen für die Beförderung voo Personen, Einrichtun-
gen, Materialien u.dgl. in d'e!' Ebene bzw. in der Senkrechten , 
wie SChiebebühnen, Drehscheiben, Seilrangieranlagen, Wagenwasch
anlagen, Fahrtreppen, Fahrzeuge, Pumpen, BelüftuD6sanlagen, 
Hebeanlagen u.a.; 

I j . __ .0 
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14. Hocbstsescbwindigkeit 
Gescbwindigkeit eines Zuges, die höchstens erreicht werden darf. 
Beim Festsetzen der Höchstgeachwindigkeit sind 
- die allgemeine Begren~~ng von 70 km/h (§ 60), 
- die Strecke!lgeschwindigkeit, 
- die Fa~~zeuggeschwindigkeitt 
- die Bremsverhältnisse 
maßgebend; 

14.1. Streokengeschwindigkeit 
Geschwindigkeit, mit der die Streckenabschnitte aufgrund ihrer 
technischen Gestaltung u~d Ausrüstuos höchstens befahren' ,1e1'
den dlirfen; 

14.2. FahrzeuBgeschwindigkeit 
Geschwindigkeit, die ein Fahrzeug auf grund seiner technischen 
Beschaffenheit höchsterrs erreichen darf; 

14.3. Bremsverhältnisse 
maßgebend, welUl z . Bo zum Einhalten des Bre!!lSweges bei verkürz
ten Signalabständen, bei Fa~ten im C~fälle u.dgl. eine besti~ 
1':e Geschwindigkeit picht überschritten werden darf; 

15. Kur~schließer 
transportable eder am Fahrzeug installierte Schalteiorichtung 
zur Einleitung einer niederohmigen Verbindung zwischen der Fa~
leitung (StromsChiene) und der Fahrschiene, um einen Potential
ausgleioh zwi3chen St-rO!!lSChi ene und Fahrschiene zu erreichen. 
Dient zur Einleitung eines KurZSChlusses zum Abschalt en der 
Speisespannung oder als Arbeitsschutzgerät zum Erden der Strom
schiene beim Aroeiten an oder in der Nähe der Stromschiene; 

16 . maschioentechnische Anlagen 
stationäre Anlagen für die Beförderung von Personen, Einrichtun
gen , Materialien u.dgl. in d'e!' Ebene bzw. in der SenkreChten, 
wie SChiebebühnen, Drehscheiben, Seilrangieranlagen, Wagenwasch-
anlagen, Fahrtreppen, Fahrzeuge, Pumpen, Belüftuogsanlagen, 
Hebeanlagen u.a.; 

::: 
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17. p~pbebetrieb 
' Betriebsfühl!ung von elektrischen Schaltanlagen oder einzelnen 
: Bauteilel'l bzw. Sehaltgel!äten zur Feststellung und zum Nachweis 
, ihrer Fuoktionstüchtigkeit nach der' Inbetriebnahme neu iostal-
liel!te!.' SChaltanlagen oder Schaltgeräte; 

~~~ .. .'.;: :: . 18. Rangierdienst 
-~, -
. '. Teil des Fahrdienstes, der das Bewegen von Fahrzeugen - mit Aus-

.. 

nallme der Zugfal'>..rteo - umfaßt. Dazu gehören auß,ezdem alle Tätig
keiten der beteilisten Bahnbet.riebsacgehöl'igec, wie Kuppeln, 
Siehe·rn stillstehender Fahrze'l.ge; Bediecen der Bre:nsen, U:nstel
len ortsbedieoter Weichen und Tätigkeitell, die mit der Behand
lung schadhafter Fahrzeuge oder dem Bewegen von Fahrzeugen in 
WBrkatätten io Zusammenhang stehen; 

19. Bückleitungsanlage 
Fahzschienena!llage als Bestandteil des elektrischen Betriebs
$t~o~rei8es einschließlich der Kabelanlaga von der Fab~schieDe 
Z~ gee~deten Sa~lachiene im Bahngleichrichterwe~k sowie die 
Quer- und Längsve~bindung der Schie!len und Gleise; 

20. Spei8eabschn~tt 
,alle Fahrleitungsabschnitte, ' die von einem SP<?iseschalter üce.r 
Speiseleitungen eines Bahngleichrichterwerkes ge~insam versorgt 
werdeol 

21. SDeisebe~eich 
gesamt'e Fahrleitungsanlage, die von einem Bahngleich!'ichterwerk 
mit Fahren,e:;;!gie versorgt wizd. An den Tren!2stellen zum Nacbbar
speisebe:i!eich könoeD Kuppelstellen zum Energieausgleich und zur 
4nhebung der Fahrleitungsspannung ~~seordnet we~eo. Die Not
licht- UJld HochspaonungSVe1'50rgun!3 der einzel!len Tu.nnelabschnit
te ist im Normalzustand deo einzelnen Speisebereichen zugeol'dcet; 

22~ Speisebeztrk 
Teil der Fahrleitungsanlage eines Tuollelabschoittes, de~ von ei
Dam bestimmten Bahngleichl'ichterwerk über Speiseleitungen und 
Schnellschalta~ versorgt wird. Ein Speisebezil'k besteht aus zwei 

E~~.~~·!~~..:.~oIl""'" r •• ~~ I!!!.~~~.~~-.'$t~ <~S; ---.-~---.- ~~ 
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17. Probebetrieb 
' Betriebs1'ühl!ung von elektrischen Schaltanlagen oder einzelnen 
:Bauteilen bzw. Schs,ltgeräten zur Feststellung und zum Nachweis 
, ihrer Funktionstiichtigkeit nach der Inbetriebnahme neu instal-
lierter SChaltanlagen oder Schaltgeräte; 

. " . 18. Rangierdienst 

-,-", . 

Teil des Fahrdienstes, der das 13ewegs)1 von Fahrzeugen - mit Aus
nahme der ZugfaP~teo - umfaBt. Dazu gehören außerdem alle Tätig
keiten der beteilisten Bahnbetriebsacgehörigen, wie Kuppeln, 
Sichern stillstehender Fahl'ze~ge; Bedie~en de:!! Bl'e:rulen, U:rultel
leo ortsbedieoter Weichen und Tätigkeiten, die mit der Behand
l ung schadhafter Fahrzeuge oder dem Bewegen von Fahrzeugen in 
Werkstätten in Zusammenhang stehen; 

19. iickleituns,saolase 
Fahrschie13enanlage als Bestandteil des elektrischen Betl'iebs
stromk~eises einschließlich der Kabelanlaga ven der ~ahrschiene 
zur gee~det-en S3.~lschieDe im Bahngleichrichterwe;!k sowie die 
Quer- und Längsverbinduog der Schienen und Gleise; 

20. Speiseabschnitt 
,alle Fahrleitungsaoschnitte, die von einem Sp~iseschalter ü'cel' 
Speiseleitungen eines Bahngleichrichterwerkes g0~iosam versorgt 
werden, 

21. Sneisebereich 
gesamte Fahrleitungsaolage, die von einem Bahngleiehrichterwerk 
mit FabzeDe~gie ~ersol'gt wird. An den Treo~$tellen zum Nachbar
speiseb3~eich können Kuppelstellen zum Enel'gieausgleich und zur 
Anhebung der FahrleitungsspanDung ~~seordnet we~deD. Die Not
licht- und HochspannungsVe1'50rguog der einzelnen Tu!l!lelabschnit
te ist im Normalzustand den einzelnen Speiseb~reichen zugeol'dcet; 

22. Speisebeztrk 
Teil der Fahrleitungsanlage eines Tunoelabschnittes, der von ei
nam bestimmten Bahngleichrichterwerk über Speiseleitungen und 
Schnellschal tar va:csozogt türd. 2:io Speisebezirk besteht 3.US zwei 

. " ::;:: .... ~~""'"....,...,....._.,-_ . ...,... -,.",.." 



-54-

.Speiseabacbnitten, die deo 'lerschiedenen Fahl!trichtuogeo zuge
ordnet sind; 

2"1. Speisetrennel' 
Trenner in den Spe1sekabel0 ZOll!' Unterbl'ecbung der Einspeisuo8 
in die Str"omschieoe; 

24. Trennstelle 
Fab.rleitv.ngs- bzw. St.rol!lSchienenunterbrechungen zwischen ver
schiedenen Speiseabsebnitten; 

25. TI-Bahnen 
Nahverkehrsmittel (Stadt schnellbahnen , Metro) zur Beförderung 
von Personen und Handgepack, die hohe Verkehrsbedürfnisse mit 
massenhaftem Charakter in Großstädten und Ballung,sgebieten be
f 1'iedigen. Sie sind vom übrigen öffentlichen und individuellen 
Verkehr unabhängig und werden auf eigenem Bahnkö.l!per als Unter
grund- und Untel'pflasterbab.o, teilweise in Niveaulage oder als 
Hochbahn, betrieben; 

26. Verbinduogst1!enne; 
Trenner, mit denen wahlweise Speiseabschnitte, Speisebereiche 
oder Speisebezi1!ke miteinander verbunden werden können ; 

22. Zusbeeipflu$su"ngsanlage 
Sicherungsanlage, die beim Uberfah.ren eines "Halt" zeigenden 
Bauptsigoals odel! beim lfuerschr'eiten der signalisierten C--e
schwindigkeit eine sofortige Zwangsbremsung des Zuges auslöst; . 

28. ZU!jfahrdienst 
Teil des Fahrdienstes, der sich mit der Durchfüh1!uns der Zug
fahrten beschäftigt; 

29. Zugp.e:rsonal 
Triebfahrzeugführer und Zugbegle i ter ; 

30. Zugsicllerunj\San13sen 
alle Einrichtungen, die Fahrten von Zügen und Rangierabteilun-

~ .. :' 
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.Speiseabacbnitten, die deo 'lerschiedenen Fahl!trichtuogeo zuge
ordnet sind; 

2"1. Speisetrennel' 
Trennel' in den Spe1sekabel0 ~~r Unterbrechung der Einspeisuo8 
in die Str"omschieoe; 

24. Trennstelle 
Fab.rleitv.ngs- bzw. St.rol!lSchienenunterbrechungen zwischen ver
schiedenen Speiseabsebnitteo; 

25. TI-Bahnen 
Nahverkehrsmittel (Stadt schnellbahnen , Metro) zur Beförderung 
von Personen und Handgepack, die hohe Verkehrsbedürfnisse mit 
massenhaftem Charakter in Großstädten und Ballung,sgebieten be
f 1'iedigen. Sie sind vom übrigen öffentlichen und individuellen 
Verkehr unabhängig und werden auf eigenem Bahnkö.l!per als Unter
grund- und Untel'pflasterbab.o, teilweise in Niveaulage oder als 
Hochbahn, betrieben; 

26. Verbinduogst1!enne; 
Trenner, mit denen wahlweise Speiseabschnitte, Speiseoereiche 
oder Speisebezi1!ke miteinander verbunden werden können ; 

22- Zusbeeipflu$suPßsanlage 
Sicherungsanlage, die beim Uberfahren eines "Halt" zeigenden 
Bauptsignals odel! beim lfuerschr'eiten der signalisierten C--e
schwindigkeit eine sofortige Zwangsbremsung des Zuges auslöst; . 

28. ZU!jfahrdienst 
Teil des Fahrdienstes, der sich mit der Durchfüh1!uns der Zug
fahrten beschäftigt; 

29. Zugpe:,rsonal 
Triebfahrzeugführer und Zugbeglei ter ; 

30. Zugsicheru n."san13sen 

alle EinriChtungen, die Fahrten von Zügen und Rangierabteilun-
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gen auf gesich~rteD F~--wegen er~ögl1cheD mit dem Ziel, Zusam
~n3töße und ZU8gsfährdungen zu vermeiden. 
Zu deo Zugsicherungsanlagengehören: 
- SigoalanlageD, 
- Stellwerks- und BlockanlageD, 

ZugbeeinflussuDgsalllageD, 
FerDsteuerungsanlagen für Zugsicheruogsanlagen. 

._~--------------------------~~~-----------------
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sen auf gesich~rteD F~egeD ermöglichen mit dem Ziel~ Zusam
~nstöße und Zug8ef~~unsen zu vermeiden. 
Zu den Zugsicheruogsanlagen gehören: 
- Signalaolageo, 
- Stellwerks- und Blockaolagan, 

ZugbeeinflussUDgsanlageo, 
- Fernsteuerungsanlagen für Zug5icheruogse.nlagso. 
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Aohang II 

Verzeichnis 
der io dieser Ordnung und den dazugehöriseo Anweisungen 

aufp;e-führten Stan,dards 

TGL 18t>,89, BIo 01 und 02 

'l'GL 24756 

:GL 26901, Blo 01 bis 0!4-

TGL' 28066/01 

TGL 31765/05 

Verkehrsbau; Massive B::üoken 

Eisenbahnu~terbau 

Gleisbau; Geometrie dar Weichen 
~d Kreuzungen der . Sp~~eite 

1435 mm 

Brücken im Verkehrsbau; ttbe.I''1uichung 
und Prüfung 

Psrsonenkraftverkehr und Städti
scher Pe.rsooeooahverkehr; !us;,oü
stung fUz den 3chaffnerlosen Ver- , 
kehi:>; Besohilderung und Informatio
nen für Fahrgäst~ 
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Anhang II 

Verzeichnis 
der in dieser Ordnung und den dazugehörigen Anweisungen 

au1'Refü~ten Standards 

TGI. 18l'.89, Blo 01 und 02 

TGL 24756 

Verkelu!sbau; Massive Brücken 

Eisenbahnu~terbau 

·'!-GL 26901, Blo 01 bis O·~ Gleisbau; Geome~rie der Weichen 
und Kreu~ungeo de~ . Spuzweite 

TGL' 28066/01 

:r'GL 31766/05 

1435 mm 

Brücken im Verkehrsbau; Oberwachung 
und Prüfung 

Personenkraftverkehr und Städti
scher Person90Dahv9rkeb.r; Aua~ü-
5~~g füz den schaffner losen Ver- , 
kehI'; Beschilderung und Informatio
nen für F~gäst~ 

::;. " 
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Anweisung NI'. 2 zur BQ U 

(zu §§ 4 'bis 6) 

~. ,r -"r-;-" :-'. "", _ .• ~, ....... 

-64-

- ZustImmungen Und Genehmigungen -

Verfah.,en 

für die Erteilung von Zustimmungen und Gene~Jri~~ngen der 

Staatlichen Bahnaufsj.cht 

Unter Beachtung der Rechtsvol'schriften über die LeitvDg und Pla

nung des Prozesses der Reproduktion der Gruodfonds gilt gemäß 

§§ 4- bis 6 der Bau- und Betriebsordnung für U-Bahnen (BO U) fol-

gendes Verfahren für: . 

1. Stando.rtwahl 
Zur Standortwahl für den NeUbau oder die Erweiterung von Bahnan

lagen der ü-Bahn ist die Zustiml!lllO~ der Staatlichen Bahnau.:fsicht 

el'fol'derlich~ In dem Antrag Z'.lr Zust i!tllll!ng ist nacl;l.zuweisen, daß 

die vorgesehenen llaßn~en der im Generalbebauungsplan und im 

Generalverkehrsplan festgelegten Entw~cklung entspreChen. Dem 

Antrag sind nachstehende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung 

beizu--f>ügen: . 
- Ubersichts- oder' l~geplan, aus dem eindeutig die vorgesehene 

Lage des Vorhabens ersichtlich ist, 

Erläuterungsbericht mit Angaben über die E~:füllu!lg des Beför

derungsbeda~s für einen Zeitraum bis mindestens 10 Jahre 

nach del! Inbetriebnahme sO\'lie die optimale TrassenfÜh-"'lUlS, 

- Studien und VariantenvergleiChe, 

- Stell".og!la~ des lledizinischen Dienstes des Verkehrswesens 

der DDR, 
- Stel1ungnar..!!le dsa Leiters des Betriebes. 

Die Teilnahme der Staatlichen Bahnaufsicht an Stando.rtbera~~n~en 

ist zu gewährleisten. 

2. Vorbereit1l!lg u.od Ilurchfv.hrung del! Inveatitions- und Rekon

struktionsmaßcahmen 

Die Z'~ fertigenden Projektierungsunterlagen müssen unter Beach

tung der entsprechenden RschtsvorschrifteD, alle 'bautechnischen, 

t eChnologischen und ökonomischen Para.l!l3tG!! zur Beurtei~ullg in 

; 
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Anweisung Nr. 2 zur BQ U 

(zu §§ 4 bis 6) 
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Zustimmmgeo \.md Genehmigungen -

Verfahren 

--

für die Erteilung von Zustimmungen und Gene~~~~ngen der 

Staatlichen Bahnaufsicht 

Unter Beachtung der Rechtsvorschriften über die LeitvDg und Pla

nung des Prozesses der Reproduktion der Grundfonds gilt gemäß 

§§ 4- bis 6 der Bau- und Betriebsordnung für U-Bahnen 'BO U) fol

gendes Verfahren für: 

1. Standortwahl 
Zur Stendortwahl für den Neubau oder die Erweiterung von Bahnan

lagen der v-~hn ist die Zusti~g der Staatlichen Bahnaufsicht 

erforderlicho In dem Antrag ~~r Zustimmung ist nacnzu~eisen, daß 

die vorgesehenen Uaßnah~en der im Generalbebauungsplan und im 

Generalverkehrsplan festgelegten Entw~cklung entsprechen. Dem 

Antrag sind nachstehende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung 

beizu.fügen: . 

- Ubersichts- oder Lageplan, aus dem eindeutig die vorgesehene 

Lage des Vo~habens e~sichtlich ist, 

- El.'läuteru:ngsbericht mit Angaben über die E.!!f üllu!l8 des Beför

derungsbeda~s tür einen Zeitraum bis mindestens 10 Jahre 

nach der Inbet.!!iebnahme so~ie die optimale TrassenfÜh.~g, 

- Studien und Variantenvergleiche, 

- Stellungnahme des lledizinischen Dienstes des Verkehrswesens 

der DDR, 
- Stelhm8nahm.9 des Lei ters des Betriebes. 

Die Teilnahme de!:' Staatlichen Bahnaufsicht an Stacdol'tbe.l'at'.logen 

ist ~~ gewährleis~en. 

2. Vorbereitung und Durchfv~g der Investitions- und Rekoo-

8t~tionsmaBDabmen 

Die ~~ fertigenden Projektierungsunterlagen müssen unter Beach

tung der entsprechenden Rechtsvorschriften, alle bautecbnischen, 

technologischen und ökonomischen Paramste~ zur Beurtei~ung in 



, 
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bahDaufsichtlicher Hinsicht enthalten und sind der Staatlichen 

Bahnaufsicht mit einem Antrag zur Zusti~s bzw. Genehmigung 

vorzulegen. 

Dem Antrag ist Qie Stellungnahme des L~iters des Betriebes und 

die Bestäti~~ng, ' daß Vereinbarungen über die Realisie~Jng der 

im vor- und nachgelagerten BereiCh notwendigen Maßnahmen abge

schlossen sind, beizv.fügen. Gleichzeitig sind in einem Erläu

terungsbericht die betriebs- und verkehJ:stech!lologischen (:bund

f orderungen zu den beabsichtigten Maßnahmen darzustellen. 

Zusätzlich sind zu dem Antrag in zweifacher Ausfe~ti~~g erfor

derlich bei 

2&1. bauteebnischen Anlagen : 

~ Erläute~~ngsbe
richt über die Erfüllung des Befö~derungsbe

darfs, der betriebstecbnologische!l sowie dal:' bau- und siche

ru!lgstechnischen Parameter und tiber den :9auablaufi 

- Lageplan im Maßstab 1 : 500 oder 1 : 1000; 

- Ubersichtaplan zur komplexen Ein9chät~~g der Funktion der 

. A!llagen; 

gecmetrische:;, Absteckplan bzw. Yel:!zeich!lis der Abstecksle

n:eotai 
- Lä~g9SchDitt. Außer deo Neigungs- und Höhenlagen müssen auch 

die Kreuzungen mit Ver,so~gungs- u~d IoforcatioDsle1tungen 

ersichtli ch seiDi 

- G~~nd~1sse und Schnitte, io denen auch die Baulichkeiten in 

der Nähe der Gleisanlagen, die Einbaltu!lg des Regellichtrau

mes und die eiogen:essene Lage von Versorguogs- und I!lfc~

tioDsleitungen dargestellt sein müssen ; 

- gsprüfte statische Berechnung für oelastete Bauwe~ke bzw. 

Priifbescheid; 

- Nachweis über die C-e'lVährleistullg des Gesundhslts- und Ar

beitsschutzes scwie des Brandscbutzas. 

2. 2. ZU~91cherunßsanlase
n; 

Erläuterungsbericht, in dem Besondel'heitell der p!!ojektiertell 

An13g~n beschrieben ~e~deno Ea ist hierin nachzuweisen, daß 

dia geplanten Anlagen auch den perspektiVischen Anforderun

gen entsprechen; 

0-
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bahoaufsichtlicher Hinsicht enthalten und sind der Staatlichen 

Bahnaufsicht mit einem Antrag zur Zusti~mung bzw. Genehmigung 

vorzulegen. 

~em Antrag ist die Stellungnahme des L~iters des Betriebes und 

die Bestäti~~ng, ' daß Vereicbarungen über die P.ealisie~~ng der 

im v r- und nachgelagerten BereiCh notwe~digen Maßnahmen abge

schlossen sind, beizufügen. Gleichzeitig sind in einem Erläu-

terungsbericht die betriebs- und verke-:stechnologischeo G~~nd

forderungen zu den beabsichtigten ~Bnahmen darzustellen. 

Zusätzlich sind zu dem Antrag in zweifacher Ausferti~~g erfor

derlich bei 

2&1. bautechoischen Anlagen : 

' '':' Erläute;nmgsbericht über die E:efüllung des Befözderuogsbe

darfs, der oetriebstechnologische:l sowl.e der oau- u.~d siche

rungstechnischen Parameter und ~ber den ~auablauf; 

- !:ageplan in Maßs1#ab 1 : 5CO edel! :1 : 1000; 

~ Ubezsichtaplan zur komplexen Einschät~~ der Funktio~ der 

Anlagen; 

gec~trische~ Absteckplan bzwo VezzeichDis der Abstecksle

I::e!lte; 
Längsschnitt. Außer den Nei~~!l8e- und Höhe lagen müssen auch 

die ~euzungeD mit Ve~sorgungs- u~d I for~tionsleitungea
 

ersichtlich sein; 

G~~nd~1sse und SChnitte, io denen auch die Baulichkeiten in 

der Nähe der Gleiesnlagen, die Einbaltung des Regellichtrau

~s und die eingemessene Lage voo VersorgJogs- und Infcr~

tionsleitUllg0!l dargestellt sein müssen; 

geprlif'1ze statische Berechnung fiir 'belastete Bauwe::ke bzw. 

Prüi'bescheid; 

- Nachweis über die C-e':l'ährleistung des Geeundhai ts- und Ar

beitsschutzes sc11ie des Bl'andschlltzes. 

2. 2. Zugsicherungsanlasen; 

Erliiute~ungsbsric
ht, in dem Besonderheiten der projektierten 

Anlag?o beschrieben ~~~deno Ea ist hierin nachzuweie~n, daß 

die geplanten Anlagen auch den perspektiVischen Anforderun

gen entsprechen; 
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- ~gsiche~ng8techni2ehe~ Lageplan; 

- Vereehlußplao bzw. VersehlußtabelleDj 

- SChaltpläne, die einer Genehmigung bedürfen; 

, - Isolierpläne; 
- Kabellageplan; 
- Gleisbildstelltiscbskizzej 

- Nachweis über die Gewährleistuns des ß.esU!1dheits- und Ar-

beitsschutzes sowie des Brandschutzes. 

2.3. FerpmeldeanlaRen: 

- Erläuteruogsbericht, in dem auch nach~~weisen 1st. daß die 

geplanten Allla'gen auch den perspektiv:i.echen Anforderungen 

entsprecheD; 
Lage- bzw. Ubersichtapläne; 

beeinflussunBstechnischea G-.ltachten über e!:ft:>rderliche Schutz

maßnahmen Begen gefährdende und störende BeeinflussU!1gen; 

- Nachweis über die Gewährleistung des Gesundheits- und Arbeits

schutzes so,üe des Bl'andscblltzes. 

2.4. maschinen- und elektrotechnischen Anlagen: 

- Erläuterungsbericht mit Baubeschreibu.ng' und vorgesehener 

Betriebstechnologie bzwo seflllrd>3~eI:l Leistungsvermögen; 

- Lageplan MaJ)stab 1 : 100, Maßstab 1 : 1000 oo:!er 1 : 500 

für Fahrlei~~gen; 

technische Parameter; 

- Zeichnungen über Grttndrisee ein8chlie81ich Fti!!damentenplan; 

- Scl->..nitte; 
Detailzeichnungen zoB. zur Aufhängung und Absicherung de,.'!! 

FabJ:leitungeo ; 

- ' gepJ!ü:t'te, statische Berechnung für belastete Bauwerke bzw. 

P.rüfbeacheid; 
- Schalt- und Stromlaufpläne; 

- Nachweis über die Gewährleistung des Gesundheits- und Ar-

bei tsschutzes sowie des Brandschutzes. 

2.5. sonstigen Bahnaolagen: 

(Hier~ gehören die zur Durchfüh~~g des Bahobetriebes dienen

den oder den Bahnbetrieb beeinflussenden Ballnanlagen wie zoB. 

~~c 3!:' :~ ~ - G4 _2 ~7"''if:C ?S§ :~g: H. 13.%5 "5 - - : d ~. 
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- zugsicherungstechniseher Lageplan; 

- Vereehlußplao bzw. Ve~schlußtabelleD; 

- Schaltpläne, die einer Genehmigung bedürfen; 

. - !solie%pläne; 
- Kabellageplan; 
- Gleisbildstelltischskizz,e; 

- Nachweis über die Ge~ährleistung des ßesundhe1ts- und Ar-

beitsscbutzes sowie des Brandschutzes. 

2~3. FerAmeldeaola~eo: 

- Erläuterungsbericht, in dem auch nechv~weiseD ist, daß die 

geplaoten Allla'gen auch den perspektivischen Anforderungen 

entsprechen; 
Lage- bzw. trbersiehtspläne; 

- beeinflussungstechnisches Gu.tachten über e!:f0rderliohe Schutz

maßnahmen Begen gefährdende und stöl!ende Beeinflussungen; 

- Nachweis über die Ge~~leistung des Ge8Undheits- und Arbeits

schutzes sowie des Brandschutzes. 

204. maschioen- und elektrotechnisohen Anlagen: 

- Erläuterungsbericht mit Baubesohreibuns' und vorgesehener 

Betriebstechnologie bzw. ge:fo!!dG~elll Leistungsvermögen; 

Lageplan Maßstab 1 : 100, Maßstab 1 : 1000 ocer 1 : 500 

fQr Fahrlei~~8en; 

technische Para~eter; 

Zeichnungen über Gl!'J.ndrisee· eilleehlieBlich Ftindamentenplan; 

- Sc}l..nitte; 
Detailzeichnungen z.B. zur Aufhängung und Absicherung de~ 

FabJ::leitungen; 

- ' geprüfte. statische Bereohnung :für belastete Bauwerke bzw. 

Prüf'besoheid; 
- Schalt- und Strom1aufpl~~e; 

- Nachweiß über die Ge~ährleistung des Gesundheits- und Ar-

beitsechutzes sowie des Brandschutzes . 

2.5. sonstigen Bahnanlagen: 

(Hierzu gehören die zur Durchführung des Bahcbetriebes dienen

den oder den Bahnbetrieb beeinflussenden Bahnanlagen wie z.B. 
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F~zeuäbehandlun8sanlagen, Arbeit sgruben , Durchlässe und Ver~ 
sorgungskanäle sowie UberfUhrungen, die sowohl als Teilobjekt 
oder als Einzelvorhaben unabhängig voneinander ausgeführt wer

'. den können). 
Ezläuterungsbericht mit Baubeschreibung, gegebenenfalls mit 
MontagebeschreibU!lgen :für Gr'.J.odelemente. über die technolo
gische Einordnv~g in den Bahnbetrieb und zur Realisierung 
voo Maßnahmen im vor- und nachgelagerten Bereich zum Vorhaben; \ 
Lageplan Maßstab 1 : 100; 
ZeichllungeJl übe!.' Gruodrisse einschließlich F'J.ndacentplan; 
Schnitte; 
Detailzeichnungen; 
geprn~te statißche Berechnung für belastete Bauwerke bzw. 
Prüfbescheid; 

- Nach\'1eis über die C-ewährleistung des Gesundhei ts- und Az
beitsschutzes sowie des Brandschutzea; 

- Stellungnw.""" des Medizinischen Dienstes des Verkehrswesens 
der DDR. 

3. Bauart von Fahrzeugen und der Betriebsart 
Der Staatlichen Bal'..naufsicht sind für die Genehmigung der Bau- . 
art von Fahrzeugen und der Betrieosart folgende UDte~lagen in 
dreifacher Ausfertigt.mg vorzulegen:' 
- Pflichtenheft; 
- Bestätigung über die Eiohal~~Dg der Standards und anderer 

Rechtsvorsc~~ifteD; 

Beschreibung der Fahrzeuge, aus der alle die Beurteilung der 
Betriebssicherheit, insbesondere der Bre!l!Seiorichtungen und 
der Wagenkastenausschläge erforderlichen .?:!erkma19,hervor
gehen; 

- Nachweis der Wirksamkeit der Einrichtung am Fahrzeug für die 
Zugbeeinflussungsaolage; 
Beschreibung der elektrischen und mechanischen Ausrüstungen; 

- Schalt- uod Fuoktionspläne; 
technische und ökonomische Parameter; 

- Ubersichtszeicbnungen mit Angabe der Hauptabmessungen; 
PrÜI~oescheid bzw. Protokoll anderer Organe über wichtige 
Bauteile ·eder Baugruppen. insbesondere über den Fahrzeugao-

~:~;r..::r.~-:-.. 
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Fahrzeugbehandlungsanlagen, Arbeitsgruben, Durchlässe und Ver~ 
sorgungskanäle sowie Uberführuogen, die sowohl als Teilobjekt 
oder als Einzelvorhaben unabhängig voneinander ausgeführt wer
den können). 
- ~läuterungsbericht mit Baubeschreibung, gegebenenfalls mit 

Montagebeschreibungen ~ür G~Jndelemente. über die technolo
gische Einordnv~g in den Bahnbetrieb und zur Realisierung 
von Maßnahmen im vor- und nachgelagerten Bereich zum Vorhaben; '\ 

- Lageplan Maßstab 1 : 100; 
- Zeichnunge~ aber Grundrisse einschließlich ~~Ddamentplan; 
- Schnitte; 
- Detailzeichnungen; 
- geprüfte stati~che Berechnung für belastete Bauwerke bzw. 

Prü.fbescheid; 
- Nach'."Jeis über die Gewährleistung ·des Gesundbeits- und Ar

beitsscm2tzes sowie des Brandschutzea; 
- Stellungn~~ des Medizinischen Dienstes des Verkehrswesens 

der DDR. 

3. Bauart von ~ahrzeugen und der Betriebsart 
Der Staatlichen Bal'..naufsicht sind für die Geneb.mig'J.llg der Bau- . 
azt von Fahrzeugen und der Betrieosart folgende Unte~lagen in 
dreifacher Ausfertigt.l!l8 vorzulegen:" 
- Pflichtenheft; 
- Bestätigung über die Eiohal~~ng der Standards und anderer 
Rechtsvorsc~iften; 

- Beschreibung der Fahrzeuge, aus der alle die Beurteilung der 
Bet~ieossicherheit, insbesondere de~ Bremseiorichtungeo und 
der Wagenkaste!lausschläge erforderlichen ):!erkmale ,hervor
gehen; 

- Nachweis der Wirksamkeit der Einrichtung am Fahrzeug fQr die 
Zugpeeinflussuogsanlage; 

- Beschreibung der elektrischen und mechanischen Ausrüstungen; 
- Schalt- und Funktionspläne; 
- technische uod ökonomische Parameter; . 
- Ubersichtszeichnunt\en mit Angabe der Hauptabmessungen; 
- PrQx~oescheid bzw. Protokoll anderer Organe über wichtige 

Bauteile ·eder Baugruppen. insbesondere über den Fahrzeugan-
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tl!ieb, die BremseinrichtU!lß und die Entgleisul2gssicherheit; 
- StelluoBnahme des Medizinischen Dienstes des Verkehrs~e8ens 

der DDR; 
- . E~robu!lg$berichte über die Einhaltll.oß der vo~segeDenell Para

met~r. 

Bedienungsanweieung; 
Nachweis über die Gewährleis~~ng des Gesu~dh$its- und Arbeits
sch"ü.tzes sowie des Brandschutzes. 

40 Bauart VOll Oberbauformen, siBoal-, sicherv..tlgs-, !l:aschioen
techniscb~n_'@d_e_leI<tr_o_t_~chnischen_~l~gen 
Der Staatlichen Behna"~sicht siod f~ die Ger-ehmi~~ns der Bau
art folge~de Unterlagen io dreifacher Ausferti~lng vorZulegen: 

Pflichtenheft; 
Bestätigung über die Einhaltung der Standards und anderer 
!1echtsvorechriftell; 
Besch.!!eibu.ng der Bauart mit dea Nacl:rne1s der bereits edolg
ten El!prob'l.mg und E~robu.!:!gsergebru.gse; 

- zeichne~ische Da~stallu~s der Anlegen mit Detaileus2chn1tten, 
Hauptab!!!essungen und gegebenenfalls Bsrechnl.Ul.gen; 
tecb.!:lisohe und ökonomische Pare.m.etSl!; 

- Nachweis über die EiSllung tI.!ld die demit zu erreichenden E!tgeb-
nig58; 

- Prüfbescheide; 
Stelluosoahme des Me~izinisch9n Dienstes des Verkehrs~esena 
der DDR; 

- Bedien'!Ulgsaoweieung; 
- Schalt- und Stromlaufplänsj 
- Nachweis über dia Ge~ährleistuns des Geeundheita- und ~~be1ts-

sc~~t~es sowie des Brandscbutzea~ 

5. ÄQde~~del! Bau- und Betl!ieb$~~ -

Bei Antr_ägen auf Ändel!U!lS der Bau- v.nd Betr1ebsart gelten dia 
Abschnitte 30 und 40 ainnge!!!äB. 

...... 
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t~ieb, die Bremseinrichtuns und die Entgleisu~S99icherheit; 
- Stellungoah:L!le des Medizinischen Dienstes des Verkehrswe.sens 

der DDR; 
-. E~robungsberichte über die Einhaltuog der vo~segebeneD Para

meter; 
Bedienungsanweieung; 

- Nachweis über die Gewährleia~~ng des Gesu~dheits- und Arbeits
sc!ru.tzes sowie des Brands·chutzes. 

40 Bauart von Oberbauformen, si80al-, sicherungs-, maechinen
techniscb~n und elektrotechnischen Aol;~en 
Der Staatlichen BeEna"~sic~t aind für die Genehmi~~ns der Bau
a~t folgende Unterlagen in dreifacher Ausfe~ti~~g vorZulegen : 
- Pflichtenheft; 
- Bestätigung über die EinhaltUDß der Standards und anderer 

Bechtsvorechriften; 
- Beschreibung der Bauart mit dem Nachoe1s der bereits erfolg

ten E~ro~~3 und ErproDungsergebnisse; 
- zeichnerische Darstellu!lS der Anlasen Il)it Detaile.us2chnitten, 

Be'~ptab!!le.seunge·n und gege'benenfal1a B3rech .... ungen; 
- technisohe und ökonomisohe Parameter; 
- Nachweis über die Eisnung und die demit zu erreiohenden Ergeb-

niese; 
Prü-?'bescheide; 
Stellungnahme des Megiziniachen Dienstes des Verkehrs~esena 
der DDR; 

- Bedie!lung8aowel~g; 

- Schalt- und Stromlaufpläne; 
- Nachweis übsr die C~~ährleistuns des Geeundheits- und ~rbeits-

schutzes sowie des Brandsobutze8~ 

5~ ÄD-demw.g der Bau- und Betl!ieb~an · 

Bei Äntr.ägen auf Ände~g der Ball- und Bet1!lebeat't gelten dia 
Abschnitte 30 und 40 s1noge~. 
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6~ :Be.schaff'uJlg von Fahrzeugen 
Zur Absti~ng der Beschaffung von Fahrzeugen zwi~chen dem 
U-Beh!lbetirieb und der Staatlichen Bahnaufsicht sind vom U-Bahn-

' cat:deb folgende Angaben in z1.':eifache!! AU3fe:;:tigung zu mchen: 
- z'..U! Beschatf'.1ng 'Jorgesehene Fahrzeugtypen; 
- Naclmeis übe!! die Eig;..""Ullg da!' Fahrzeuge tÜJ! den, vo~gegehellen 

V0.n:endu!lgsz~eck. 

cqmtliche Zustimmungen und Gene~gungen sind schriftlich zu 
e~teileno Sie ve~li0~en i~e Gültigkeit nach 3 J~en, wenn bis 
~.1 d~02em Zeit~unkt cit dem Bau Doch nicht begonnen oder die 
GÜltigkeitsd~.1e~ nicht verlän3e~t ~~9. 

.: 
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6~ Be chaff'u.n~ VOJl Fahrzeugen 
; Zur Abstimmuog der Beschaffung von Fahrzeugeo zwischen dem 

U-Behn_etrieb und der Staatlichen Bahnaufsicht sind vom U-Bahn
· cst:rieb folgende Angaben in zweifacher AuifeJ!tigung zu machen: 
- zu.!.' Eeschaf'f'.1ng TJorgesehene Fahrzeugtypen; 
- Nachweis übe!.' die Eig...nung da!' Fahl!zeuge fÜJ! den vOI!geseheneD 

Ve~endungs~30k. 

?~ Po~ de~ Zusti n~en und Genehmigungen 
Sämtliche Zusti~Dgeo und Geneh2igungen sind schriftlich zu 
e~teileoo Sie ve.!.'li0~en i~e Gültigkeit nach 3 J~en, ~enD bis 
~.1 d~0gem Zeit_~t oit dem Bau Doch nicht begonneo oder die 
Gü1tigkeitsd~~er nicht verläcge~t wu.~e • 
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lDweisuog Nr. 3 ZUl' BO U 
(zu deo §§ 10, 11, 13, 1.11,) 

- Oberbau -

-70-

Herstellung. Instandhaltung und Prüfunp: der Gleise und Weich.an 

1 ~ Ba.uarten des Oberbaus und deren Aufbau. 
1.1. Allgemeines 
Es ist 8l'U!!dsätzlich die Oberbau<).rt K mit Schienen S 49 anzuwen
den. Andere Bef~stigunssarten bedüd'en der Z.ustil!!!!luns der ~taat
lichen Bahnaufsicht. 
Bei ~!erschw~llenoberbau in Schotter beträgt 'die Mi!ldest~ettu!lgs
dicke unter der Schiene von Planum bis Oberfläche Schwelle 
4üO mm. Im Tunnel ist Basaltsohotter der Körnung 1 (25/56) zu 
ve~e!lden. 

1.2. Oberbauart Kauf Rolzschwellen 
' Die Oberbauart Kauf Rolzschwellen ist bei allen Unterbauarten 
(Tunnel, BrÜCke, Erdstoff) zulä.ssig. 

1.3. OberbAua~ K auf Betonschwellen 
Betonscawellen sied nur in Schotter au~ Erdstoffunterbau zu ver
w6!!deo. 

1.4. Oberbauart K mit elastischer schwellenloser Schienenbefesti
~ng (Grundplatte aufgeklebt ode~ aufReschwei~ 
Der Abstand der Scbienenauflagen ist gemäß der gewanl ten kOD
st~tiveD Lösung festzulegen. 

g. Gleisgeometrie 
2.1. Überhöhung 
Die Regelübe~höhung beträgt 
1t _ 11.8 v2 (mm) 
'"'R - v = Geschwindigkeit (km/h) 

R = Bogenhalbmesser (m) 
U = Uberhöhuog (mm) 

Die Regelüberhöhung ist auf volle 5 mm nach unten zu runden. 
Kleinere Uberhöhungen als 20 mm orauchen nicht hergestellt Wer
den. 

~i HI ~<,::::: : == = !! 7: ::r""~-'" -
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Anweisung Nr~ 3 Z1l.I! BO U 
(zu den §§ 10, 11, 13, 14) 
- Ob.erbau -

-70-

Herstellung. Instagdhaltung und Prüfung der Gleise und Weichen 

1" Ba.uar,ten des Obel!baus und deren Aufbau, 
1.1. Allgemeines 
Es ist 8~!!dsätzlich die Oberbau~rt K mit Schienen S 49 anzuwen
den. Andere Bef~stigunssar~en bedürfen der Zustimmuns der ~taat
lichen Bahnaufsicht. 
Bei ~!erschwelleDoberbau in Schotter beträgt ·die MiDdest~ettungs
dicke unter der Schiene von Planum bis Oberfläche Schwelle 
400 mm. Im Tunnel ist Basaltschotter der Körnung 1 (25/56) zu 
ve~e!lden. 

1.2. Oberbauart K auf Holzschwelle~ 
·Die Oberbauart Kauf Rolzschwellen ist bei allen Unterbauarten 
(Tunnel, BrÜCke, Erdstoff) zulä.ssig. 

1.3. Obe~ba~~rt K auf Betonschwellen 
",: 

Betonschwellen si~d nur in Schotter auf Erdstoffunte~bau zu ver-
wenden. 

1.4. Oberhauart K mit elastischer schwellenloser Schienenbefesti
gung (Grundplatte aufgeklebt ode~ aufReschweißt) 
Der Abstand der Scbienenauflagen ist gemäß der gewählten kon
struktiven ~ösuoS festzulegen. 

2. Gleisgeometrie 
2.1. Überhöhung 
Die Regelübel'hönuo8 beträgt 

11 s8 v2 (mm) 
UR = R v = Geschwindigkeit (km!h) 

R = Bogenhalb~esser (m) 
U = Überhöhu.ng (mm) 

Die Regelüherhöhung ist auf volle 5 mm nach unten zu runden. 
Kleinere Überhöhungen als 20 mm brauchen nicht hergestellt wer
delle 

: :;;;; v 
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~ie Pberhöhung da~f maxiDal 165 ~ betrageDo Die Begalübe~ho
nunS 'darf tm Ausnahmefall untersc~itten we%den und muß minde
:steDs betragen: 

ft 11.8 v'2 
vlllin'" R - 100 bei R > 300 111 (!lilll) 

' 0 _ 11.8 v2 R 
lliin - R - (~ .,. 25) bei R ~ 300 m (mm) 

r" " 
Dabsi darf die Seitenbeschleu!ligung b den We1.'t ;>on 0,59 m/a2 

nicht ii'!>erechl'eiten. Im nichtüberhöhtem Bogengleis ist die 
größte zulässige C~$chwiodigkeit ~ie folgt fest~~legen: 

-- V!!laX = 3~ (km/h) 

~e!!n in Korb'!>ogenhilen die Regelüberhöhungeo oder Mil::destüber
hö~ogen sich nur wenig vOOei1l3.11del' unteI!saheideo, ist eIltweder 
die größte eder eine mittlere tlberhöhung über die verschiede
nen Gleisbogen hinweg dUl!cbzufühl!en. 
Die SinhaltUllS der ~~lässigen Se1tellbeschleuoi~~ng ist dabei 
~~ übe~prüfen nach: 

v2 U 0 :---<0 ? UR 153 = ,69 r1/s-

2.2 ~ UberRan~sbogen 

Z~ischen Gleisabschnitteo cit unterschiedlicher Krümmung sied 
Ubergangsbogen einzubauen. 
De~ tlbe~sangsbogen ist in de~ Regel als ~~biscbe Parabel aus
zubilden, analoge Kurvenformen sind zulässig. 
AuZ einen Übergangsbogen kann verzic~tet werden, wenn der hori
zontale Ruck 

VJV3 <: 3 
, T =.. = 0,6 m/s 

3, 6' , , ~R • a 
a :: Drehzapfenabstand (m) 
v = Geschwindigkeit (km!h) 

, ""\ 

Ll R = Halbmessezdifferenz -, 

beträgt. Außerdem ist die größte zulässige Geschwindigkeit im 

"-:',,//1 ,r.~ .. ""/( , ' ,:::.- '\. 
~ 
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:;ie t!berhöhung darf !l!a."\il!lal 165 I!!I!l bet~ageno Die Regeliiberhö
h!.mgdal'f :!.m Ausnah!llefall untersc~itten we%dell und muß millde

Ostens betragen: 

4t 11.8 ~ - 100 
vlilin '" R bei R ~ 300 m (Jilll) 

2 
. tt

lliin 
= 11.~ v - (~ ~ 25) bei R ~ 300 m (mm) 

Dabei da~1' die 
r" 

Seitenbeschleuniguog b den We~t von 0,59 m/s 2 
nicht ü~erschr~iten~ Im nichtüberhöhtem Eogengleis ist die 
größte zulässige C-eschwiodigkeit ~ie folgt fest~~legen : 

Y!!aX = (km!h) 

~enn in Korb~ogenteileD die Regeltiberhöhungen oder Micdesttiber
hö~ngen sich nur wenig vo~einan~er unterscheiden, ist entweder 
die größte edel' eioe mittlere tlbe~höhung über d.ie verschiede
nen Gleisbogeo hinweg d~cbzufüh!!en. 
~ie ~nhaltung der ~~lässisen Se_tenbeschleuni~~ng ist dabei 
~~ ü~erprüfe~ nach: 

y
2 tJ: < 2 

b = 1}R - 153 = 0,69 ~s 

2.2, UberRaoRsbogsn 
Zoischen Gleisabschoitteo mit unterschiedlicher Krümmung sind 
Ubergangsbogen einzubauen. 
Del! ttbergangsbogen ist in der Regel als k'-!bisc'J:!e Pal!abel aus
zubilden, analoge Kurveoformen sind zulässig. 
Auf einen Übergangsbogen kann verzic~tet we~den, wenn der hori
zontale Ruck 

VJ ..,3 ~ ___ ~ 0,6 _Js3 
T = 3,63 .. ~R a "'" 

a '" Drehzapfenabstand (m) 
v = Geschwindigkeit (km!h) 

~R '" Halbmessezdifferenz 

betl'ägto Außerdem ist die größte zulässige Geschwindigkeit im 
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nicht übe~höhteo Bogengleis ~~ beachten. Die LängeD der Ober
gangsoogen sind nach den unter Abschnitt 2.3. angegebenen Be
ziehungen für dis B~rechnung der Uberhöhungsrampenzu er~tteln. 

2,.3. uPerhöhungsramoen 
Der Obergaug zwischen Gleisabschnitten mit unterschiedlicher 
Uberhöm.!os ist durch eine Uberhöhungsra!npe auszubilden. Die 
Stellen, an der die Uberhöhung an kleinsten ist. heißt Rampen
aofang (RA), die Stelle, an der die volle Überhöhung erreicht 
ist, heißt R~penende (RE). 
Als Uberhöhungsrarnpe ist in der Regel die gerade Rampe ~~ ver
~endeno Die LäDge gerader Übernöhungsrampen beträgt: 

Rezel1ä.nge 

l!indest
lä!!ge . 

L = (5v.,. ' 2(0) U 
-i! 1000 . (m) 

1 " = (5v + 175) u , 
-min 1000 ' ~n (m) 

Die err~chneten LängeD sollen auf volle 5 III aufgertl.ndet werden. 
U'bergangsbogen bzw. Rampelllängen VOll <. 5 !ll 'sind zu verilteideno 

Z~iecheo den Enden der beiden Uberh6nungsrampen eines Bogens 
soll mindestens ein voll überhöhter Gleisbogen von der Länge 
'0,2 0 v, jedoch nicht unter 3 m Länge, vorhaoden sein. 

Ist der Abstand zwischen zwei gle~chgerichteten Bogen kleiner 
als 0,2 0 v', so ist die Überhöhung des e~steo Bogens s't .etig in 
die des zweiten B0gens zu übe~füh~en (Sche~enrampe). 

2.4 . AU9~ndun~ der N~igucgswecheel 
We.chsl'1l io der r,ängsneiguog sind mittels ei!les Kl'eisbogens aus
zUl'Unden, wenn der Unterschied zweier aufeinan<ier folgender 
Neisu.ngen gzöBel.' als 5 0/00 ist. 
Auf eine Aus~ndung kacD ~erz1chtet ~~~en, wenn das Ausrun
dungameß as < 5 mm ist. 
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nicht überhöhten Bogengleis ~~ beachten. Die LängeD der Ober
gangsoogen sind nach den unter Abschnitt 203. angegebenen Be
ziehungen für dis B~rechnuDg der Uberhöhungsrampen 'zu er~tteln. 

2 .• 3. U'berhöhuDßsramoen 
Der Obergans zwischen Gleisabschnitten mit unterschiedlicher 
Überhöhung 1st durch ei~e Überhöhungsra~pe auszubilden. Die 
Stellen, an der die Überhöhung ~ kleinsten 1st. heißt Rempen
anfang (RA), die Stelle, an der die volle Überhöhung erreicht 
ist, heißt Rampenende (RE)o 

Als Uberhöhungsrampe ist in -der Regel die gerade Rampe ~J. ver
~e~deno Die Länge gerader ÜberhöhQngsrampen beträgt: 

Resellänge 

Miodest-:
länge 

L = (Sv .,. ' 2(0) U 
-~ 1000 ' (m) 

:~n = (5v .;. 175) Ums (m) 
1000 

Die err~ch.!leten Längen sollen a~ vol.la 5 m. aufgerundet weJ:den. 
Ubergangsbogen bzw. RampeD+ängen von < 5 m sind zu vermeideno 

Zw"iecheo den Enden der beiden Uberhöhungsrampen eines Bogens 
soll mindestens ein voll überhöhter Gleisbogen von der Länge 
'0,2 0 v, jedoch nich~ unter 3 m Länge, vorhanden sein. 

Ist der Abstand z~ischeo zwei gleic~ge~ichteteo Bogen kleiner 
als 0,2 0 v, so ist die t!berhöhung des ersten Bogens s'tetig in 

die des zweiten Bogens zu übe.rfüh~en (Sche~aDrampe). 

2.4. Au,srundun~ der Neiguosswechsel 
Wechs~l i n der I,ängsneigucs sind mittels eilles Kreisbogens aus
zuruoden, wenn der Unterschied zweier aufeinacuer folgender 
Neigungen gröBer als 5 %0 ist. 
Auf eiDe Aus~ndung kann verzichtet ~e~den, wenn das Ausrun
dungsJ1!8.ß as < 5 !!!m ist. 
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Der Ausrund~gehalbmesser soll in der Regel 

= 0,5 v2 (m) 

betrc,gen, jedoch nicht kleioer als 

'üaaiti = 1000 m 

saino 
, 1feigungawechsel sind io Überhöhl.1!lgs~am'pen zu vermeiden~ Lassen 

,sie sich, jedoch !licht UE§ehen. so ist der Regelaus~ndungshalb
'messer a03Ustreben. 

w ." 

Weiohen ei~5chließlich der Zungenyo~~ich~~n6 sind in Kuppen ' mit 

R~n > 2000 mund ill Wannen mt R~!l > 1000 !il. zulässig. 

2.5. Gleisverziebungen 
' Gleisverziehl.mgen sind in der R3g'el du.rch Gegelloogen omie uDer:" 
höhu.t:lg und ohne Zwiscr.engel?adeo rai t gleichen HalbmesSel'll her
zustelleoG ~er Regelbalbmesser der Gleisvel'ziehung beträgt 

, ~ = 0,5 v 2 (m) 

Damit ergibt sich eine Vel!zienu.ogslänge 

IR = v 0 2az (m) az = VerziehllngsmaB (m) 

, VO!! U!ld M !ltel'! Bal:msteigen kan.tl der Ve~ziehu.!lg die tats,ächlich 
_ 91're,ich.te Gsschwindigkeit zu~rrullde gelegt werden. 

Der Mindesthalb~3ser de~ Gleisve~ziehung muß in Abstimmu~8 mit 
Abschnitt 2~3. (gleich~oße Halbmesser) 

3 
I! sg_v~-7"""" 
!I E1 = R2 = 3,63 0 Y 0 a ·1 

(m) l' ~ 0,6 m/s3 
Li 

betl'agen. 

el/ -/- / ~ 
, I • i(,,' 

[") ,,1 -
f*' .. .., l -
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Der Ausrund~gehalbmesser soll in der Regel 

= 0,5 v2 (m) 

betrc,gen, jedoch nicht kleioer als 

saino 
.,eigungawechsel sind io Überhöhl.1!lgs~am'pen zu vermeiden~ Lassen 
,sie sich, jedoch !licht UE§ehen. so ist der Regelaus~ndungshalb-

: ' !!!esser anzustreben. 

Weiohen ei~5chließlich der Zungenyo~~ich~~n6 sind in Kuppen 'mit 
R~n > 2000 m ~nd ill Wannen mt R~!l > 1000 !il. zulässig. 

2.5. Gleisverziebungen 
'Gleisverziehl.mgen sind in der R3g'el d1l.tch Gegelloogen omie uDer:" 
höbuog und ohne Zwiscr~nge~aden mit gleichen Halbmessero her-
z stelleoG ~er Regelbalomesser der Gleisverziehung beträgt 

Damit ergibt sich eine Vel!zienu.ogslänge 

, VOl! ~d h1~ter Bahnsteigen ka!lD der Ve~ziehung die tatsächlich 
_ 91'l!e,ichte Gsschwindigkeit zu~rrullde gelegt werden. 

Der Mindegthalb~3sel! de~ Gleisve~ziehung muß in Abstimmu~8 mit 
Abschnitt 2~3. (gleic_~oße Ha_bmesser) 

(m) 



3. Weichen und Kreuzungen 
3.1. Allge1lleines 
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Es sind g~mäß T~L 26901 Bl. 01 bis 04 Weichen bzw. einzelne 
Teile dieser Weichen auf Rolzschwellen zu verwenden. Dabei sind 
weitestgehe~d gerade einfache Weichen mit den Neigungen 1:9 und 
1:7,5 vorzusehen; in Abstellanlagen - wenn nicht anders mög
lich - Weichen 1:6,66 und in bestehenden Anlagen Weichen mit 
der Neigung 1:7. 

3.2. Linienführung 
3.2.1. Für die Linienfüh..T<Ung der Weichen und Kreuzungen gelten 
grundsätzlich die Bestimmungen des Abschnitts 2. 

3.2 .. 2. Weichen dÜ.l'fen unmittelbar mit den WeichenanfäDgen ge-, 

geneinander gelegt werden. 
Bei entgegengesetzt gekrümmten Weichenbogen ist nach Abschnitt 
2.3. zu verfahren. Ist eine Zwischengerade erforderlich , kann 
in ihre Länge eine vorhandene Herzstückgerade einbezogen werden. 

3.2.3. Die Lage von Weichen und Kreuzungen auf Brücken ist zu 
vermeiden. Ist ein Einbau nicht zu Ull18ehen, sind die Schienen
stöße nech Möglichkeit zu verschwe·ißeo. 

3.3. Snul'- . Rillen- und Leitweitep 
3.3.1. Spu~weiten 
Spur-, Rillen- uod Leitweiten in Weichen und K~euzungeD sind 
nech den Weichenzeichnungen herzustellen. 
Zulässige Tole!!anzen gemäß Abschnitt 7.1. 2.6. 

3 . ~. Schweißen von Weichen und Kreuzungen 
3.4.1. Allgemeines 
Die Fahrbahnen sind an den Schienenstößen nur mit dem 1. und 4. 
Laschenlech versehen anzulierern, mit Ausnahme der Sch'enen
stöße, die aus konstruktiven Gründen nicht verschweißt werden 
dürfen. 
Werden auf den Kuppelschwellen liegende StöBe verschweißt, 
sind die Rip:gen!llatten Rp 18 durch je 2 Stück Rp 16 zu er
setzen. 

-~ 
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1:7,5 vorzusehen ; in Abstellanlagen - wenn nicht anders mög
lich - Weichen 1:6,66 und in bestehenden Anlagen Weichen mit 
der Neigung 1:7. 

3.2. Linienführung 
3. 2.1. Für die Linienfüh...-ung de~ Weichen und Kreuzungen gelten 
grundsät zlich die Bestimmungen des Abschnitts 2. 

3. 2.2. We ichen dürfen unmittelbar mit den Weichenanfängen ge-, 
geneinender gelegt werden. 
Bei entgegengesetzt gekrümmten Weichenbogen ist nach Abschnitt 
2.3. zu verfahren. Ist eine Zwischengerade erforderlich , kann 
in ihre Länge eine vorhandene Herzstückgerade einbezogen we~den. 

].2.3. Die Lage von Weichen und Kreu~gen auf Brücken ist zu 
vermeiden. Ist ein Einbau nicht zu UID8ehen, sind die Schienen
stöße nech Möglichkeit zu verschweißen. 
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Spur-, Rillen- u.nd Leitweiten in Weichen und Kreuzungen sind 
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3.4.1. Allgemeines 
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setzen. 
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zwei.- und dreifache Herzstlicke dü~fen nicht mit den anschließen
den Fahrbalmteilen verschweißt werden. Die Schienenstöße am Wei-

:.-,> .' chenaofang ulld Weichende einer in sich verschweißtes Weicl::.e sind 
. dur,ch ..1oschweiSeo der a!lschließenden S'chienen odel:' von PaBenden 

:~. ', '. zu beseitigen. Weichen können nachtJ;äglich verschweißt weZ'den, 
i> " wenn ilu! Gesamtzustand noch eine Liegedauer von r::indestens 5 

, , " Jehren erwarten läßt. Die Schi enenenden sind im .Bereich der 
; . .: ( . :Laschenka!!l!!ler'n auf Fehler zu pl'ÜfeZ1; sie dÜl:fen nur dann vez-

~ 

· sdl"JeiBt werden, wenn .,eder Anrisse noch Verf'ol':!!Ungen vorban
den, sind. A!!derof'alls sind die Schienenenden soweit zu. k~zen, 
daß ",i ndestens 3 m lange PaßSChi e!l9D ei!lges:chweißt w~~de.nkön

neo. Si.n.d aus konstruktive!! Gründen kürzere Pa3schienen not.:en-
diS, mü.ssen sie auf mindestens 3 Sch\Qellell befestigt sein. Um 
Kniokbildung·en im Bogen Z'.l vermeiden, sind die Paßschieoen eot
sp::e-chend vorzubiegeo.Q Vo~ dem Vs:r:schweiße!l sied die We ichen 
pl~!lsäBig durchzua~beite!lo 

· 3.4.2. Schweißv~rfahren 
Zugelassene Verfahl!eo ge::1äB Absch.oitt 4.4. 

3.4.3. Vora~beiten 
Vor dem Versch'.veißen sind m.1erst die einwandfreie Richt'.l!l3 und 
Röheolage der Fah!'bahD sowie die Wi1:L~ellage der WeichenstöSe am 
Weichenanfang herzustellen. nanach sind die fü= das Ve:sch~eißen 

· erfo~der'lichen Liicken atil Weichen8nfang und -ende herzustellen • 

.2.4 . 4. Schx,eiB- lM:td Verspannu/lj:!stemnera,tureo 
Das Ve:i:'s.cbweißeJl und Ve':i:'spannen VOJl Weicben au.ßerhalb des Glei.-

-ses (z~Bo auf dem Montageplatz) und in sich im Hckigen Gleis 
kann bei beliebige~ Te~pera~~ erfolgen. Nach de~ Verschweißen 
von Weiche!! in sich im lückigen Gleis sind die StoB- bzw. Ve:i:'
legelücke!l herzustellen. Weichen mitei!!ander , oder in li.ickenlosen 
Gleisen dürfen Dur im Bereich der Verspaoou!!gstemperatul' gemäß 

· Abschni 1::t 50 dieser Anweisl,:ng verschiveißt: und verspaont we'l'del:). 

304.5. Schweißfolge 
Die eiIlfachen We,ichen ' sind vom Hel'z.s1;öjck, die Kreuztl.ngs\I1eichen 
und Kreuzungen VOll den Doppelherzstückb . .; '~uEgeheDd zu vS:i:'schweis-
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sen. Die StöBe der Federschi e!!6nzungen silld zum Scbluß zu ve'J!
schweißen. 

3 .4~6 . Besonds:t'ueiten bei ErhaltunfZsarbeiten 
Fül' auszut"lschsel!1dsNeichengroBtei19, dereD EöhenaboutzuD8 
5 !!!l!l beträgt, sind neue Neichellgroßteile mit l~50 !!!l!l ttberlänge 
auf jedem Ende einzubauen. Der vorhandene Höhenunterschied ist 
auszuSleichen. Bei Höhenabnutzuns> 5 mm sinn aufgearbeitete 

, Weichengroßteile in Regellängen mit eBtspreche~er Abnutzung 
und entsprechend lenge~ PaBschienen (siehe Abschnitt 3.4.1.) 
einzuechweißen. 

Ausv2bauende verschweißte Weichen sind so zu trennen) daß die 
Regellängen der WeichengroBteile erhalten bleiben~ Die TrenD
stel!en sind in das den Sch1l'Jeißstellen 'benachbar:te Sc~elleD- ' 
fach zu leg~no Wenn z~ei Weichengroßteile unmittelbar an~inan
der stoBen, s j.od die Sc:!lnittstellen in Richtung des stärker 
abgenutzten Weichengroßteils zu legen. 
Sind z\!1ei Weichen un!l!i.ttelbar miteinander ver~chweiBt~ muß die 
Tren!luo~ ao dem' stärker ve~achliese~em Weichen8roßteil erfol
gen. 

3.5. Isolierte Weichen 
Für die kmlstruktive DurchbHduns da.!.' Isolierstöße gelten die 

.' Absch!litte 406. und, 4.7. 
Die !solierstöBe sind in dso, Bestellzeichnungen als solche zu 
ke!1!lze1.chJlen. Es .sind au~dl!i.i.cklich ieolieI:te Schie'beratangen 
zu verwenden. 
DuI'cbmesser ~~d !!lol'dn~z der BO~~8en ~Ül! die Schie!len~e~bi~
der m~5sen aus den Bestellzeichouoge:l ersichtlich sein. 

4 • . Schienenstöße 
4.1 . Sc~ienenstoßlage 

In die Gleise können feste, schwebe!:lde, 1solie!'te und gekleb
te Sc:mene:lstö95 eingebaut werdeo. Die SchieneDstöße lieg<ö!1l in 
gereden Gleis rech~iDk11S, im Bogen radial gegenüber. Io der 
Ge!'aden sind ~bweichungen bis 10 mm, im Bogen bis 30 ~ zuläs
sig. 

~ 
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sen. Die StöBe der Federech'e!!snzuogeo sind zum Schluß zu ver
schweißen $ 

3 &4~6. Beso derheiten bei Erhaltun~sarb~iten 
Fü~ a1szuvechsel~de WeichengroBteile, deren EöhenabnutzuDg 
5 !W beträgt, sind neue Weichengroßteile mit l}50 = ßbe~län8e 
auf jedem Ende einzubauen. Der vorhandene Böhe!!UDterschied ist 
auszugleichen. Bei Höhen ebnutzuns> 5 = sinn aufgearbeitete 

, Weicheng.roßteile io Regellällgell !!Iit e9tsprechender Abnutzung 
und entsprechend lange~ Paßschienen (siehe Abschnitt 3.4.1.) 
einzuechweißen. 

Auszubauende verschweißte Weichen si!!d so zu trennen, daß die 
Regellängen der WeichengroBteile erhalten bleibe!:l~ Die Treno
stellen sind in das den Schweißstellen benachba~te Sch~ellen- < 
fach zu leg~n. Wenn zwei Weicheogr~Steile unmittelbar aneinan
der stoBen, siod die Schnittstellen io BichtrQng des stärker 
abgenutzten WeichengroBteils zu legen. 
Sind zwei Weichen unmitteloar miteinander ver 2chwei8t~ muß die 
Trennun~ an dem' stärk.er ve!!Bchliesenem Weichensroßteil erfol
gen. 

3.5. Isolierte Weichen 
Für die konstruktive Durchbildung der !solierstöße gelten die 

.' Abschnitte 4~6 .• und, 4.7. 
Die Isolie!'stöße sind in den· Bestellzeic.hnungen als solche zu 
ke!1nzetchl1en~ Es sind au::odrlicklich i901ie~te Sohie'bsratangell 
zu verwenden. 
Du~c~es3er u~d ~nord~un8 der BohrJn~eD für die Schie!1enve~bi~
der mllssell <:\1:.S daD Bestellzeicht!u.nge!l ersichtlich gein. 

4 • . Schienenstöße 
4.1. Sca\eoenstoßlage 
In die Gleise können feste, schwebende, isolie~te und sekleb
te Schiene~stöBe eingebaut we~deDo Die SchieDeostöße lieg~D ia 
zere.den Gleis recht-aillkliS~ im Bogen r~dial gegenuber. In dal! 
Ge~eden sind ~bweichungen bis 10 mm, im Bogen bis 30 ~ zuläs
sig. 

%!J 
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4.2. stoßlücken 
'Die Stoßliicken müssen sich bei der Verlegung ion91'halb der zu
lässigen Grenzen gaI:läl3 Tabelle 1 'bewegen. Gratbildungen s.n den 
schienenko:pfenden sind zu e!ltfernen. Die scbazfe::: XaDten an 
den Schienankopfenden gelaschter StOße, beso:ldars im Bereich 
der Fahri'läche, siI~d abzufasen. 

V'e·l!lege
lücke 

Tabelle 1 

V~l."leRelücken f'ÜJ:! 12 • .50 m Scbienenlänge 

Schieoente:npa~atur 

in oe 
f ~ -~:- . in!:!:l 

~ 

.?' 
~ 

. 
'. 

~ 

I ~ 

;-~ '-;, 

''' 00 -------------
~ter ~ 42 bis + 41 

1 
2 
J 
4 

' 5 
'6 

7 
8 

9 
10 
11 

untar .;. 41 bis + 34 
~nts~ .;. 3l ;' bis + 27 
unter + 27 bis + 21 
unter + 21 bia + 15 
unter + 15 bis ? 9 
unter + 9 bis + 4-
unt-er + 4 bis 2 
unte.t! 2 bis 8 

unter - 8 oieS - 14 

tUlt0l.' - 14 bis - 20 
tU:!tel!. - 20 bis 25 

a~!!.ie!leostc!3st>.lten und VersetZUllS80 in der Fcllrka!ltenflucht 
sind Zi'.l beheben ~ 3:öhenunterschied,e bis Z"<l 0, 5 ~ si!ld durch 
Bobeln ode? Schleifen auszu31eichen. Untsrechiede bis zu 5 ~ 
in des Eauptgleisen und bis zu 10 =m i!l de~ Nebengleisen sind 
dlUCh .ö!lb~ingen von Aussleichlaschen U!ld durch Ei!l- bzw. Unter
lag~::l dickerer SOlz:mische!llagen Od9~ Ausgleichple.tten zu be
seitiGen. Sind Doch g~ößere Höhenunterschiede vcrha~den, ist 
eine Ausßleichschi~ns einzubauen. 

' ..... ~:~~ ......... ~ .. - • ."":. ..... _~_ P' ........ _ ... 7Ii. . .. ';~~ ~",1.'~~~~,J'~..z; ... _:z ~~ ....... a::;.»-I' ... .....r-~~ .... ::o.,,_;ioIo........ .... ~~".J.i:_':J 

• , 
i 
• 

<: 

~. 
;. 

;-~ ~. 
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~2o stoßlücken 
Die stoßllicken müseen sich bei der Verlegung innerhalb der zu
lässigen Gl'enZeD gal:läll Tabelle 1 bewegen. Gratbildungen an den 
schie~enkop~enden sind zu entfernen. Die 3cha~fen Kanten an 
den Schienellkopfenden gelaschte.r Stoße, beso-nders im Bereich 
dsr Fahrfläche, si~d abzufasen. 

Ve·1!lege-

lücke 
iJl l:m 

0 
1 
2 
3 
4 

·5 
' 6 

7 
8 

9 
10 
11 

Tabelle 1 
Ve~legelücken ~ar 12.59 Sohienenlänge 

Schienente~ezatur 

in oe 

u.:lt3~ .,. 42 bis y 41 
u,p.tar -10 41 bis + 34 
'lots.>! + 3l ;' bis + 27 
unter + 2!1 bis + 21 
1!!lter + 21 bis + 15 
unter ... 15 bis -t 9 
uiilter ., 9 bis + 4-
un"'-er- ? 4 bis 2 
untett 2 bia 8 

unt9l! 8 bis 14-

'.l!l~$.r: 14 bis 20 

U!.!tel!. - 20 bis 25 

~~2iene~stcSstuten und Versetzunsen in der Fahrkantenflucht 
si~d ~~ beheben~ Söhenunterschiede bis zu 0,5 ~ 9i~d durch 
SOcalD oder Schleifen auszu31eicheo. Unter~chiede bis ~~ 5 ~ 
in des EauptgleiseD und bis zu 10 =m i~ den Nebengleisen sipd 
d~ch ~Db~iogen von ~ugsleichlaschen ~d durch Ei~- bzw. ITnter
lag~o dicke;!e~ Rolz:rniechenlagen odel! Ausgleichplat"en zu be
seiti~en. Siud ooch g~ößere HöhenuDterschiede vcrhacden, ist 
ei~e AU9ßleichschiene einzubauen. 

~'~~ "\;. ~~'-~~~- -- ~ . , :3 
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4.3~ Fest$l! Stoß 
Die hölzernen Doppelschwellen sind mittels Bolzen zu kuppeln. 
Es sind über beide Schwellen reichende St.oßrippeoplatten zu. 
verwenden. Die Rippenplatte ist auf jeder Schwelle -mit l~ Schwel
lenßc:n..rauben zu befestigen. Das Laschenpaar ist mit ~ .Stück M 
24 Mu mit doppelten Federring0n zu betestigen~ Zur ~eitung des 
elektrische!l Stromes ist der Stoß mit mindestens .eip0m Strom
v'sl'binder zu überbrücken. 

4.4. SChwebend,er Stoß 
Au3el! den Lasehen und Schrauben nach AbschDitt 4.3. sind zur 
Unterstützung Fv3klammern anzubringen (zoB. Bauarten MelaUD 
und Matthe) • StroJ:l"1erbi'ndsl! wie bei .Absc~itt 4.3 . 

~.2. C~scnweißter Stoß 
Schienenstöße sind weitgehend zu verschweißen. Zugelassen sind 
fclge!!de Schweißverfanren: 

'.. 

4.5.1. WiderstandsabbrenDstv1!!pfschweißen (WA-Yerfehren); 
4.5.2. Alumioothermieches Schweißen (At-Ve~fabren); 
4.5.30 Gasschweißen (Q.':'Yerfahl!en) o'lrdort. '!!o andere Verfah-

ren nicht möglich sind; 
4.5.4. Lichtbogenhandschweißung nur 

4.6. GekleQter Isolierstoß 

in Abstellgleisen. 

Der gekl ebte Isolierstoß wird in der Regel werkstatt:näßig 
hergestellt und tat grundsätzlich als schwebe!lder Stoß auszu-
bilden" Die FnßklalI!l!lern dürfen nicht entferct werden. Die - a.tl -

schließend·en Schienen sind mit den geklebten IsolierstoBschle
nen gemäß .o\bsclmitt· l!-.5. zu verschweißen bzw. einseitig Z'.l ver-

laschen. 

4.7 . Gelaschte" Isolie·!'stoß 
Der gelaschte Isolie.t'stoß ist als fester St·oß mit Ripp~nunter
lagsplatten Hp 16 auszubilden. EI' ist dort vorzusehen, wo der 
geklebte Isolie!!8toß nicht eingebaut werden kann. 

, 
} 

~. " . t{ 

I ~ } 
I ~.. ' 
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4.3~ Fest$r Stoß , 
Die hölzernen Doppelschwellen sind mittels Bolzen zu ~ppeln. 
Es sind über beide Schwellen reichende St-oßrippeoplatten zu. 
verwenden. Die Rippenplatte ist auf jeder Schwelle -mit l~ Schwel
leoßc:n..rauben zu befestigen. Das Laschenpaar ist mit ~ ,Stück M 
24 Mu mit doppelten Federring0n zu betestigen~ Zur ~eitung des 
elektrische!l Stromes ist der Stoß mit mindestens ,eip0m Strom
verbinder zu Überbrücken. 

4.4. SChwebender Stoß 
Au3el! den Lasehen und Schrauben nach AbschDitt 4.3. sind zur 
Unterstützung Fv3klammern anzubringen (zoB. Bauarten MelaUD 
und Matthe) • StroJ:l"1erbi'odsl! wie bei .Absc~itt 4.3. 

~.2. C~scnweißter Stoß 
Schienenstöße sind weitgehend zu verschweißen. Zugelassen sind 
folge~de Schweißverfanren: 

'., 

4.5.1. WiderstandsabbrenDstv.1!!pfschweißen (WA-Verfehren); 
4.5.2. Alumioothermisches Schweißen (At-Ve~fabren); 

4.5.30 Gasschweißen (~~Verf~en) n~.rdort. ~o andere Verfah
ren nicht möglich sind; 

4.5.4. Lichtbogenhandschweißung nur in Abstellgleisen. 

4.6. GekleQter Isolierstoß 
Der gekl ebte Isolierstoß wird in der Regel we.rkstat~~ßig 
hergestellt und ist grundsätzlich als schwebe!lder Stoß auszu
bilden" Die FnßklalI!l!lern dürfen nicht entferct werden. Die -an
schließenden Schienen sind mit den geklebten IsolierstoBschie
nen gemäß .o\bsch!litt, l!-.5. zu verschweißen bzw. einseitig Z'J. ver
laschen. 

4.7. Gelaschte~ Isolierstoß 
Der gelaschte Isolierstoß ist ale fes ter Stoß mit Ripp~nunter
lagsplatten Hp 16 auszubilden. EI' ist dort vorzusehen , wo der 
geklebte Isolie!!8toß nicht eingebaut werden kann • 

. 1% , :::::t . #: . := 
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.eh8. Schiellella~zuRsvO~:richtua:lI~etl (Temperaturstoß) 
In Gleisen, die ·au.f Brücken nicht längsbeweglich gelag:srt sind 
UJ;l.d de!!lZufolge den Lfulgeoänderungen des Überbaues folgeo müs
' sen, si~d Schienenauszugsvorrichtungen vorzuseheDo Darüber hin
aus kann beiL groBen Brücken mit oben liegender. Fahrbe.hD durch 
die Verschiel)'!l.!lg des Fahrbar..nclldpunktes infolge D-.lI'chbieg'.loB 
der Hauptträgsr der Einbau von SChienenauszugsvorrichtruogen am 
.festen Lager erforderlich werden. 

5. Lückenlose Gleise 
5.1. Allgemeines 
Lückenlose G!eise sind Gleise mit Schienen von ~ > 90 m Länge . 

8 
F~ das Herstellen !li.ckeolosel' Gleise sind solche OberbauaI'ten 
anzuwe.cden, die eine kraftschlüssige Versparrn"!lng de!' Schienen 
in "J'ertikaler und horizontale!' Richtung gewährleisten. 

5. 2. Pufferlängen 
Llicke!llosa Gleise sind am Beginn l.l!ld am ~!1de !!lit je einer Puf
ferläDge~ das ist eine S.chiene · ""0.0 25 m Länge der gleichen 
Schisne!!form? Z'J. begrel2zen. Beide Schie:aeDe~deD der Puffel'län-. . 
ge-Il dü.rfeD keine !solierstöße mit IsolierlascheD haben. Zwi-
schen <>wei liickenlose.D Gleisen sind d~ei Pufferlängeo vorzu
sehen~ wobei die mittlere Pufferlänge mit 1.roel'gangs- eder 
PaBsch1 enen ~ 6 m herzustellen ist . 

2·3~ Schieneotemp·eraturen 
Für die Herstellu!lg der lückenlosen Gleise sind die Schien·en
temperatur en mit dem Schienenthermoretel' zu ~esgen. HierbEti 
sind folg~nde Temperaturen zu messen: 
- Vel' legetempel'atul', die Schienentelllperatu.l'!~ bei der die im 

Gleis verbleibenden Schienen eingebaut werden; 
- V0rschweiBtemperatur, die Schienentemperatu~. die w~h~eod 

des Versenweißens der · Schienenenden ge!!!esse:l v;ird; 
- V~rspannungstemperatur. die Schienentemperatur,· bei der die 

entspannten Schienen verspannt werden. 
Die Vel'spanntempe~aturen müssen im Bereich von + 12 oe bis 
-I- 25 oe liegen. 
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a~zuRsvo~~ichtuDgeD (Temperaturstoß) 
In Gleisen, die ·au.f Brücken nicht längsbeweglich gelagert sind 
und demzufolge den Längenänderungen des Oberbaues folgen müs
'sen, si~d Schienenauszugsvorrichtungen vorzuseheDo Darüber hin
aus kann beiL groBen Brücken mit oben liegender. Fahrbe.hD durch 
die Verschiel)'!l.!lg des Fahrbar..nclldpunktes infolge D-.lI'chbieg'.loB 
der Hauptträgsr der Einbau von SChienenauszugsvorrichtruogen am 
.festen Lager erforderlich werden. 

5. Lückenlose Gleise 
. ~ .. 5.1. Allgemeines 

Lückenlose G!eise sind Gleise mit Schienen von ~ > 90 m Länge. 
8 

F~ das Herstellen !li.ckeolosel' G_eise sind solche OberbauaI'ten 
anzuwe.cden, die eine kraftschlüssige Versparrn"!lng de!' Schienen 
in "J'ertikaler und horizontale!' Richtullg gewährleisten. 

5.2. Pufferlängen 
Llicke!llosa Gleise sind am Beginn l.l!ld aI!l ~!1de !!lit je einer Puf
ferläDge~ das ist eine S.chiene · ""0.0 25 m Länge der gleichen 
Schisne!!form? Z'J. begrel2zen. Beide ~chie:aeDe~deD der Puffel'län
ge-Il dü.rfeD keine !solierstöße mit !solierlasc!leD haben. Zwi
schen <>wei liickenlose.D Gleisen sind d~ei Pufferlängeo vorzu
sehen~ wobei d:e mittlere Pufferlänge mit Ubel'gangs- edel' 
PaBsch1 enen ~ 6 m herzustellen ist. 

2·3~ Schia. ntemperaturen 
Für die Herstellu!lg der l ückenlosen Gleise sind die Schien·en
temperaturen mit dem Schienenthermoretel' zu ~esgen. HierbEti 
sind folg~nde Temperaturen zu messen: 
- Vel'legetempel'atul', die Schienentelllperatu!'~ bei deI' die im 

Gleis verbleibenden Schienen eingebaut werden; 
- VerschweiBtemperatur, die SchienentemperatQ~. die w~h~eod 

des Verscnweißens der · Schienenenden ge!!!esse:l v;ird; 
- V~rspannungstemperatu!'. die Schienentemperatur,· bei de~ die 

entspannten Schienen verspannt werden . 
Die Verspanntempe~atuI'en müssen im Bereich von + 12 oe bis 
-I- 25 oe liegen. 
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5 0 4. Herstellen liickenloser Gleis9 

5. L •• 1. Verle~en der Schienen 
In die Schienenenden der füt die Verschweißung vorgesehenen 
Schienen sind die Löcher 'I 'J.od 1I, sowie die Löcher fiir die Schie
:aenverbicder VOr dem Einbau zu bOhren" In Gleisl:yogen sind keine 
Ausgleichlängen vo.rzuseheDo Die Winkellage de~ Schv.-eißstellen 
ist nicht erforderlich. Die Lasche:aka!!!I!!ern altb!!auchbarer Schie
nen sind durch geeignete Verfal!.!:'en aui' P.iBbild;~!lg und Defor~
tion zu unte~suchen u~d gegebenenfalls vor deI!l Verschweißen ab
Z'.l5chneiden. 

5.4.2. Verschweißen der Sc.hienen 
Das Verschweißen der Schienen im Gleis ist nach Abechluß der 
Richtarbeiten und nach Herstellung der endgültigen Höhenlage der 
Schienen du.rchzl'?ühreo. Das Verscbwei5en der Schienen bi.s zu 
300 m SChienenläDse erfolgt bei L~fttempera~.l!!en libe~ -8 Oe. Der 

' kleinste Abstand zwischen 2:wei Bchweißstellen i!:l Gleis be~räst 
.3 m, der kleiMte Abstand 2:wischen SchwsiBstelle UEl3 Stoß' 1,50 111. 

\ Im Bogen ist der gleich !"1'i ß 1se K:l!iiDl!vmgsverlauf du!:'ch V()zobiegen 
der Schienen zu gewährleisten. 

~~ch das SchlvBsch~eißen ~ezoden die gemäß Abschnitt 5.4.2. hez
gestellten Schienenlängen ~teiDand0r verbunden. Schluß3chweis

. sen U!2d Verspa.!lllen sind un!l!1ttelbar nach9inacde~ ,du.rchzutülu!e~. 

'or dem Schlv.ßsch .. eißen U!ld Verspannen ist ein Au.sgleich der 
Schienenspa!l!!u!!zen du!!ch Lösen der Befeatieungslilittel der Schie
neD herbeiZl'?Uh!'eno Die Bewegtmgsmöglic!lkeit der Schiene dal!f 
nicht 'behillds!'t we.l!den. Liegt die Sch:!.e!!e!lte~e~atur im Verspan
!!ung9ba~eich, ui~d das Ve~s~annen u~~tt0lbar ~~ch dem Echl~
sc.h':7eißen ausseführto Ist o.i0 2chie.!!ente!!!pe~atur geri!lg8r, so 
sied die SChienenlänge!l 80 a!lzu~är:men, daß eie die der erfo~de~
lichen Ver5~n!lUng5te~e~a~~ e!ltsp~echende Schienen länge erhal
ten, (siehe Tabelle 3)0 Dia Schie!!enl~ge!l könllen euch ::llit Hilfe 

, von Schienenkle!!l!!lvorrichtungen he~ge9'!;911t ilerdeno \'Ienn die 
Sch'e!!e!lte~e~a~~ Q~er dea Verspan!l~gste3p~!'aturbezeicb liegt, 
ist 0.8.5 Ellts:ganne!l, Schlußschi'!s1ßen V'!!'Q VerspaDnen Dicht stat~

haft. 

se,d '='" , 9( ... ::z:ttS*2;l ... :za ~ )eed! - ::;: aX!Ee e ",';:~.;;~, .J. 

~, 

~. 
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5.4. He stellen lückenloser Gleis3 
5 .L~.1. Ve.l'le~en der Schienen 
In die Schienenenden der für die verschweißung vorgesehenen 
Schienen sind die Löcher 1 und LI, sowie die Löcher flir die Schie
!lenverbicder vor de!]. Eiobau zu bo~en. · In Gleisb·ogen sind keine 
AusgleichläDgen vor:mseheD. Die WiJ!kellage der Schv:eißstellen 
ist nicht erforderlich. Die Laschenkammern a_tbrauchbarer Schie
nen sind durch geeignete Ve~fahren auf BiBbildung und Defor~
tiOD Z~ uot~~suchen und gegebenenfalls vor den Verschweißen ab
zuschneiden • 

.5.4.2. Verschweißen der Schienen 
Das Verschweißen der Schienen im Gleis ist nach Abschluß der 
Richtarbeiten und nach HerstellUDS der endgültigen Höhenlage der 
Schienen dU.I'chzu!ü~en. Das VerschweiSen der Schienen bis zu 
300 m Schienenläl2geerfolgt bei !.;ufttel!lpe.!'atu~en über -8 00. Da; 

. kleinste Abstand zwischen zwei Schweißstellen im Gleis be~rägt 
3 lll, der kleinste Abstand zwischen Sc~ei88tel_e und Stoß· 1,50 lllo 

, In Bogen ist der gleic~!3a K3!(,i...!il!!I!l!!"'svsrlau:f durch V~.!'biegen 
der Schienen zu ge~ährleis~en. 

5.4.3. Schl~~ch e~ßen und Versnannen 
D'~ch das Schlv.ßsch'!'eißen t'16.!'den die gemäß Abschnitt 5.4.2. hel'
sestellten Sch1 enenlängen miteinander verbunde_. Schlu3echweie-

.sen und Verspannen sind unmittelbar nacheinander ~'~ohzuZ~e~. 
Vor dem Sohlt~ech~eißen und Verspannen ist ein Ausgleich der 
Schienenspannu!lzen durch Lösen der Befe8ti~nos~ttel der Schie
nen herb9i~'?~en. Die Be~egv_ngs~ögliC-keit der Bchiene dal'f 
nicht behinde~t werden. Liegt d:e Sch~eneote~e~atur i~ Ve~span
_ungsbe~eich, ui~d das Verspannen u~mittelbar neon dem SchluB
ec_~eiSen aus3e~~t. Ist die ßchie~en~0mpe=atur 59~ioger, so 
Gi~d die Schienenl~ngeo 80 anzu~ärmen~ caß eie die der e~forder
lichen Vers~~n . gste~erat'lr entsp~echende Schieoenlänge erhal
ten) (siehe Tabelle 3)0 Die Schienenl~gen ~öo_en auch ~t Hil~e 
?on Schienenkle~vorrichtungen hergest91_t ~erden. Wenn die 
Schienente~era~xr v.~e~ dem Verapaon'.!Ogste~pe~aturbe~eich liegt, 
ist das Ents~annen , Schlußschwelße_ u~ Verspannen nicht stat~
baft~ 

_ s; '0: z;e:cz ::seJES :>; t -
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Z-;:ischen dem lückenlosen Gleis und der anschließenden Pu.ff'erläo
,. ge sind die Ve~legelücken nach Tabellg 2 herzußtellen. 

Tabelle 2 
.~ 

! ~ 
Schieneote!ll~eratur Verlegglücken 

in Oe in mm 

... '" 25 0 

+20 1 
... 18 2 
+ 15 3 
+ 12 5 

Tabelle .2 

U:L~ellntar- S~l:l.ie!l.e!!läoge i~ m 
'~ohiede der 

. Scbiene 50 100 150 200 250 300 
in gr-d Id!:!gepausde~v..!l8 in mm 

.5 2~9 5~8 8,6 11,5 14,4 17,3 
6 3,5 6,9 10,4- 13,8 17,3- 20,7 
7 4,0 8)1 12~1 16,1 20,1 24,2 
8 <!!-, 6 9,2 13,8 18,4 23,0 27,6 
9 5~2 10,4 15,5 20,7 25,0 31,1 

10 5,8 11~5 17,3 23,0 28,8 34,5 
11 6D3 1236 19,0 . 25,3 31,6 38,0 
12 6,9 13,8 20,7 2"7,6 34,5 ~1,4 
13 7,5 15;0 22,4 29,9 37,4 44,9 
14 8 91 16~1 24,2 32~2 4{),3 48,3 
15 8,6 17,3 25,9 349 5 43,1 51,8 
':6 9.2 18,4 2!1,6 36,8 %,0 55,2 
17 9~8 19,5 293 3 39,1 $,9 58,? 
18 10,4- 2007 31,1 41,4- 51,8 52,1 · 
19 1099 21,9 32,8 1.~3,7 54~6 65,6 
20 11,5 23,0 3!J.,5 46,0 57,5 69,0 
21 12,1 24,2 35,2 48~3 60,4 72,5 
22 12,7 25,3 ;8,0 50,6 63,3 75,9 
23 13,2 26,5 39~7 52,9 66,1 797L~ 
24 1;3,8 2~~6 41,4 55~2 69,0 82,8 
25 14,4 2 ,8 43,1 57,5 71,9 86,3 

'- '" .~: , :""i",.. . ?, .. -===-' _!'j:;'7}''':~!:''.~~<'''''''-;'" ~ . .. . ~ .. _~ ....... ,'.; .. _ ... ~. 
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Z~ischen dem lQckenlosen Gleis und der anschließeeden ~fe~läo
--~'- 'ge sind die Ve~legelücken nach Tabelle 2 herzustellen. 

Tabelle 2 
" 

( . Schi eneotem~eratnr Verlegelückell 
in Oe in mm 

.,. 25 0 

+20 1 
v 18 2 
+ 15 .3 
.,. 12 5 

Tabel l e 2 

-e~untar- S~hiz!!e __ lä.!lge ic m 
'zolliede deI! 

- Schiene 50 100 150 200 250 300 
in sr-d !::i!lgena.lade~1}.n8 i!l li:m 

5 2~9 5,8 8,6 11,5 14,4 17,3 
6 3,5 6,9 10,4- 13,8 17,3- 20,7 
? 4,0 8~1 1 2~1 16,1 20,1 24~2 

, 8 ~·, 6 9;2 '13,8 18,4 2.3,0 27,6 
9 5~2 10,4 15,5 20,? 25, 0 31,1 

10 5, 8 11,5 17,3 23,0 28,8 34,5 
11 6a3 12,6 1 9, 9 - 25" 31,6 38,0 
12 6,9 -13,8 20,7 2'7,6 34,5 41,4 
1.3 7,5 15;0 22,4 29,9 3?,4 44,9 
14 8 91 16,1 24)2 32~2 40,3 48,3 
15 8,6 17,3 25,9 34,5 43,1 51,8 ,, -

9~2 18,4 2:l,6 36,8 -%,0 55,2. ,b 
17 9~8 19,6 29,3 39,1 $,9 58;? 
18 10,4 2007 31,1 ~1,~ 51,8 62,1 ' 
19 10,9 21,9 32,8 43, 7 54,6 65,6 
20 11,5 23,0 34,5 %,0 57,5 69,0 
21 1 2 ,1 24p 2 3$,2 48, 3 60,4- 72,5 
22 12,7 25,3 38~O 50.6 63,3 75,9 
23 13, 2 2.6~ 5 39,'7 52,9 66;1 79~l~ 
24 13,8 ~,6 41,4 55,2 69,0 82,8 
25 14~4 2 , 8 43,1 57,5 '11, 9 86,) 
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.5~5n Ube.r;achen lückenloser Gleise 
505.1. Währeod der Bauzei~ hat de~ ö~tlic~e Bauleiter deo '~ach
weis übel' Ve.r1ege-~ Ve!'sohweiB- .und Vers:9e.Jlouogstemperaturen des 
lückenlosen Gleises" (Vordruck Best.-Nr. 82003 Drucksechenverlaß 
der D!i Nachweis über die Verlege- , VSl!schweiß- und 'llerspaJ)Jlungs
te!!!peratu~en) Z'J. i'ii.bJ!en und bei der .ObeI'nah!1le· des Gleises durch 
die BR~~meisterei dies~r endgültig zu übergeben. 

5.5.2. Alle Arbeiten im liickenlosen Gleis sind vom zuständigen 
Gleismeister zu kontrollieren. Er hat die vollstäodige Eintra
ErJ.!lg aller av.sgefv.hrten A!'beiten zu ge-nährleisten; dabei ist 
d0~ '~ach~eis über ausgeführte Arbeiten, eingetretene u~egel
mäßigkeiten und getroffene !!aßnanmsn Z'J. deren Beseitigung am 
liickenlosen Gleis" (Vo.'l!druck Best.-Nr. 82006 DrucksachenV8!!lag 
der DR Naohweis übe!' ausgeführte Arbeiten) zu ver?1enden. 

5.6. ErhaltuDß lückenloser Gleise 
Arbeiten in lückenlose~ Gleisen, bei denen die Befesti~~ngsmit
tel gelocke~t, das Gleis io seiner Lage verändert'oder die Bet
tung · aus6e.rä~mt wird, dürfen nur bis zu eine~ Schieo~ntemperatur 
von + 30 oe durchgeführt ",ezden. Das gleiChe gilt auch für Aui'
tragsschmeißungen. 

5.6.10 Mit den Stopfarbeiten darf e~st nach der Wiederhe~stel
l'J.llg der ~aftschlüssige!l Verbindullg aller Befestigungsmittel 
des Gleises begonnen wezden. 

6. Schienenbrüche und deren Beseitigung 
6.1. Schienenb~üche 
Ein Schienenbruch ist eioe Gefah!'enstelle im Gleis, fiir deren 
Eefahren be8o~d0re bahnbet.rie~sdie!lstliche und bauliche MaBnah
m~n e~fo!'d0!'lich sirrd. Ein Schie~enbruch gilt zUIle.chst als uobe
feh~ba~e Gleisstelle und ist dur~p Signale Sn 2 uod Li' 1 nach 
AO\1ei·su.ng NI'. 23 zU!! BQ U - Signalordnung - zu sperren. Es ist 
du~ch einen berechtigten Bsl'>~betj?iebsan3ehöri8ell liber die Be
fahxba~keit o~e sofort einzuleitende bauliche Maßnahmen Z~ eot-
eo:b.eideo. 

.... ·.-:',' · r· ·'· 
_--...... ._,~ ... _~~_~_ ....... _~~.....:.::.;.;;;c.;.:;.~"'-'-'''''''':..>.::.'''''''' ...... -......'"-.. 
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5~5n Uber;ac en 1~ckenlo8er Gleise 
50501. Während der Bauzei~ hat de~ ö~t1ic~e Bauleiter den '~ach
weis über Verlege-? Ver~ohweiB- . und Vers~eonungste~peraturen des 
lückenlosen Gl eises" (Vordruck Eest.-Nr. 82003 Drucksecheoverlag 
der D~ Nachweis über die Verlege- , Verschweiß- und Verspaooungs
temperatu~en) ~~ führen d bei der Oberoa~·des Gleises durch 
die Ba~~meisterei dies~r endgültig zu übergeben. 

5.5.2. Alle .Arbeiten im liic.kenlosen Gleis sind vom zuständigen 
Gleismeister zu kontrollieren. Er ~at die vollständige Eintra
/rJ.ng aller ausgefii.hrte!l Arbeiten zu gewährleisten; dabei ist 
der '~ach~eis über aU3gef~te Arbeiten, einsetl'etene u~egel
mäßigkeiten ucd getroffene ~ßnahmen zu deren Beseitigung am 
lü.ckenloaen Gleis" (Vo::!druck Best.-Nr. 82006 Drucksachenv8:!'lag 
d~l' DR Nachweis übe!! alHgeführt e Arbeiten) zu ver'.!.'enden. 

5 . 6. Erhaltung lückenloser Gleise 
Arbeiten in lückenlo3e~ Gleisen, bei denen die Befesti~~ogsmit
tel gelocke!!t, das Gle:i. s in seiner Lage verändert · oder die Bet
tung ·ausgeräumt wird, dürfen nur bis zu einer Schien~ntemperatur 
von ... 30 oe durchgef ührt 't'1erden. Das gleiche gilt auch für A~-
4rag9schw~ißungen. 

5.6.1~ __ it den Stopfarbeiten darf erst naßh der Wiederherstel
l').og der kJ!aft2chlüss.igsn Verbindul3g aller Befestigungsmittel 
des Gleises begonnen wezden. 

6. Schtenenbrüche und deren Beseitigung 
6.1. Schienenb~üche 
Eill Schienenbruch ist eioe Gefahl'eostelle im Gleis, flir dezen 
Befahren beso~dere bahobetrleosdieostliche und bauliche Maßnah
mell e~fcrderlich s ind. Eio SChieneobruch gilt zunächst als uobe
fah~ba~e Glei stelle uod ist dU1!<l,h SigDale Sh 2 und Lf 1 nach 
Aoweisu.ng Nr. 23 z~ BO U - Signalordnung - zu sperren. Es ist 
du~ch einen berechtigten B3~~~etriebsaD3ehörige~ ~ber die Be
fahrba~keit ohne sofort einzuleite~de bauliche ~aßDahmen zu ent
scheiden. 
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Baulic~e &ßnah!lleo ztm oehelfstilißigell :Befahren dsl' Br.2cbstells 
sind bei !olge~den ' Sahienenb~ücheD einzuleiten: 

Durohb:qliche ds:c Sohiene 1m Som-:ellenfaoh, 
Kopfausb ... ü.che über 50 ro:l1 !:9.~ge a!1 da:, S~b1e!le!lkopfcbe~!läche, 
l}.lrchbr(iche beider Laschen s.: zcm;obel:.detl Schi.e::l~!l$toß oh!la 
FußklaI"~rD s~ie 

alle B~che auf Brücken. 

Eis ~~ 0ndgültige~ Behe~ung eiees Sch!e~eDb~uohes da-r.fd1eser 
.. n1ll' mt höchatens 10 ~h befaru:en .':"srdello 
. Die !:a!lg~am'~stell~ ist durch die Signa.le Lt 1, !:f 2 usd Lt :3 
~aeh AoweiamlS Nr. 23 ~ BO U - Sig!lalo~dn~g - ZU sigl!albia
:;;en. 

Das be~elfs~~8ige Befahrbarcacheo eines Schiene~br~ohes kann 
e:;:Zolgen duroh: 

A!lb~inge!l eines NotlaecheDveZ'b~des, beatehe!ld e.us Z":'e1 Flsch
la~che~ ~d zwei Schraubzoi~gen bei gebZ'ocheDe~ AT-S~h~aiß
etelle, 
UntsrschiebsD eines Sch~elleQstliokes, 
A!llege:l eiDer F!!Bkla=er, . 
~iobau e1ne~ Bebo~ten Paßachieoe (Aola3chen mit Sc~aubeD 
an d0.l: .Pa6schiene und mit Scm:e'~b:ll1!1ingen 8!l deo SchisoeoeodeD), 
Sicherung du~ch eios Schi0nenkopfh~lse3 ~eno Teile des Schie
~e~~pfes ausgebrochen sind oder das Ausbrechen bai~ Befah=en 
zu cef~chten iat. 

des Schade.Da 
6.3.1. Im lückigen Gleis ist die e~dgültige Behe~~g ces Scha
dens durch das A~swechselJl de~ geb~ocheDe!l Schiene he:roeiZ'.ll'üh

ren. 

6.3~2. Im lückenlosen Gleis ist zur enQgültigen Behebung des 
Schadens ei~a Pa6scbiene von mindestens 3 m Länge ei!lZ'~schweis
sell o Der Einbau hat unter Beachtung eins~ angekörnten ~eßstrek
!l:e VOD 6 :u Längs i!:l Verapanou:2sste!!p8raturbel'eich oder uoter
halb des Vel'spaonungsteapera·;;u:;:be:raiches zu e~foJ.gello 

."'. 0-

c 
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Bau_ic!:!.e &.ßnah!llen ztm behelfs::äßigen Befahren del' Br.zoMtells 
sind bei folse~den · Schienenbrüchen einzuleiten: 
= ",tl.rohb:;-liche d3.i:! Sahie.l!l0 1m Som-:ellenfaeh, 
Kopfausb~üche über 50 ~ Länge QQ de~ Sohie~eakGttcbe~rlächa, 

~~ohbrüche beider Laschen a~ zc~c~e~deQ Schie~e~stoß o~e 
!?ußk1 aJ"...l!Iern sCrlie 

alle Brüche auf Brücken. 

Bis ~~ endgültigen Behebung elees Sch!e_eDb~~ohes d~ dieser 
_ - nur oit h,ooh$teos 10 k!!Vh be:f'al:ll:en1:6roeDo 
-Die Lang9amfeh2stell~ ist durch die Sig~ale Li 1 p Lf 2 ucd Lt 3 
naeh .aoweisunS Nro 23 ~ BQ U - Si8!!a_o~dnUllg - zu sigoalisia
ren. 

e::tolg$!l durch: 
!!Ib~inge!l eines Notlaec-.enve:,b~1.es, 1:lestehe!ld e.'J.S Z"::e1 :Fls.oh
laec_e~ ~d zwei SchraubzJi~g0~ ei gebzcche~e~ AT-Soh~eiß
stelle, 
Unt3!!schiebeo eines SCb?Jellenstliekes, 
t~lege2 einer FuBkla~er, -

~iobau e1ne~ seb~hrten Paßscniene (Aolaschen mit Sc~aubeD 
an d~l: Paßs~hiene und mit Schl'e.,-b~!1gen e!l deo Scm.s:lenenden), 
SicneEUD~ durch aioe Schienenkopfhüls33 qeno Teile ~e6 Schie
~e~opfes aussebroc_en sind oder das AUßbrechen baia Befah=en 
zu cef~chten ist. 

des Schadens 
60 3.1. I~ lückigen Gleis ist die e~dgültige Beheoung des Scha
de~s durch das ~uswechselß der 3ebrccheoen Schiene herbeiz~üh
ren. 

6.302. Im lückenlosen Gleis ist zur e~Qgültige!l Behebung des 
Schadens eine Paß schiene von mindestens 3 m Länge ei!l~~schweis
seno De!' einbau hat unter Beachtl1!l8 eins!! angekörnten r:!eßstrek
~e von 6 ~ l~nge ia Versp~nnun5ste~eraturbereich oder uoter
~lb des Verspaonungste:lpe.ra'i:;u:;:be:reichas zu e.rfolg~ll~ 
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? & XD,standhalttUlr:t de~ Gleise' 
7.1. Prüfung des Oberbaus 
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Di~ Gleise si~d du~ch den Behn~eister, d$D Gleiemeiate~ und den 
~ 

Streckenwärter zu 'bege!19t!o 'Ober dia Begelmngen haben alle ge-
~anntell Pe~sonell ~~scb~eic~gell ~~ fübzen. 

~1.1. Sichtkontrollen 
7,,1 .1.1. In Hau'Pt~le189D 
Die H~uptglei3e sind vo~ B~~ists~ v!e~telj~lich und ~om 
Gleismei'ste:i! z"l'ische!lzeitl1ch tl.O!'latl!ch za be,zeben, vo~ Strek
k0~wärter die Hauptsleise ~ndestell8 aD 6 Tagen in einer ~ocbe. 

N'ebensleies sind vom Beh"~ister halbjäl!.rlich, VCl!! Glels!!leister 
Z't'11scbenzeitlich jeden zt1eite!l ~o!lat Wld VOll!. Strecken':1ä!:t9r an 
3 T~8ell i n eille!.' Woche zu begehen. 

7.1.2. Messungen 
!!eesungell a!l Gleisei!l edel! TeUeo von Gleisen di2.z:fen car =nt zu
gelassenen u~d is ~orgeechriebeoeo ~~ous lic0rprüften Gleia~8-
i.!3stl!U!!:S!lt0!l 1~6h~ei'ühz:t ~e~d.eo (S:P'..l~gezät, Obe~hö!mngs!lies
ee~, SCh1enen~opfoesser. Gleie~ßf~~eu8) • 

?1 • 2.10 Sehiell.enabtlut :m,tlS 
Die B:ont.l!'olle der Schie!!enkopfebnutzans el'fol~t "'.-1 t d~ Sc~s
!!elllt9pf""-92aSro 
Die se!!k.l!'echte Kopfa'6!!.lltZt!..!l5 do!' SeMene ist i!l deZ! Mitte des 
~(;hiene!2k!)pi'es za eessen. die seitlicl!.9 A!)!lutz11!l~ ho!!izootal 
1 l } !!:!!l ~ter der ScMene!lo'bs.l!'kante. 
B3ide Ab2ut~~gen sind voneinander a'bhc~6iS. 

"'" ~ 

nicht !!l!!J!!!T7!Jtzf(!r 
Scnient!n«u;:( 

.j i ..,. 
~ ~71'i?""i'Z:3 ~ 
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7.1. Prüfung das Oberbaus 
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Die Gleise si~d duzch den Behn~eistert dGn Gleiemeiate~ U~~ den 
~ 

Streckenwärter zu begeheno nber di~ Begehungen haben alle ge-
!:!annts!l Pe.::oscllen _~'.lfschreib~ge!l zu filll.ren. 

~101. Sichtkontrollen 
?.,,101.1. In Hau"pt~le189D 
Die H~uptgleise sind vo~ Bah2~ei3t3~ v!e~telj~lich und ~om 
Gleismei'ster z"l'ische!lzeitl1ch l:lO!2atl!ch za begehen, vo::n Strek
k0nwärte~ die aaup~gleise ~!ldeste!la an 6 Tagen in einer ~oche. 

'2.1.1.2. In NebenRle1.ssn 
Nebensleies sind vom Beh"!!!$iste.r halbjährlich, vo~ Gleis!!!.e1ster 
znischenzeitlich jeden z~eiteD ~o!lat ~ vom Streoke!l~~ter an 
3 Tagen i n einer Woche zu begehen. 

2.1.2. Msssun~eA 
.1ess1A!lp e!:l a!l Gleisen edel! Teileo V!)!l Gleise!! diiri'eo _~ !llt zu
gelassenen u~d ia vorgeschriebenen ~~aus üb0~rüfteD Gleis~e
iD9tru~~t0!l d~6hgeflihZ:t ~3~deo (S~~-eßgs~ät, Obe~hö~nge~s

ee!!, SCh1enen~opi'~sser, Glei~~ßf~zeu8). 

?~1.2.1. Sehienenab::!.utzu,as 
Die Kontrolle der Schienenko:!,>febnutZ'.mg 9!'!olSt "'.-1 t da,," ScMs
!le!lk9pz...-es g\~U! 0 

Die 8e~echte K09fe~_utzunB der 8eh1e~e ist iD der Mitte des 
~Ghienenkopfes ~~ ~essen. die ~eitlic~ Ab!lutzun~ ho!'iz~otal 
1l~ ~ 1l.!lter der SChien0!lo'b$!'ka!!ts. 
B3ide Ab~ut~~gen si!ld voneinander abh~~3iS. 

. 
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D!0 Kont!!o110 da!? Sehiene!lkopfabIl~tZU!l8 hat in Bogell ~t; einem 

Ea!.b~~Z9!' VOl! R ~ 300 n bis B >100 li:I. alle 2 Jal:u!9~ ill Bogen 

oit eioe!l !!a!bmSS9f' von R ~ 100 m aimcal jähl?licb zu e::folgen~ 

D!3 .6~llt!t;ZUl!gC!l dliri'en die ~$1!t;0 de~.T~cellen LI- uod 5 nicht 

iiC3l!3chrelt:!!lo 

ZYlä. 

Sehloce!lf~:t'!!l 

s 49 
s 45, 41 

"~»<>">< ...... n~t~·n3 ----(;;) .~ 

o 
1 
2 · 
3 
~ 
5 
6 

' 'I 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14-
15 
16 
1? 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

,. 

~pt~eisa Ne~e~sle!83 

120 
120 

Sohiene~~ndesthöhe (mm) 

118 
116 

~abelle 5 

zul~sigs Se.iteoa=oiAtZU!l8 dea 
Scb.ie:!e~o"p:fea '!:lei Schie~elltyp 

s ",9 S 45, 41 

16,6 11,8 
15,9 11,1 
15,2 10,4 
14.5 9,7 
13,8 9,0 
13,1 8,3 
12,4 7,6 
11,7 6,9 
11,0 6,2 
10,3 5,~ 
~t6 4 , 

,9 4,1 
8~2 1 3,4 
7,5 2,7 
5,8 2,0 
6,1 1,3 
5,4' 0,6 
4;7 
4,0 
3,3 
2,6 
1,9 

0 

1,2 
0,5 
~ 

~~.",.., - -----------------= ·' 

",!-
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Die Kont~o110 da Schießsokopfebn~t~8 ~t in Bogen mit ei~em 

Eal~2z9~ V0/l R ~ 300 n bis B >100 & elle 2 Jwe, ill Bogen 

clt oi.oe::l !!albl:!eosol? VOll R ~ 100 Zl aillltal jähI:lich zu e:ofolg3I1o 

Die f.~ll!ltZtLgon dli1!fcn die 'Se~t0 da:.>. T~bsllell L} und 5 nicht 

ii_Sl"3chreite!lo 

, 
Z"!.1.1äss1 . 

S !;.9 
s 45, 41 

!'!c~~c~_~tlm!33 
(J:!!3) . 

o 
'1 
2 · 
3 
4-

. ~ 
' 'I 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

,. 

~ptglei$a Nebeogle!s3 

120 
120 

Schie~e~~ndesthöh0 (mm) 

118 
116 

zul~_~ig9 Seit90a~~~t~g des 
Sc-1e~e~o~tea bei Schienentyp 

s ",9 s 45, 41 

16,6 11,8 
1;;,9 11,1 
15)2 10,4 
14,5 9,7 
13,8 9.0 
13,1 8,3 
12,.l!- 7,6 
11,7 6,9 
11,0 6,2 
10,3 5t~ 
9,6 4, 
8,9 4,1 
8)2. 3,4 
7,5 2,7 
6,8 2,0 
6,1 1,3 
5,4· 0,6 
4;7 
4,0 
,3,3 
2,6 0 

1,9 
1,2 
0,5 

~~ ß~ ________________________________ --__________________________________ -=~ 
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7.1.2.2. Höhenlage 

Die ~eesUAgen · ai~d 
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in ds~ Goraden und in Boeen mit ei~en Ha!~~sze~ von R > 300 m 
alle 5 J e.bl!a, 
in Bogen ru..t ei!:lsm Ha!bl!!e3SSl' von R :> 100 n bis R '" 300 !Il 

alle 2 Jab.=e, 
- .10 Bogen ~t einem Halb~eeel' von B ~ 100 m j~lich 
sowie 'bei de~ Austüb..."'U.!).8 von A~beite!l a!l1 Gleis durchzufiihren. 

~o!3e!lde Ab~elch~~eo aind zuläSSig: 
- ID Hau~tglei8en; ~ 2 ~~ ~e~el ab0~ ~el nebeneinander liegen

do BseBUng0n einen Höhe!l~~t0~eehied vco :3 ~ 
nicht ßb0~sc~elten dQrfen; 

- In Neben6!eisen: ± :3 ~ mit ei~em ~~lä3sigen Höhenunterschied 
zt:'eisl' be!lachbe~e.>! 2eßpu!!kte ,,:on 5 !:!lI!. 

Die lleßbasie beträgt :3 m. 

?ft1.2.3. Gleia~icbtunS 

Die lli.cht'J.ng ist du.rch llesse!l des Abst8cdes Z'..lJ!! Ve!'l!!ru:kl'''g a.m 
Ba~e~k u!ld durch Inausenschei~~~ (mit Hilfe eines Fer~gla
ses) 

in der Geraden und i!h Bogen at eineo :!albl!t0sser von B > 300 III 

alle 5 J~a, 
..; in E~se!l !!li t einen Halbl!lesser "on R >100 !ä bis B = 300 Ja 

alle 2 Jelu!a, 
- in B~geD nit ei~e!ä Halbl!le9se~ von B ~ 100 !ä jährlich 

sowie bei der AU9f~-.uo8 von A~beiten am Gleis zu prüfen. 

? .1.2 .• 4. Schienenauszu9;svorrichtungen 

Hauptpr~~nsen haben durch den Ba~~l!l9iater in I. und IIl. ~~r
tal u~d durch den Gleismeister im II. und IV. ~~artal gsmäß 
Prüfblatt Z'~ erfolgano 

_ i ... r~_.' :;. •• ~~:.~ .. ~,,:: ,1:" ... ,,::,.~:-.- r ,#, _.': "'7:: ..... 

... $~ ___ ':"-. ,t.. ... .... ..... _ .... _< __ -..: _._....-._~..;.;;.-."--" .. _-"'"""'-~"-- """"~fr·"'-~~..,.,.._'--_----. 
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10 c!0!! C"C~_d0n ill!:l in Bogen mt Sille!!!. Ha_~~9S3l! von Ii > 300 !lI 

alle 5 J~at 
in B~ge~ ~t ei~sm Ha!b~3s3r von R ).100 m bis R ~ 300 m 
alle 2 Jall=e, 

- .10 Bogen ~t einem Halb~essr von R ~ 100 m j~lich 
so~e bei de~ Austüh-~8 vo~ Arbeite~ ~ Gleis du~~~~en. 

~ol3eade Ab~eich~;e!l sind Zllläasig: 
- !~ Rauptgleisen: ~ 2 ~, ~e~e1 abe~ zwei ~ebeneine.ndarliegen

do tls9ßUngen ei~eD Höhe~~~t0r6ehisd von 3 ~ 
nicht Üb0~SC~31te~ dür~en; 

- In Neben61eieen: ± 3 ~ mit eiDem ~~lä3~igeo Höhenunterschied 
z~i9r beoachb~~0r ~eßpu~te ~on 5 ~. 

Die ~eßbasi$ beträgt 3 m. 

7.1.2.3. Gleiaricbtuns 
Di~ Rioh~~ns ist durch Messen dee Abstandes ~~ Ver~~g am 
B~L'We~k und durch Inausensc_ai~~~ (mit Hilfe eines Ferngla
ses) 
- in Qer Geraden und io Bogen mit ei~eo Halbmesser von R>300 m 

alle 5 Jahre, 
.. in B~sen mt einem Halbmesser t'on R>100 :::l bis R = 300 m 

elle 2 J alu'e, 
io Bogen nit ei~em Halbmesse_ von R ~ 100 a jährlich 

sowie bei der Ausführung von A~beiten am Gleis zu prüfen. 

7.1.2.4. Schienenauszugsvorrichtungen 
HauptprLL+\mgan haben du.rch den Bahn"'eister im I. und Ul. Q'J.ar
tal u~d durch deo Gleismeister i m II. und IV. ~~artal gemäß 
Prüfblatt ~~ erfolgen. 

-.. 
~ , 
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?~1~2.56 Weichen und KreUzunseB 

- He:o.ptprüfungell 

ALle Weichen und Kr~'J.zung3n der Hauptgleise 9iOO jähl:liCh, 

alle Weichen und ~eu~~gen der ~ebengleise inte~halb von 
2 J~eD eincal gründlich auf die ri~htig0D Spu~- und Lait

weiten so~ie de~ ozd~ung3gemäBen Al18e~eiozustand zu p~üfen. 

Die EI?6e.b~isge deI! ' Haup~prüf'~gen sind in Vordrucke eioZ'.ltra

gen. 
Die Maße, die die zulässigen Tole~~zen ~be~schreiteDt sind 

rot zu unterstreichen. Alle übrigep Mäogel sind in einer Nie

de1!schrift festzuhalte!lo Die ~liedel'~chrifteo sind nach Bestä

ti@.l!!g d0I.' gängelbeeeitigung i!l dar: Ban .... "'Aisterei 1 Jahr auf

~.lbewah::en. Nicht meh!:' zu benutzeooe Vord.:'J.cke sind bis zum 

Ausb3U der Weiche aufzubewahren. 

!:! ebeZlprlif'.2llgen 

De~ Zusta~d der Weichen und ~eu~~gen ist außer d~zch Baup~

pr,üfungen zusätzlich d~~~h Nebenp~~~3eD augenscheinlich 

festzustellen. 

?~2~ Planmäßige ~cha~beitung 

1.,2~o1o Z.eitpunkt u'ld Z\"leck der ;'1p,nl:'.ä.ßi281l Durcharbeituog 

111le Glai.se sind plaJl~ig du:.:chzuar~egen. Die Zeitabstände 

~a:,den je !lach der BelastUllS der Gleise VOll der Z'J.stii.lldigeD 

Fachabteilung festgelegt. Die pla~i8e Durcha~beitung eiDes 

Gleises soll alle vorha~deneo urtd , im Entstehen beg~iZfenen Män

gel, sooie ihre · Ursachen so beseitigen9 daß eine ~~ts Gle~slage 

ge::chaffen und der fe9~e Sohluß all,er Teile wiede~ hergestellt 

\ül:d. 

7.2.2. Vos:pl'üf'ung des Gleis.es und de:.? Weicheo; Feststellung des 

Umfi3.n~esde~t! Arbei tao 

Vor jeder plan~ig0n Du~charbeitung ist zu prüfen, ob die Bet

tung z.u. reinigen ist, ob Schienen in Zusat:!!!enhang zu · el!setz.en 

silld otle~ ob es zr:eokllläßiger ist, das Gleis vollständig UJlZU

bauen. 

-,~--
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?n1~2.5. Weichen und Kreuzungen 

&,upliprü.fu.ngsD 

Alle Weichen und Kr~~zungen der Hauptsleise sied jährliCh, 

alle Weichen und Kr3u~~gen der ~ebengleise ince~halb von 
2 J~eo eio~l grUnd_ich auf die ri~htigeD Spu~- und Leit

~eiten so~ie den oXd~uoS3gemäBen Al18e~eiozustand zu p~üten. 

Die Ergeb!!isse der ' Haup~p~üf'J.tlgen sind in Vordrucke einzut!!a

gen. 
Die ~a60, die die zulässigen Toler~zen abe~schreiteDt sind 

rot zu unterstreichenQ Alle übrigen ~gel sind in einer Nie

derschrift fest:mhalteoo Die Uieder~chrifteo sind oach Bestä

tigung der ~ängelbeseitigung i!l da!: Beh..,mAisterei 1 Jahr auf

~~~ewa~en. Nicht mehr zu benutze~de Vord~~cke sind bis zum 

Ausb~u der Weic~ aufzubewahren. 

- Nebenpr;l~~ngen 

ne~ Zuata~d der Weic_en und ~eu~~ngeD ist auSe~ du=ch ffaup~

prcüf'u!lge!l ~t..s3.tzli~h d~rch Nebenp::lif'.mgen augenscheinlich 

festzustellen. 

T]"~igeil Durc arbei tuns 

~lle Gleise sind plan~ig duzchzuarbeitea. Die Zeitabs~ände 

~e~den je !lach der Belast~g der Gleise von der zuständigen 

_ ~~babteL1.l!:lg festgelegt. Die ple.~ige J)J.rchal'bei tmng eines 

Gleises soll alle vorha~denen und , im Entstehen beg~iffe!len Mäc

gel, sO'J7ie i~e ' Ursachen so besei "1geo, daß eine g-.. te Gleislage 

ge=chaffen und der fes~e Schluß aller Teile wiede~ hergestellt 

7.2.2. Vo~prüfUos des Gleises u_d de~ ~eic~eo; FeststBl~ og des 

Urnf,l p-es de_~ Arbeiten 

Vor jede~ plan~igen Durcharbeitung ist zu prüfen, ob die Bet

tung zu reinigen ist, ob Schienen in Zusammen~~!l8 zu · ersetzen 

siad ode~ ob es z~eckmäßiger ist, das Gleis vollständig u~zu

bauen. 
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Um den Um?ang der durchzutübrenden Arbeiten festlegen zu können, 
sind die Uängel durch örtliche Uberprü~~ngen und ~essungen fest
zastellen. 

7.3. Zwischenzei,tliche Instandhaltung 
Gleise und Weichen si~d jeweils bis ~2r ~lan~igen Durcharbei 
tU!l~ du.rch ztiischenzeitliche Instandhaltung 1n einen betriebs
sicheren Zustand zu erhalte~. Die zwischenzeitliche Instandhal
tung umfeßt im wesentlichen tOlsende ~rbeiten : . . 
- Nachspannen aller lesen Kleineis0nteile , 
- Nachstopfen loser Schwallen • 

. - Herausheben und Stopfen eiogef~ener Schienenstöße und 
Beseitigung grober Fehle~ in der Gleisricntung sowie in der 
Längs- upd Querhöhenlaga. 

7.4. Bet1;un~sreililignnS 
Die Bettlmssreinizung ist io der P.egel mit dem Gleisw:il>e.u zu 
ve~bi!!den~ Vor BegioD ist de!' Versoh.!m.ltzullssßrad festzustellen. 
Der Wechsel zt'1ischen alter und !leller Eettung darf oia p auch 
nicht voriJ.bergehend, an einem Stoß liegen. In jedem Falle ist 
tür eine w~te Verdichtung des Schotte~s zu sorgen. 

2..,5. Schienenausvlechslwu:: 
Schieaen sollen im allgemeinen nur i~ Begen oder in 3re~8trek
keil im ZnS8l!!!!!enhacg erset zt wa!Jdeno Beim U!!!bau '!:leider Schienen
stränge silles Gleises ist das lückenlose Gleis '\;)zw. Lang-schie
nengleis anzustreben. 

2.6. Gleisumbau 
Gleisumbauteo si~d g~~~sätzlich mit ei~9~ Bettungs~eini~un3 
a'J.szuf~an. Die Lage der Gleise ist vo~l:.er durch Abstecken 
festzulegen. 

7.7. SchieQanaUSZu~8vorxichtungen 
SchieoenauszugsvorrichtuDseo si~d im Bahmsn der plas:äßigen 
~~=c~~rbeitunse!l u~d der la1xfeodeo !n~tandhaltung der aoschlies
senden Gleise mit za pflegen und zu ~arteD. 

V-=>SC 3CC es: -::;;:::::z..:... ' - _T~~_. __ 
.-_ .... 
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U~ den Umfaog der du~chZU!Qhrenden Arbeiten festlegen zu können, 
sind die Uängel durch örtliche Oberprü~~ngen und ~essungen fest
:metellen. 

7.3. ZI'I "schenzeitliche Instandhaltung 
Gleise und Weiohen si_d jeweils bis ~2r Dlan~igen Duroharbei 
tung duroh zti'ischenzeitliche Instandhaltung in einen betriebs
sicheren Zustand zu erhalteno Die zWiech0nzeitliche Instandhal
tung umfaBt im wesentlichen folsende ~roeiten : 

. . 
- Nachspannen aller lesen Kleineisenteile, 
- Naohstopfen loser Schwallen, 

. - Herausheben und Stopfen eingete.h!.-eller Schienenstöße und 
BeseitigvDg Sl'ober Fehlel! in der Gleisl'iclltung sowie in der 
Längs- upd Querhöhenlagso 

'1.4. Bettun~sre·iJaignns 

Die Bettungsreinigung ist io der Eegel !!1it dem GleisU!l!.bau zu 
ve!:bi~deno Vor BeSinn ist de::- Ver.e~h.!!1!.ltzullsssrad festzustellen. 
Der Wechsel z~ischen alter und neuer Bettung darf Oi8 9 auch 
Dicht vo~ber3ehend, an einem Stoß liegen. In jedem Falle ist 
ftir eine ßUte Verdichtung des Schotte~g zu sorgen. 

,2.5. Schienß/lauswechslll.og 
Schienen sollen im allgemeinen O~ i~ Bogen oder in ~re~strek
ken im ZtJ.samm.enhe.ng erse z~ werden. Beim U!!!bau heider Schie:l.en
sträo39 eines Gleises ist das lückenlose Gleis bzwo La!'lg~chie

nengleis anzustreben • 

.z.6. Gleisumbau 
Gleisum~auten sind g~~~sätzlich mit einer Bettungs~eini~UDg 
a'.l.szui'iilllJen. Die Lase deS! Gleise ist vo!'her durch Abstecken 
festzulegen. 

Schienena szugsvorrichtungeo 8i~d im B~n der plas~igeD 
~~Ch rbeitUDeen und der laufenden !~3taodhaltung der ao~chlies

se~de~ Gleise mit ~ pfleeen und zu ~arten. 



:r"-,, 

" 

'.' 

..., 

_. 

- 89 -

~8" Sonstige Bauarbeiten 
zur Durchf~ung vo~ Bauarbeiten, bei denen Baugruben unter . 
oder unmittelbar neben dem Betriebsgleis b.e~gestellt werden 
müssen, sind Gleisabfangungen notwendig, um die Weiterfübxuog 
des.Zugbetriebes mit gewissen Einschrä!l.ku.ngell zu gestatten • 
Kleine Baugruben bis ~~ 4 m lichte Weite werden du=ch Glei$ab
fangungen aus Schie!!eobüodelo edel' Tzoägero überbrÜckt. Pür 
größe:t'0 Baugruben sind Behelfsbl'ückeo zu verwenden. 

8 . Pl!ii..?ung der Gleise und Weichen nech Oberbauarbeiten 
Sämtliche Oberbauarbeiten siod v?r der Inbetriebnahme durch 
Fac~ä:fte des Bereichs Oberbau der U-Bahn ~u · prüi'en. Hierbei 
sind folgende !bweich)~gen zulässig: 

8.1. Spurweite 
Zulässigs Sp~toleI'aDz in 
_ Eauptgleisen ± 2 mm ' 

- Nebengleizen ..... 5 :::rm 
2mm 

8 . 20 Ge~enseiti~e Höhenlage 
- In Rauptgleisen ± 2 mm 
- in Nebengleisen ± 3 ~ 
Die ~eßbaais bet~ägt 5 ~. 

8.3& Stoßl.aga 
Es sind alle Sohi enenstö8e zu p~lifen. StoBse~en sind nicht zu
gelassen. Ebe!l30 sind liber 2 l!2!!l spitz 1iege~de Stöße u!!zuläs
:31go Stoßstu.i'ell in de.I! Fab..rZläche u::d Versetzungen 1m den Fahr
kantenfläc~en dÜEfen nicht vorhanden sein. In de~ Ge~acen sind 
Ab~eichu!lgeD in der Winkellage bis cöchstens 10 ~ und in den 
Gleisbogen bis höc~tens 30 mm ZUlässig. 

8"~. Lage del! Sc~;ellen 
Sälltliohe Scb."JI1ellen sind auf feste Lage durch A"bklopfec zu prü
fen o Loze StoBschwel1en' di,i:t:fen nicht vorhanden sein. Bei den 
Mittelschwellen dürfen ~lcht oehr als 5 % lose sein. 

"--"'~::-;~"1 . ___ ",~.iI; .. , . __ • .. "' ! __ . .!. ,'''. _........,.'1 

..-.; -' . ~ ... . . ....... .,;'-;' ~'W~-.:r-i;l'''''' ' 

" 
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?8" Sonstige Bauarbeiten 
ZU% Durchf~ung VOll Bauarbeiten, bei denen Baugruben unter . 
oder unmittelbar neben dem Betriebsgleis he=gestellt werden 
mllssen, sind Gleisabfangungen notwendig, um die WeiterfÜhruog 
des .Zugbetriebes mit ge~isseD Einschrä~geD zu gestatten. 
Kleine Baugruben bis zu 4 l!I lichte Weite werden du::;ch Glei eab
fangl.lllsen aus Schienenblindeln oder T;:oägern ÜberbrU.ckt. Für 
größeI'e Baugruben sind Behelfebr licken zu verweoden. 

~. P.t!ii..V"ung de.'!:? Gleise u d Weichen Mch Oberbauarbeiten 
Sämtliche Oberbauarbeiten sind V?I.' der IDbetriebn~ durch 
Fechkräfte des Bereichs Oberbau der U-Bahn ~u · pr[feD. Hierbei 
sind folgende !bweichl2ngen zuläSSig: 

8.1. Spurweite 
Zulässiga Sp~toleranz in 
_ Rau~tgleiseD ± 2 mm 

- Nebengleizen 

8.20 GeRenseiti~e Höhenlage 
- In F-auptgleisen .± 2 mm 
- in Nebengleieen .± 3 mm 
Die ~eßbaais bet~ägt 5 ~. 

8.3. StoßJ.asa 
Es sind alle SOhi cmenstöBe zu prüfen. Stoßsen!teo sind nicht zu
gelassen. Ebe2~o sind liber 2 l!l.!ll spitz liegep.de Stöße unzuläs-
3i8. Stoßstu1'en in de.I: Fa,.,J!i'läche u::d Versetzungen a::l den Fahr
kantenfläccen darfen nicht vo~handen sein. In de~ Ge~acen sind 
Abwaic_ungen in der Winkel lage bis cöc~stens 10 ~ und in den 
Gleisbogen bis höc!lstens 30 nm ZUlässi g. 

8.~ . Lage der Sctre;ellen 
Sä1ntliche SC!l."JIIellen sind auf f ·este Lage durch Abklopfeo Z'.l prü
fen. !:o:;}e Stoßschwellen' di.i:i:i'en nicht vo!!handen sein. Bei den 
Mittelschwellen dürfen ~icht nehr als 5 % lose sein • 

• J .. ' .... _. . ... -!. ... .. ~ ....... ;~ . 
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8.5. ~leis~ichtUDg 
Die Ric!l.t'tl!!l8 ist d~ch Messen des Abstandes zur Vermarkung und 
durch !naugensoheinnal:u::!e (mt H~lfe des Fe.rnglases) zu prüfen. 
Hierbei si!ld Fehler in der Geraden bis ± 2 = zugelassen, be
zogen auf 20 In GleLslänge. In Gleisbozen ist zusätzlich das 
Pfeilhöhen!!Wßverfab.!'en anzuwenden. Die Zulässigen A~eichuDgeD 
betragen ± 3 mm, bezogen auf 5 m Gleislänge. 

8.6. HÖhenlage 
Die Höhenlage in der Lä~gsrich~~ng ist entsprechend einem Fest
p~nktverzeichnis zu kontrollieren. Abweichungen über ± 3 mm 
sind nicht zulässig • 

8.? Schwellenteiluns 
Die Sch~ellentei~~8 und Wiokella8e der ~ttelsc~elleD ist bei 
o % der VO~ha~denen ~ttel8chwellen ~~ prüfen. Hi0~bei sind 

Abpsichungen bis zu 10 mm zulässig. 

8 .. 8~ Kleineiseo. 
Das Kleineiseo muß korZ0Sio.!3sge9chützt und ge,spaont eein. 

8.9~ GleisVGri'ül1u!l8 
Das Gleis !i.D.l.B profilgerecht vS:i:füllt sein. 

8 .. 10 .. ,uf':l!äumen der Baustelle 
Hie!.'z~ eehör0n das Verladen und Abfahren eusgebauter U!ld über
zähliger Obe~bau5toffe~ das Abfahren von Bettuagsrückständeo, 
der AotraDspo~t ' der Geräte und Maschinen. 

8.110 P.'l!üfUn~en an eichen 
Dsl' Um?eng de!' Prüf'u!lsen nach Arbeiten an Weichen ist ~em im 
Gleisbau (s. Abschnitte 8.5. bis 8.100) gleich~~s~tzen. Zusätz
lich ist zu beachtent 

Gesenuber der wiDkel~echte~ Lage sind an den Stößen aQ Wei
che~a~feng 3 ~ und a~ ~eiccenende 10 cm Ab~eichu!lgeD zuläs-
sig; 

---~ 
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8.50 Gleis~ichtung 
Die Ric!ltung ist d~ch Messen des Abstandes zur VermarkuDB und 
du~ch Inaugenscheinna!:ll:le (mt Hilfe des Fernglases) zu prüfen. 
Hierbei sind Fehler in der Ge~aden bis ± 2 ~ ~~gelassen, be
zogen auf 20 ~ Gleislänge. In Gleisbogen ist zusätzlich das 
PfeiL~öheD~ßverfihreD anzuwenden. Die v~lässigeo Abw~ichungeD 
betragen ± 3 nm. bezogen auf 5 m Gleislänge. 

8.69 Höhenlage 
Die Höhenlage io der ~e~gs.richtllng is'!; entsprechend einem Fest
pu!2l{tverzeichnis zu kO!:ltrollieren. Abweichungen über ± 3 !!Im 

sind nicht zulässig. 

8.2. Seh ellenteilung 
Die Schwellentei1'.l!lS U!ld fliokeUage del? !!ittelsch,::ellen ist bei 
10 % der vo.rhaD~enen ~ttelschwellen zu praten. Hierbei sind 
lIoileich'.mge!l bis Z'.l 10 !2!Il zulässig. 

8.8. Kleineisen 
Das K_eineiseo wuß kO:f;?9Sio!3sgeechützt und gespannt sein. 

8.9~ Gleisveri'üllu!lS 
Das Gleis muß pl?ofilgerecht ve~fijllt sein. 

8 8108 ufräumen d0~ Baustelle 
Hie~zu eenöreD das Verladen uod Abfahren ausgebauter und über
zähliger Obe~ba~stofte~ das A f~eD von Bettu!3gsrüekständen, 
der Abtranspo~t ' der Geräte und Maschinen. 

8.11. P:!:'üf'une:e 

an Weichen ist dem im 

Gleisbau (s. Abschnitta 8.5. bis 8.10.) 81eic_~~setzeno Zusätz
lich ist zu beachten: 

Gesenuber de~ ~iDkel~eehte!3 ~age sind an den Stößen ~ Wei- _ 
che~a_feng 3 ~ und a~ ~eic~enende 10 em Abceichungen zuläs
sig; 

- --:::-:: 
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8 e 12. lliinlZeloeseitip.u/:l1l: und Fr,eigabe 
Nech A1.'.s'ne::otUll3 der P;,iii'e!!gebnisse \"lerden die Pz;üf'unterlagen 
dem Beueusfwenden Z'J.l! Kenntnis u!ld Z'_u! r5ngel'beseit!g!lllg Z'J.

gestellt. Für die Beseiti~~g der festgestellten ~ängel ist 
ei~e ange·messene F~ist zu 8t~11e!l. Nach d0!.' ~ä~gelbeseitigo.!ng 
durch den Bauausführ0!lden iiber,prü1'en Fachkräfte des Bs!'siehs 
Oberbau der U-B~ stichpl'oben'iJsise all Eand der Z'1-l!'.i.ckgegeoenen 
U~terlage!l die Güt e und die Vol18t~digkeit der ~än8elbe8eiti
~~ng. Wenn keine Beanstandu~en vorliegen~ ist das in den Un
terlagen zu ve~e!'~en. Die Unterlagen si~d 3 Jehre eufZ'~bewah
~e~n. 

9. Vermarmllg der Gleise 
"' .HIe Ve~ark:t!.!lge!l sind deutlich ucd gut leshar entlaog der 

St~eoke anzubringen. 

9.1. Festnunkta 
Alle Hauptgleise sind zu vermarken) 80 daß sis durcn ei~fachste 
Messungen in ih~er Lege jederzeit kontrolliert und wiede~herge
stellt 'C'Jerden können. Entlang der Gleise sind als Ve2!!!lat'K-..!.IlS 
~e5tpu~tbolzen am Bauwe~k ~zubringen: 

im T'J.!l!:lel si!!d die Bolze!! io die Betc!l'!'and ei!lZi'.lsstzen.. im 
Bereich stähleznsr Bauwerke, zoB. Bl':icken~ 

bolzs!l aDZ'~sch.'t':eißen; 

sind die Festpuokt-

--!leben Gleisen auf E=d2!sich sind FestYU!lktpf~h'e ei~zu~etzen. 
Die Festpu!U{toolzeo oder Markiel'Uugen der Festpu~tpfähle 
sollen 50 bis 70 cm liber Schienenocerkaote l iegen. Der Ab-
stand de~ Fe3t9~te unte~einand0r bet~ägt i~ allge~ei~en 

i n de~ G0~adeD u~d io Boge~ mit ei~e~ Halh~sser von 
R> 000 m 
in Bogen mit eine~ Ralb~esgsr von 
R > 300 0 bis R § 1000 m 
in Bogen mit einem Ral~messe~ von 
R ~ 300 m 

50 ll1, 

25 :n" 

10 m" 
An Neisungsttechseln, Bogenanfänge~ u~d -e~deo, Weiche~anfäo
gen und -enden ode~ aode~e~ bes~=de~en Punkte~ sind Festpunkte 
anz:u.bl'i!lgen. 

~ : '- : ' 
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8.12. ~~eloe eitipqn~ und F~eigabe 
Necn Al.'.s'n"0:otr>.lll8 der P;,ti.i'e:zge !lisse ""erdeo die Pl!ü.f'wlte~lagen 
dem Baueusf~ende!l Z'.21! Ke_!ltnis u.n.d Z'.ll! r.!ängeIbese':'t!g!l!lg Z'J.

ges~ellto Für die Beseiti~.2ng der festgestellten Mängel ist 
ei~e angemeS3enEl F~ist zu st.ellen. Nach der Mä~gelbeseitig'.wg 
durch den Bauausführenden libe~1.'üfe!l Fac~räfte des Bereichs 
Oberb~u der U-B~ho stiehp~obe~weise an Eand der Z'~~ckgegebenen 
Unterlagen die Güte und die Vollständigkeit de~ HSngelbeseiti
~~ng. Wenn keine Beanstandungen vo~liege!l~ ist das in den U~
terlagen zu ve~er~eno Die Unterlagen si~d 3 Jehre auf~~be~ah
~an. 

9. Ver kuag der Gleise .-
.HIe Vermark:t!.nge!'l sind deutlich uJ::d gut leshar entlang der 
Strecke anzubri~8en. 

9.1. Festounkta 
Alle H~uptgleise s·nd zu vermarken, so daß sie durch ei-fachsta 
Messungen in ihrer Lege jederzeit kontrolliert und wieder2srge
stellt ~erden kö~ne~. Entla~g der Gle1~e si_d als Ve~~~~8 
Festpu~tbolzen em Bauwe~k anZUbringen: 

im ~~~el sind die Bolze~ in die Betc~~and ein~~setzen~ im 
Be~eich stählel!ner Bauwe~ke, zoB. Bl';·okell~ sind die Festpuokt
bolzen an~-lsch't':'eißen; 

-.~eben Gleisen auf E=dreich sind Fes~_ unktpfähle ei~~z$etzen. 

Die Festpu~{tbolzen oder llarkie~ngeD d9~ Festpu~tpfähle 
sollen 50 bis 70 cm ü~er Schiene_ocerkaote liegeno Der Ab
stand da::, Fe3t!l~..nkte t.nte!!ei~..nd0li." beträgt :i.!!l allge~einen 

i de~ G~~adeD u~d io Boge~ mit einem Ralb~sser von 
B > 1000 m 50 !!l, 

in Bogen mit einem Ralb!!!esss.!.' "Jcn 

R> 300 obis R§ 1000 m 25 m,. 
i Bogen mit einem Hal'bmeSS0:! 'IOD 

R~ 300 m 10 !llo 

An .eigungswechgelo, Bogenanfängen und -e~den, W3iche~anfän
gen llnd -e den ode:r aJlde~e!l besC';:2de:'3n Punkte!! sind Fes1ipucl{ts 
anmb.üngen. 

ce )it( ::: 
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~a~ecc~oberkQDte und Fahrkante der zu den Fsst~~nktbolzen 
hin lieGenden Schiene si~d inoHöhen- und Seitenlege auf die 
Festpmikte Z'..l verClSssen. Es ist ei~ iJel:~lruogsübsrsicht zu 
tühl!e!lo • 

g~2~ St~eeke~kilometrierunß 

!!l'!;lang ce;! st;:,eck~ iot alb 100 !!l si:! Kilo::lSte.;:s~hild (Stzek

ke~zeicheD) an~~bri~gsn~ 

9~~6 ~ei~lnSSzeige~ 

Hei~~gswecheel ~er Gleise sind in °/00 i~ jedem Gleis i~ Tau
Go~to~3c~ittptt~t der W~De~- bzwo Kuppe~au3~~dungen aOZ'..lzei-

bSB. 

mt !!:lgabe de:o:o K'.J.:;:ve!l!l""""er 
U~~ d3~ v~~g03c~i0~e~e~ G10isübe~~5~~g auf der st~ecke ~~ 
~e!l!3ZeicMen. 

9~5o KenQ~e_iehnl.u16~ der Weichen° 

! !:l oden Kästen de!:! l'Ieichel!!ilnt:debe bm>o aD de!! Stellböckeo 1ar 
~d~ai3~gD 3i~d die N~o~~ a0r ~eic~e~ a~~~b~ingeD. 

00 GAeigl~~stola~AQzeQ 
ie B0~ec~~ns de~ bei F~~t ei00s Fchrzeuges a~~~$teo~e~ 
W~~~ u~1 rrichbs~0~~ge~ 1st Zü~ die ~!t!e~~0n Wageokaat2&
;~~~ ~j do~eo A~~~3~S an die Lic~t~~~~~g~en~g ~~e~ 

o 3e~li~~3ic2~iGU~g fo!ge~1e~ gleisgeonstriechi~Ei~fluEgrcßen 
VO~=U~0~DJ 

~.!e~~öhe!lfehlaS! 

Län3qh5~nfehle~ (S~OSS1~S0~Dg) 
_~~1zc~tal~ ~h~eic~s des Gleises von 
der Sollage 

10 :lI!1, 

15 ::l!!l, o 

20 lll!Il. 

E!na ~ahrscheilllich!l:eit3theo:o:oatisch0 bezrü~dete _\bm.i~de~ulg 

d3~ Suc::.s alle:!? Einfl<!ß'-'0::te ist :licht ~uläss1S~ 

.... :.:; .. ~:. -::-;---
": -:." .• . '.-. ~.,.. ~" .. - ~_ ··._ .. ,.,_,"",.. ..... ~,-,.-': . ..:~'1.~~~-~:.z~ ......... ~ ~.;. --...... ~~~11 

". 
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s~e~c~o~e~kaote und Fahrkaote der zu den F0st~~~tbolzen 
hi_ -ieGendan Schiene sind in· Höhen- und Seitenlage auf die 
Festp~te ~~ ve~~22eo. Es ist ei~ Ve "~kuogsüb3rsicht zu 
tühreno • 

Be~~~g~~echgel ce~ Gleise sind in °/00 in jedem Gleis im Tau
Gonto~3c~ittp!1!!kt der W~ne!l- bzwo Kup:pe~e.usrm:.du!lge.!l aOZ'.1zei
gen. 

~ de~ Gleisbo~en 

~tan3 ~d ~cde de~ Gleisbogen ei~d nit A~gabe de~ K~~venn~r 
UC~ dg~ vo~g03c~ie~epen q10i süber~5~~ng auf der St~ecke ~~ 
~e!2!!zeich!!~no 

Weichen· 

bzwo aD den Stellböckeo der 
_~d'=3'':'C~gD 21::d die ~o~~ d0r Weic_e!l ~_~.lb!!i!lgeD. 

ie B0~ecbn~~S de~ bei P~~t eiDes ~~zeuge~ ~uftz$te~den 
tlo.nl:~ u::::1 11!c::r~s~05'..l!23e!l _st fü.:l! die ~_t1ech01l lI!ageoka3ta~
;~~e unj do~eo A~!lähe~g an die Lic~t~~'~'Mg~enzun; UD7er 

· 5~~tic~S~C2~iGU_3 folge~1e~ ßlei3geoD$triech6~Eioflu8~cßen 
vo~ ~.l~0~!lZ 

Q;.!e:::':löhonfehlsS! 
Läng$h5~~ehle~ S~oS91~9ß~Dg) 
h~~1zc3tale ~~~ei~~s des Gleises von 
COl! SoHase 

10 :IIl1, 

15 ::ll!I, . 

20 mm. 

Ei_s ~ahrschsinlic~eitstheo~atizche begrü~dete ~bmi~de~l~g 
d3~ Suc=s aller Einrl~~o~te ist nicht ~alässis . 
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Lichtra~re~zungen 
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Licht;!.9.UlWA~:t'en~8.ell. 

1~ G!'U!ldsätzliche Ii'estlegupg 

Für ü-Ba~-Ne~ba~teo gelten die !~forde~~S0D aus den ~aBen des 
Großprofil3. Bei !bko!lstruktionen m::d Uniba1.lten vorhandener 
Kleinp:rofilst1'0Ckell äürfen :d..t Zustim ..... 'Dg de~ Staatlichen Bahn
aui'sicht die Abmessu!lzen des Kleinpr ofila zU3runde selest ~s.r
den. 

2. Profilgestaltullg 
Die Ach::!0 der Lichtra'.U!lll.!!!grenzung steht aenk!"echt anf' der C~I'a
elen, die beide Schieneo!lberke.nten v0.i:oindet ulld zt'Jal? im P.J..!lkt 
~ (s = Spu~eite des Gleises). 

Der ~aum zwischen Lichtrau~!m~renzunsslinie und Bauwerkßbegren
mngslinie da.r:f für VOrÜb01'gehende Einbauten (2O.B. Aosteif'tm
gen, SChalungen) U!ld f il.!' befristete !.-ageJru!l8 von Be'.U!ats!'lal 
u!:.ä. C-er!iten in ~Dsp~..lch S9nO=9n ~e!!den und diellt a'..!.ße:::de:!!l der 

UZlterbringung von Kaoeln (vorwiegend e.n den Seitenwällden) und 
A'I.ls.t'iistu.!1gsn f ür den un!!littelbareD Babnbetrieb (Sit>,llale, Fern
s~!'ectter, Leuchten usw.). Die Werte der Begellichtr~ume GZ'oß
profil und Kleinp!'ofil sind Mindest~e Q~e Bautoleranzeo. 

Der Abstand ~oa stillstehenden Fahrzeug zur Bahnsteigkante ~ 
ni~destens 50 mm bet!'ageno Der Spalt 20aischen Fahrzeug und Bahc
steigkante darf bei Bogenlage im Türbereich nicht 'größer als 
1~U,J ~ sein. 

Bei Weichen und Kl'eUzullgen ist die Profilfreiheit durch Signal 
So 1 ,nach Anweisung Nro 23 zur BQ U - Sigoalordnuo8 . - zu !l!aZ'kie
ren. 

.---- .... 

!nweis11L!S ~1l! .. 4 ZU]! BQ U 
(zu §§ 15 ob 17) 

T~chtra~re~zungen 

1., G~dsätzliche Festlegung 
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Pür U-Ba~-Neubaut3o gelten die A~forde_unseD aus den ~aßeD des 
G~oßp~ofils. Eei B~ko~struStioDen u~d U~bauten vorhandener 
Kleinp~ofilstreckeD dürfen ~t Zustim~'ng der Staatlic~en Bahn
aufsicht die Abmessu zen des Kleioprofila zugrunde seIegt ~sr
den. 

2. Profilgestaltuilg 
Die Ach::le der Lichtra'.lll!U!!!g.renz1lllg steht aenk!'ecllt a'.1f' der C~l'a
den, die beide Schieneooberkaot0n ve~bi~det und zwar im P~t 
~ (s = Spu~eite des Gleises). 

De!' Baum z~i3chen Lichtrau~)mgl!eDzungsliDie und Bauwerkshegreo
~~ngs_inie da~ fürvorühergehende Einbauten (z.Bo AbsteifUn
Ben, SChalungen) lmd für befristet e I:agell!U128 il n Ba'l1!!8terial 
u~d C~räteo in !Dsp~~ch seoo~en ~e~den u_d dient auße~de~ der 
lJ!!tsI'bringun8 von Kabeln (vo!'wiegend en den Seitenwätlden) u.nd 
s~srlistt~gen f ür den unmittelbaren Bahnbetrieb (SieDele, Fern
sprecher, Leuchten usw.). Die Werte der Regellicht~~~ Groß
profil u_d K!einp~ofil sind Mi!!dest~e Qhn9 Bautole~aDzen. 

Der Abstand vom stillstehendeo Fahrzeug zur Bahnsteigkante muß 
Bi~degtens 50 ~ ~etrageo. Der Spalt z~ischen Fahrzeug und Bahn
steigkante darf bei Bogenlage im Türbereich nicht gröBer als 
140 ~ sein. 

Bei eichen 11. d KroeuzuDgen ':'st die Protilfl'eiheit OUl'ch Signal 
So 1 nach A_weisuDS Nr. 23 zu.r BO U - Sigoalordnuo8 .- zu markie
ren. 

. .~;---
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3" 
In Breiten- und P.öheo~e ce~ ~ichtraruw~reD-

Z'~ng ::!.n der G~raden l!!ll die Fahrzeugaussehläge illfo133 Gleia

k:.;;;..,rn'llg und Uberhöh:ungzu el'iiJeite~ll" In Kuppen und Wanllen sind 

ZttSchläge iofolge 76rtikaler Allsz--w.dungen zu be1!ücksichtigeD. 

Die Greße d0~ Zuzchläge ist a~s dalt' ~nlase 3 zu ell~neh-

~D~ ~aßgebend ist die S'lm~e de~ jeiiJeils uoglinstigsteD ·Ein

fliisse. 

Di0 6~eite~ten Breiten- u~d Höhe~na8e s1~d duzeh Ver ziehungen 

ein~~leitellg de~en Länge in AbhängiGkeit VOll der Bo&engestal

tung Z'~ er~tteln ist. 

4.." Qu,e~ 

Der für ei~ell Eahl2l:!:ö::per sl'fo:::dcrlic:t:e GesSLltgue!!sebnitt ist 

aus de~ Licht~aua en~spreohend de~ Gleisanzahl, .den Schutzräu

~~ 30~is e~~orde~licheD Bogenzu2chläöen zu begti~D. 

~'ei d0:' ~el'9ch.nittsfestle~.J.23 sit:.d !:!3..ßtole.!!en~ell f~ den Bau 

i!!1d die !!ontaga zu. bel.'üc1!sichtige!l • 

.. ~~-'-'~ ' -""",", 
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3~ B ~e~zu~chläge 
·In G_0isbcgen sied B?eiten- und P.öheo~e de~ Lichtra~=en

~~_g ~n der G~raden U2 die F~zeu8ausschläge "nfolg3 Gleis

kz;ii..,m'ng und UbeJ:.>!2ö!rung ~.l el'Weitezllo In Kuppen und Wannen sind 

Zuschläge iofolge 7e~tikale~ Auszundungeo zu berücksichtigeD. 

Die G=cße der Zuzcbläge ist ~us de~ ~nla~e 3 zu $D~neh-

~no ~aßgebend ist die s~ de~ je~eils ungÜDstigsteA ·Ein

flüsse. 

Die e~eite=ten B~eiten- u~d Höhe~caB3 s1~d du~ch Ve=ziehuogen 

ein~~leiteD9 deren 1ä2ge :0 Abnangibkeit von der Bogeogestal

tuns ~~ er~tteln ist o 

lhl! für ei!leo ~a!L.köl!pe::, e:;:forde=liche Gesaotgue!!schnitt ist 

~us de~ ~icht~au~ eJ~spre~nend de~ Gleisanzahl, den Schutzräu

~~ 30~i~ e~~o~de~licheD Bogenzu2c __ ägen zu b~sti~n. 

Bei 1~r ~e~9cb!littsfe;:rt_eg"J._g s:!.!:d !:..zßtole~en:!:e.!l ~ti:! den Bau 

uad die ~ontage zu be~lcksichti8en. 

,...""--x_._ -....._ 
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, }.lllage 3 

' zur Ammimmg Nr. 4 zur BO U 

1. Bo~enzuschläge für U-Bahn-Großnrofil 
) .1. Se1tlicb.eZu"3chlä~e bJ~j,..Rle1J3boRen (R 

R Wi · Vja R Wi Wa R 11'Ii ! l'Ia R 1 Wi Wo. Il Wi :ra j 
m mm mm m mm mm m mm I.!!!!" m I mm mm m mm mm 

(,O(JO 5 5 HaO I 14 14 500 1 38 I "0 zao 95 100 110 113 !ll...J 
3500 6 6 IZQO 16 17 1150 1 /12 • "5 180 105 111 1f)0 190 200 I 

JOtJo 6 7 1000 19 20 ~Oo I ~ 7 50 160 119 125 90 :Z11 2!§.. 
__ 2500 8 8 9!)O 21 .21 350 H 57 150 IZ8 ,m 80 237 ZI;6 

9 7!) 800 2* 25 300 63 67 ,*1) 136_ 14.3_ 70 271 'l79 ljOOO 
1!J00 11 11 700 27 1i9~ 76 80 130 14.6 15/J 60 317 '32* 

l 1600 12 13 600 3ZJ331 275 86 · 90 120 158 167 50 3801385_ 

~ - _ ...... - ~ .. F ... .., .... · .... " ... --'-' ..... ~ ... .--..1-,':S'-' u ...... ~ 'l,JfA'-:...;;. q,, - VU V.I. ,I. 'V,U ,W..u.E;v"40 tA. 

trTw1 Wo rfu, U-rwd Wo ü VIii Wo _u_ Wd, I wo. cL_!Jd . Wo 
~..!.mm mm mm mm' mm mm mm mm mm mm mm mIT! mm mm mm 
I 75 t20 33 9 35"1 45 77 60 15 131 tOO 122 217 11/0 16 7 30J 

ZO I 26 1111 12 40 I 51 87 70 07 153 110 133 239 150 177 321; 
'i:S i 33 55 15 fiS 157 98 {ja 99 m 120 145 I 260 160 188 I 345 
JOT 39 I 66 t8 50T 63 W9 1!J0 111 I 196 130 156 I 282 170 198 I J!O 

(801) -, t-.. ~ . . ~ ~ ~ _ _ _ _~,. ,,'ti I 

~. _ Iz//q ---.;;. r(;r- rr- ~ 
- ,." <:-' ~-:::r-~ I '/ ' .... ,,, ._- J ~=- r;:;:f-.. , 1

I 
I 

• _-" ,tvi - __ ~ I • 

- G=oßpro1'll - :r :, ; t 
1233 !I l(Iu' 11 "lu., ~ I ~"~ , ~ 1.:-- -------~~. e::,~r.:,,;gl~ I ec~ 
~~1 . , . ,~, -----~ - " ::::-= 
~. - • l!>.... z I 

~,~, ,_.,~:::: !Ü...J , ~ 

~-1--7' ,-'---x--T "7 . - ·wi ""'-t,. I 

Kl~inprofil ~-

Z{}f)O' 

~~O~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
16CO 

.; 

~ 
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"Anlage 3 
ZQr finwei~ung Nr. 4 zur BO U 

1. Bogenz für U-B~hn-GroßDrofil 
J .1..:..,..Se itliche Zu~chlä..Il:e bei Gle~13bogen 'CR) 

R Wi Wa R Wi Wa R TY,/iII',a R W:;-T:Wa. R Wi -:;ia 
m mm mm m mm mm m 171m mm m mm 171m m mm 171m 

(,DM 5' SHaG 1 14 11; 500 T 38 I ~o -r zao 95 100 110 113 Z~ 
3500 ~ F. Izno 16 17 1,50 L~2 l~J 180 105 111 100 190 200 
JQl)Q 6 7 1000 19 20 ~OO 1 ~7 5 16-f) 119 17~ 90 211 219 

d SOO 8 8 90D 21 21 350 IH 57 150 128 ,13ft eo 23"1 21;6 
MI} 9 7!J 800 Z~ ~ 300 63 67 1M 136 143 70 271 179 

ieao 11 11 700 27 12 250 1 76 80 130 flf6 15/J 60 317 1321; 
r 16M 12 13 500 32133 275' 1116 ' SO 120 158 167 50 JRf) 1 Jas 

.J .2 , _!.e:!'tikale und se~Jj;Cl:l,e 7,u8c~lFj~e be~ Gle~,&-U erhöhun 
ci TWd 'Vo !'{u. u. TWd 1'10 It Vld Wo Ü. V/d, Vlo ü,Wd , 1'/0 

mm mm mm mm mm I 171m 171m 171m mm In", mm mm 171m mm mffl mm m:I.%P 33 sj' 45 77 60 75 131 100 12'2 217 1110 167 303 
20 1 26 I111 12 M 151 87 70 87 153 110 133 239 150 177 321; 

tlB-33 1 55 15 t;S-r 57 98 {j0 99 m 12fJ IH 260 160 t88 I 3H 
129.J 39 1 66 t8 50 63 f09 I 90 f11 I 196 131) 156 I 282 170 198 I 360 

~- f ' _~'~- - - _- -1 ~ ;r~d I "1 ~ 
~- ' - "" /f);-o ::.3;.... r ~r- Ir ~ 
~~-: _ _ .-I- ~;: . ' -~ ' :' I'! 1 

J,. -- --~tfi ---o.!J:. I t 
G:r;oßproZil ' '" : 1 

! ~'u' 1'1 'lL, 1 ~ r 1'Ia..r . 
!c:-~,::g_~1j l e-*,~ 

I. " ~ ~[ 
-ri:':_::;."':_~';-;X':'-~T-'--""...J 

en (U) 

.2. Bo~enzu C läge für TJ-Babn-Kleinprofil 

r1~ Seitliche 7.uschläRe b.ei ~lei~Q.ogan (R) 

~ tli t~.tc. R LVi W,2 fi m ~a flJ~'la. ! '1: W:z. 
mm mm m mm mm m~;" !!!gl.~ "I,mll1_(lm ;".;, ,;.m 

/JOCO 2 3 11:00 6 8 - '5()() ' 76' 22 200 39 's6 00 'n 100 
3S[J(J J " 12/JO 7 9 IISO 18 2.5 1Sa -r 4-* 162 100 79 110 
J()[J(J . 3 " 1(J{j(J 8 /1 (;ao 20 28 150 ill..l·6L I-SO 8S 122 
2580 I 3 5 Sf)t) 1 9 12 350 2J 32 150 52 7~ 8!J 99 137 
20!)O Ij 6 1J0n 11) t:r JOO 25 37 1t;O 56 173 70 ftJ 156 
/8001 4 6 7001 11 16 250 32 1;5 IJO 61f85 60 131 181 
16~O'T 5 1 (;(){) I f3 I 19 '1.2'5 J 35 r5!l 120 166 192 so 158 215 

:? .2,' V"];.tik 1e und seit,;U.che ZU8chli;i.~e beJ. Glei8-ttbex:höhu.n~en Cü) 
I ti 0~Tw~;r w~ I Wo a VIel Wo ü. -r VIa. IlYO ii IV.;;! Wo 

fT1m mm mm mm nm mm mrn tr.m mm mm ,.!!}[' mm mm mm mm mm 
m::::l ;9 I 29 8 3'5 m i 5'/ 6 () 75 iii;'" 100 1m I 190 1'1') 168 25* 
~j 25 Ja 1 rO~LllJ 76 70 87 133 110 T lJq i 208 ;50 178 283 

25 flTTlir r7j- 115 I 57 I 85 RO q9 ..J.5L 17(J 1 145, 1 2,22 160 1188 3'ff 
IJO/3a[5Tf1sTsoT63 I §5 ~O I m 171 131) 1157 I 21iS 170 1199 Jll 

'l 
1 

l 
1 
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:.o-;;eisung N~. 5 =.:!Z :BQ U 

(zu §§ 19 u.nd 20) 

:9au~a~k3 -

=s~st011ung9 IC9tandhal~~ns ~d Pr~~g der bautec~i=ch~~ An

lassn (~nne11 Brücken ~od sonstige ?~u~e~~~ a~ 3t~eckan. ~a 

R~~n, stijtz~ue~n. 9urchlässe) 

~~auliChe Sond0rb~9timmnn9,en ~ U-BRhD~annel 

rü? Ba~ö~0r~ dis i~ G~~d~as2er lieg0D ~de~ li3ge~ können, 

ist der Beoh~eis d0~ 1,1f~che~ Sich2Znsit öege~ Au~t~i6b be~ 

bn~e des h.cehsts!l G:;'-1;:.dw33sez:stalldes ge:iliß !l;ydrologisc!len 

~~t~C2t0~3 zu f~eno ~erbei ist als s~äcüiGe Rissnlast bzwo 

~~~last sn~~3stzen: 

do~ BS~Ö~P0~ ee!~st ohce Glei soberbau~ ~a~3~e16au-?bsu~en, 

f.u3~üstunge!l, 

die ~~el:23b.üttu.og · ois 500 !:O. uotie::: c.e~ es.!' ~~~3:oh!'!1..!~g Z-~81"~D

c.elieS~:lde:a 0elÖJlde- oder Str3.Beo~:Ca~fl2::}~e:lo:!dirlate. 

~":!l t:=.d. !20CaD de:l :9~l2kö,:;pel:!l ist ei;:ls Vsz:.ka:tcalaat gc:lä3 ~~ü.k .... 

~~:1kl~2·SS E.O enZ'..!setz~n, t'e!l:G kei!ls b~S~!li$~eü" 3~ä.ße!!e!l La

" st~~ a:lfge=f~~Z1 ;:el!cen ~5Se!la 

DS-e !~!li:t;telb~~ ~!21eit":!!!g von ~äf~e:l a~3 !!ausd~.!ck e.u.f die 

:lC~!r0:l de=- t1!l'tisl!i:!disehen :93.uwerSe ist z.U:3Z!lzch.l:'eßeD~ 

Z:;;iscb.:a:ldecke:J. u~d :5zbnsteigolatten si::d '::üt ei12er Verkehrslast 

vC.:l 5800 ~a cde~ 5000 N/m2 (500 kp/1J!2) z-a. bs~20~e!1t sc-::eit; 

k~-i::a So~ds~lasten :ti.t g::5ß0~e!n Eiofluß ·.1i~~2D ;;e:!dSDQ 

.;..!ei de~ Ee.:!0clm~!:!g von Stützen ·z~i:;~he!l ~ds!.' na'b-en Glaisen ist 

in b~f~d.0t;eD 3sl!eicb2n de~ _~np~alJ.. e!ltgleiz-e!ld9~ U ..... Bahnfa.hr

~~U63 zu be~ü~k9ichtigen~ ~nd zw~ io de~ Höhe 1 m übe~ Schie

· ~c:l:)'!::aJ:'kante ::lit ei~e~ ~aa8ezechten Einzellast von 1000 kN 

(100 !.:p) :!on Gleis;.:ichtung 1l."2d von 500 ~T (50 Mp) q-:!er ~J..r 

Gleis:richtu:og. Als 3ef~dGt gelten die erste ' St;itze in ei!ler 

Stlit~e~~eihe, Stützen an Gleisbogen oit eice~ EalDmesse~ 700 

R<. )00 0, Stü'!;zell in Weichellzc::!en :::~"ie alle StlitZ0!!, die 

nicht ci t; ei::e!;l d:1.:cb.lauf·~r.dsn !Jnte!özug ve.1!b~~ec sind. 

I 

f 

·--'--'>~~~·l' 
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Ao,:,eisu!l8 N:r. 5 :::'.2Z :BQ U 
(zu §§ 19 und 20) 

~e~stellung. IC9tandhaltuns ~d Pr~~ß der bautec~i~ch~~ An

lasen (~~nel, Brlick~D und sonstige B~~;~~~~ aat 3t~scksD, ~e 

Rp~ n. Stütz~~~auern. 

L'fu: BaU3:Öl'P0~, dis im G~...md~as~el' liege.o :tde.:: li~ge!l können, 

ict ä~~ Neohweis d0~ 1)1f~chs~ Siche=heit gegen A~1t~i6b be~ 

bci!'~ des beenste!l G::u::.dwaSSCl:3tsudes geJläß :!lydrologischcD 

~~t~02t0~3 ~ f~eno ~ie~bei ist als stäcdi39 Eise nlast bzw. 

r~~last sn~~3stzeD: 

do~ Ba~ö~p0~ sel~st otce G_eisoberbau~ Ba~3~ei6au-~auten, 

f.u3j!üstu!lgen, 
die ttbgrs~~üt~un8 ' bis 500 ~ unte~ es~ ds~ B~~~ch~~~g r~8~~D

ce i9ge~deD Gel~d0- oder Straßenoce~fl~c~e~ordinate~ 

!:.":Zl t:::d ~0caD de::l :9:iukö=,pel!o ist ei;:te Val:k~hralast gC:l.:~ :S~Ük-

~~:lkl:!2· se GO an~_setz$n, ,:,e!lD kei!ls b:;'3~:l:!~1'enr> gzäE'$~e!l La

,· ::;t~~ a:rl'ge:lo::.tlen ~e~den ~sse!l l) 

D:!.0 !!!l!:J.i ·~~e_bru:~ ~!lleit-.1!lg VOll ~äfte::l. a'.l3 _e'.lsdZ'-lck e.uf die 

xc;ren dezt ll~ts~i~dise_en :9s.uwerke ist a.u~zuzchl:'eßeo~ 

. Z:ti.s(u'l:ldecken " :ld BZ!!.!Jsteigplat"~m si::d "::a.:..t eir:!s!: Ye:rkehrs_ast 

~c~ ; COO ~a cde~ 50c0 N/~2 (500 kp/~~) ~~ be~eo~e~, sc~eit; 
k~i~a So::d.e:.!laste!l ::it gr5ßerem Einf_uß -.,i~1t~a::l \;s:deüo 

e~ d0~ Ee~echn~ng yon Stützen z~i=~ce3 ~ds~ n~~e~ Gl eisen ist 

in b~f~deteD Be~eich2n de~ ~np~al1 e~tgleize_ds~ U-Bahnfah~

:!~ug~ Z11 be.ztk.::!ksichtigeo t und zwar in der Hö~e 1 m üba~ Schla

· ~cn. :-c~allte ::i..it ei~e~ ~aaS$~echten Einzellast von 1000 k.:.'i 

(1~O ~p) ~n G!eis~ichtung u~d ven 500 ~r (50 Mp) q~e~ ~~ 

Gleis!'ichtung • .hIs gef~det geltsu die erste 'St:itze in ei!ler 

S~ütze3r$ihe, Stlitzen an leisbogeo oit eice~ _alJ~ess$~ 70n 

3 <. 300 0, St ~i"GzetJ . . ~ n Weichstl:3=~e~ ~~rJie 311~ S~ü"t;~e!1) die 

ni~_t ti ei::.~~ Q::1.:~h!au_<~~dell Unte!'zug verb-~~ec _lad . 

I 
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In de~ Fe9tiskeitsoe~eohaung iet nach2?~~eigen, bis zu ~elc~er 
Tiefe der Ttla~al einaeitis f~eiee10gt ~s~de~ de&f, ohne daß 
konst~tive 'Siche~n~s~g~a~n get~offen ne=~en bz~o eiD e~
neutar statische~ Nac~eis e~fol§to In jede~ Fall ist dis P~o
blematik de~ eiotret.enden Dich~~nSgentlas~~nß zn p~üfeno 

.,~ U-Babnbrückel'l 

Brücke~, die von Zligen de~ U-B~ bef~e~ ~e~de~, ~9gen den 
A!l.forde~3en dss § 20 der BO U entsp:::,cche.!b Sie kö~ne!l aus 
Stahl, als ?:!aSS173 Brücken od$)% i!l 1I'sl:.'oU!ld'!:sise ~ergestellt 
..:erden. 
Die Bau~$rke ~assen sich a~hitekto~ie~h in das Städtebild eio
flieell. Es si~d u.:lte!,h~1tu.!l8S~ · K~n:!stz-uk:';i c!len zn be'10?Zll8~n. 

CA2 .. Lasta.Dnamen 
Die auf das ~rag~ark und die ~ide~la~~~ wi~ka~de~ Lr~ste~ sied 
ent3~~eche~d den Beati~gen de~ . Be~ec~~nßsg=~~lag~n fÜ? 
st~e::'!ll:l' Eie:a~b~'.l:!!ib::;ücke:l (BEl) (Di e!'l::lt'7o!'E:'ch2iZt 8C!} dsY' Deut
c~he:l · P.eich3bahn) in A!'l~3t~ zu bri~go 

Der U-Bahn-baate~~Qg ~~~ die BeS91~~~f~~n3 besteht aus 
150 J~-!cbzen (15 ~:p-.AcJ2se~) i:l fe3t3elegt$~ Bei~.!l3 un::i 0!lt
S?;}!'eCM!!:l da!? ttbo:!öa'}.län.~ nit da"1Qs! u!!d dahl.nt0.!! en3usetZ$:1-
der St~~ckaD13st von 35 ITN/~ (3,50 ~~/n) E~d Gilt ge~ A!llaseo 

Für das Kleinpro~il sind 4 ~ 100 ~-!chs~n o IIp-!ch~e!l) mit 
da70r t!~1 dabi.!lte~ e,!lZ0c!!d~ete:: St;2'eeke!'.llast '!]'on 31 'JiIi/m. 

3,'!O Mp/o) in A!l~atZi ='..! b;;r-inge!llo 

EillS Läng3v0!'teil\!.!13 d0~ !~h91aste!l entsprechel!d Bild 6,1~3 . 
der BE ist' ~icht ~ilässi8 o 

Pür die Fliehkraftwi~~~g ist 'd~~ le8tsc~o~pu~ 1~10 ~ übe~ 
Schie.ne!!O~2!'kante ~~Zi"~e~!l. 

De~ Seite~stoB d~~ F~zeuge 1s t als eine ~ast von 30 k.~ (3 ~p) 
in jedem Gleis an deE V.~~l~3ti83t$n Stslle ~aaB~recht und ~echt-

.-:::::::.,-...... ~ ,~.' -~.. -:.,;. 

---
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In de~ Festiskeitsb0~eo~~ng ist nec~~ei8en, bis ~~ ~elcher 
Tiefe der Ttlona' ei seitis freiS91eg~ ~e~d~ da~f, ohne daß 
_c~str:uktive 'Sicherune~~ßnahMen ge~~offen ~s~en bz~~ e10 e~
neutel! statiso_er Nac~eis e~folgto 10 jede~ Fall 1st die 2:0-

. ble~tik de~ eiotretenden Dich~~nS3entla8~~ns zn p~üfen~ 

llDbrüeken 

Brüc~en, die von Zügen de~ U-B~ bef~en ~e~den~ ~üssen den 
Anfcrd0~3en des § 20 der _0 U e~~sp~ec_e~Q Sie können aus 
Ste.h.l, als l!laSS173 Brück~n oder i!l V'<ill:.'bU!ld'!leise hergestellt 
t:0rdan. 
Die BaU~$r~9 ~ü~gen sieb a~~tektcnieoh in d_s Städtebild eio
~lie0a. Es si~d unter:h~ltune$~~e K~~stzu~ic~en zn bG~Or~~8ell. 

Die ~Af das Tra~srk und die ~ide~la~a~ ~i~ke~de~ Lasten ai~d 
e~t3~~eche~d den Bgsti~ßen de~ . Be~ec __ ~nßsg~~dla3c~ fÜ? 
stä...J.a~!l!:)- E!.een'bcl:!,.b!:Ücke:l BE) (Dien:Jt7o~~chl:!itt 804 ds!! !)eut
c~_en ' ~sich$bahn) in A~e~tz zu b~i~e9. 

De~ U-Bclm-1!'.ste_mLg fö,.'!' die Begsle.'3~~!!3 ~9tabt aus 
150 Y-.-!c-2en (15 Mp-Acäse~) in fest6slester Bei~~3 u_d ent
s:;>!:'e(Le~ CI. :'! ttb ~!la' _1~3e nit davo!! tlcd dahiat0.!! en~.usetz$J:l
der St~ec_enlGst von 35 llN/o (3,50 ~~/n) '~~d 6ilt ge~ Anlage. 

n das Klein~rofil a ' ~d 4 ~ 100 ~~!chgen ·10 IIp-!ch~en) mit 
da70r und d ~nte~ en~ec~d~ete~ 8treeke_last von 31 ~/~ 
(3,~O ~p/ ) in ~~a~z ~~ bringen~ 

Eine Längzv0~teil~5 ds~ Ac ~lagteo entspreche~d Bild 6,1~3. 
der B~ ist' n:Cht ~ilässiSo 

par die Fliehkraftwi~ku~g iat -de~ l~etsch~0~ ~~ 1~10 ~ 1bez 
Soh5 .. ene!:!o srkante c~~e~!l<t 

D0r Seitenstoß d0r F~zeuge ist als eine Last 00 30 k.~ (3 ~p) 
in jed.em Gleis an der ~!lgü!lst,~33t$n Stelle t?a<lB0recht und recht~ 
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~~ig zu..l' Gleisachse iD Schienenoberkante aOZ'.l::eb!leo. Die 
Ui~dbelastung ist entspre~hend Abschnitt 10 der BS enzusetzeo, 

," .. c1lei' die Höhe 'des Ve~kehrs'bandes mt 3,50 l3. 1:leibeh.alten 7ii~d. 

Dia Bela$~Xßg aus Bre~eo und Anfahren ist zu 1/7 der =aEge~en-· 

den Belastung des trbe~baue9 aus dem entsprechenden U-Ea~-La-
3~e;zug, in Eöhe de~ Sch1eneno~e~k~t$ wirkend, anzu~ehoeD~ 

3ahnsteigorücken sind für eine Fläche~last vOll 5000 Pa oder 
,Coo k."V::J.2 (500 k'fJ/n2) zu be~egeD, SofS='ll keine SO!lderlaste!l 

' ':1i:::keem werden. 

':i.. B~ 

F~ alle B~licken , Tun~elp Durchlässe, St~tz~uern und sonstige 
5~~~e~ke de~ U-Bahnen sind ~t der ~eb~auchs~bnabme die nach 
~~~ 2SC~6 ~o~gesc~iebe~$D Unte~lage~ vollzählig ~nzule8eD und 
~tä2dig auf de~ laufenden Stacd Z'~ halte!Jo !~ ei~ze!~en sind zu 
f~~n~ 

E!!licke!l.V0~zeich!1i3, 

~~chlaß- ~~d Stütz~llernverzeichoi9, 
Tu~~elv3rzeichnis; 

3.2. Bauwerk86kten 
Brückenakten , 
D.l!!chl~- und Stiitz!!S.ue:r!!'.~ten, 
Tlm!:91akta; 

) . 3. Btiu t"!e:!!kabücher ".nd -hefte 

BriiokeJlb'-.lch, 
~~chlaß- un~ Stützmauernhette, 
~oUll!elbuch. 

'~---~:::-:: 0'._. :.,.. ..... '~"... ... ~ ... ~- ............ ~ .. -'"" __ ... ___ ... • ... .....:- . .......... ·c...:. ............... ,·....... ., ;1 
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~~iB ZV~ Gleisechse in Schienenoberkante an~~~e~p. Die 
~'~dbalastung ist 0ntsp~ec~end Absc~itt 10 de~ DE anzusetzen, 

, ~cpei'die Eö~e 'des Verkehrsbandes ~t 3950 ~ beibehalten ~i~d. 

_i0 Belast'..mg aus Brs:nsen und Aofab:!ell ist zu 1/7 der ::!.aßge~ep.-· 

dell B31ast"J.tlg des lTherbe.ues $.U3 dem entsp.::eche!lden U-Bal::n-La

sJ e~~J.g, in Höhe de~ Sohienenobe~kant$ wirke~d, enzu~ehneD. 

3~steigb!!Qc~en si~d fQr eine Fläc~eplast VOll 5000 Pa oder 
5COO kL~!~2 (500 kp/n2) zu bemeSge~, sote'::D kei~e Sonderlasten 
':?il'k~e.!ll Wel!d9!l. 

"'el3tatioJl 
]~ alle B~aoken , ~~e19 ~~chlässe, Stütz~ue~D u~d sonstige 
B~~~0~~e de~ U- Bahnen sind nit de~ ~eb~auchsabr.a~ die nach 
:;:3-!l 2eC€6 ".7o::geschriebe~en U_tet'lage~ vollzählig a:!.~ule8en 1!!ld 
::.tä::K!2.g s".lf dem laufe_den Stat:d zu halten. Im einzel!le:l sind zu 

3~~cke~v~~zeichniat 

~~c_laß- L~d Stütz~~er~verzeichDis, 
_ '~~elvsrzeichni8; 

en 

Stütz~uer~akten, 

Tu.iLelakt3; 

3rüoke;lb-~chJ ' 
~~chlaß- u.n1 Stützmauer~he!te, 
~<!!l!!e Ibuch. 
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4~ Bau\Vel:ksüb0!'Wachun~ und -pl:ü:fung 
Alle :Srücken-, Tunnel- und sonstigen Kunstbauterke sind regel
~äßig zu ü~erwachen. aber das Ergebnis äer Kontrollbegehungen 
sind formlose Aufschreibuogen zu führeno Diese sind nach Besei
tigung festgeßtellter Mängel z,.ll!l Bau;:erksbuch zu nehmen. 

Darüber hinaus sind Brücken io der Regel alle sechs Ja.~e einer 
Hauptpr;;fUng u~d alle d~ei Jahre Nebenp~üfunge!l ~ unterziehen. 

Bei '!Unneln sind die Ha.uptp~üi'u.!lgen alle zwei Ja~e und die 
Nebenprüf'ungen jähdich dU1!chzu:füh!'~n . 

Sonde=prü~~n~en sind einmalig aus besonderem Anlaß oder TIieder
ehrend nach jeweils festv~legendem Pri~tplan auf Grund kon

strlkti ver oder a!lderer Besonderheiten am Bau\'1erk du=chzufüJ:uten, 

Neue oder verstärkte Brücken si:nd vor I:nbetrieboahme Probebe
lastungen zu uDte~ziehen. 

5. Mitnutzung 'de~ Bauwe~ke ctu~ch betriebsfre~e Informations
.c.der . .Yersorgun~sJ.eitungen_ 
Tun!lelst~ecken der U-3ahne:n sind g'::ll!:ldsätzlich für aie Uitnut
zung durch andere, nicht unmittelbar dem Betrieb dienende be
triebsfre~e Informations- oder Ve~sorgunssleitu:nge:n ausge
schlossen. 

Die Verlegung "00 Iofol'lllations- unQ Ver'sorBungslei'tiu!::!3en inneI'
halb des Tunnelquerschnittes ist nur für die unmittelbar zur 
3etri0bsfü~~ng bzw. für bauliche oder ~schinelle Anlagen er
fo~derlichen Kabel und Leitungen gestattet. 

Unter Druck stehende Leitu:ngen gleich welchen Mediums sind im 
'.L'v.nnelbel'eich g:,m:ctgät~lich untersagt 0 Ausgenol!!l!len hiervon 
sind Wasser- und Entwässe~~gsleitrungen für betriebsbe~ingte 
"~lageo in den Bahnhofsbereichen. 

!'.:!. .... -----_. 
:"':~; 
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4. Ba e~ksübe.'t'Vl'achutl~ und -'P~üfung 
Alle Srücken- , Tunnel- und sonstigen Kunstbauterke sind regel
~äßig zu ü~erwachen. Ober das Ergebnis äer Kontrollbegehungen 
sied fo~mlose Auf9c~e:bungen zu flihren~ Diese sind nach Besei
tiguns festgestellte!' Mängel zum BauTIerks'buch zu nehmen. 

Da:rüber hi naus sind Brücken in der Regel alle sechs Jal'>..re einer 
Ea p'prü-?ung u~1 alle d~ei Jahre Nebenp~ü~ .ngen ~ ~terziehen. 

Bei Tunoe n sind die Hauptp~~8eD alle zwei Jahre und die 
_ebenprüfungen jährlich durchv~fQhr~n. 

Sonde=p=ü~~n~en sind einmalig aus besonderem Anlaß oder TIieder
ke! re_d nach jeueils festv,llegendem Pristplan auf Grund kon

strlkti ver oder anderer Besonderheiten am Bau\'!erk d~~chzuführen , 

Neue oder verstä;;'kte Brücken sind vor Inbetrieboahme Probebs
last1.l..I'l'gen zu vJlterziehen. 

5. ruitoutzu g üer Bauwerke ctu~ch betriebsfre~e Informati ons
eI' Versol'gun~sleitungen 

Tl.l!lnelst~ecke!l der U-3ahne!l sind s.::undsätzlich für aie llit!:ut
zung durch andeze, nicht unmittelbar dem Betrieb dienende be
tl'iebsfre~e Informations- oder Ve~sor~~nssleitu!lgen ausge
schlossen. 

Die Verlegung ',on I ofol'lllations- una Vel'·sol'gu.ngsleHcmgen inner
a b des Tu Del~ erscal'littes ist nur für di e unmittelbar zur 

:'3etriebsf"hrung bzw. fiir bauliche oder ~scM nelle AnlageD er
fo=derlichen Kabel und Leitu.gen gestattet. 

Unter D:ruck stehende Leitu gen gleich '.'Ielcheo ~ediU!l1.3 sind im 
~u nelbereich g~.~dsätzlich ntersagt. Ausgenommen hiervon 
sind asser- u~d Entwässe~~gsleitungen für betriebsbe~iDgte 
Anlagen in den Bahnhofsbereichen. 
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. Lusn~en sind in begründeten Fällen nur ~t Zusti~~g da~ 

staatlichen Bahnaufsicht zUlässig. 

FÜl' die r!itnutzung von B~ücken außerhalb des geschlosseneo T'J.c

celquel!schnittes ist ebellfalls die Zustim:wmg c.er Staatliccan 

Bahnaufsicht ezfozderlich. 

Die Bau~erke sind so V~ e~richtent caß außerhalb aas ~~ncel~e

~eiGhes beide~3eits der U-Baho~rasss ausre~checde ~~utr~iheit 

f~ die V0~le~~g betrieb3fre~er Infor=ations- "~d/c~er Ver

sorg',l!lgsl~i tungeo gegeben ist. 

103 -

l:.usnalnell sind in be8~üode"eD Fällen nur clt ZustiJ::li!.l!::8 dal! 

Staatlichen Bahnaufsicht zulässig. 

~~ die ~itnutv~ng von Brücken ußerhalb des geschlossenen ~~

~elque~schnittes ist ebenfalls die Zusti~8 der S~aatlic~en 

Bahnaufsicht e~o~erlich. 

Die Bau~erke sind 80 ~~ e~richten) daß außerhalb des ~~nne :8-

~eiGh03 beide~seits a3~ U- Bahntras39 ausre~che~de Ba~r~iheit 

t~ aie Ve~leguDg betriebsfre~er IDfo~=ations- ~cd/cdGr Ver

sO!'g'-l.!lgslei tu.ngeo gegeben ist. 
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~lllage 

zur .1mv9isu.oß U!? 0 5 Z".ll' BQ U 

Lastenz.ü:~e <1el' U-Bahn 

Als Verkeh'!'slast gilt :t'üJ? U-Bab.nb~(icken folgender ~egella:stell
zug je Gleis: 

I l ~~tJ(J 
~1 -1 

'P • ~x 150 kN 
( P u 4 Jt 75 Np) '/j 

9= 35 kN/m 
( 9 ~ 3,50 /{/p/m) 

: , . \ IUlUIJUJj" '''w,""" 

/ 

F~ die Nachl'echoung DZW. Erneue:l:V.ng 1)'9stel:le!!de~ B!.'Licken. auZ 
de!len eU3scb.ließlic!l Fah1!ze').ge des ü-Bahll- Kleinprofils verkeh
ren, ist folgender Lastenzug je Gleis anzusetzen: 

!J • 4 x Tal} IdJ 
{p, 4·~ 1{} Np) 

l! l 

:. 

.... 

~ _ .. _~ ----~·1 

.-------- .. ._~--- ------------...." .... - - .... 
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anlage 
zur .1mv9isu.oß U!? 0 5 Z".ll' BQ U 

Lastenz.ü:~e <1el' U-Bahn 

Als Verkeh'!'slast gLt :t'üJ? U-Bahnb~ücken folgender ~egella:stell
zug je Gleis: 

'P • ~ x 150 kN 
( P u 4 J< 75 Np) 1/j 

/ 

F~ ie Nachl'ec !l !lg DZW. Erne~9:ro.ng 1)'9ste_e!!de~ B!.'Licken. auZ 
de!len eU9scb.ließlic!l Fah1!ze').ge des ü-Bahll-Kleinprofils verkeh
ren, ist fOlgender Lastenzug je Gleis anzusetzen: 

q 8.Jl kN Im 
(9 • 3, 10 np/m) 

1I111J1JHIJII II IIlU i 

!J • 4 x Tal} IdJ 
{p, 4·~ 1{} Np) 

l! ! l 
q.31 !rN/rn 

(q. J,JO I1p/m) 

11 h 1 m1l11 IlII1lI! ! rlJlliillll!illf 

[ 12900 ln.!"Ol 3$0 lleQol2900 l L 
7 -'1/'--1 l T 'I 1 
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~nweisun3 Nro 6 ~~r BO U 
(zu § 21) 

- Grundsätze fü~ Z~gsic~erungsanlagen 

1 . 1 0 ö~t;1iclle BÖohstsesc!:.vindigkeit ::'st die VOll ei~s:!l 100 ~ 

"'t~~etzten Zug Ünzahl deJ! Sitz·· u.nd Stehplätze) all eineo ce-
~ji~teD :?t!!lkt d~!' St~SQk9 er~eichba:;;e Gezc:t::Jindigkeit, wenD 

ce~ letzte Bahnhof du~ohfabren u.~d ce~ Zug bis V2~ Erreichen 
"cer St~eckengeschTIindiskeit besch1 eunigt ~i~d. Zu. berücksich

tige!! si!:.d dabei Gefälle und Steif!'.l.ngen sowie ständige " ört
liche :eder sigoalisieI'"te Geschi")i!ldi3keitsbeschrä!!ku!lgen~ Die 
A!:lsabsn zu:? ö1.'tlic!l::lo :S:öchstgeschlli~digkeit sind Weg-Zeit-Dj.a
g2a~en zu e~t2ehmen cd$~ du=:ch Ve~3~~~fa~ten zu ermittelD~ 

"I 02. Siohe~.!!g9te~hnische SCh1.ltz3t~ecl;:e " ist die hi nte!! ei t:.em 

~uptsi3n~ü zu sich0!!!lde und freizullaltenc.s Gleislängs, fall s 
ein 100 %ig besetzter Zug am haltz~ige~den Signal unzulässig 
~o~baif~t u~d Z~an33bre~u~g e~hält (A~stand vo~ ~aup~signal 
Z'..l::l :::!2.ßgebende!l Gefahre!lpunkt). 

Die Länge der sicherungstechniechen Schutzstrecke ist als der 
1~2fach0 l'J0Et des Bre:::!3r.eges cei ZCla[lgsb~e~su!lg unt:n' 3erück

· sichti~~ng d$~ für die eingesetzten Fah~~e~gbaua~ten B31~enden 
B:.;e!!2S~ege 3071ie de~ Steig..tJ:\geo !)_~d Gefälle nach deo FOZ'lZ!el!l 

~ = 1,2 0 Szrn 

1 Vo 
2 

SZB = '2 O,ZBZ aN 

au. b3rec~eD D 

Es bedeutsn: 

.:: = siche8!!2gstce~Z!i:;:ch0 Scr.l:.tzstrecke in lll, 

~ ~B = Bre~aeg ~ei Z~angsbre~~g in m, 

- ~----- .. 

j ... AU ge eilles 

- 105 -

.Anweisung NI' ~ 6 zu!' BO U 

(zu § 21) 

G~dsätze fü~ Z~gsic_erungsanlagen -

Aug~estaltun~ e~ Zugsicheru gsanlageg 

1~1o Ö~~liche Eco~stge3c~~indlgkeit ~st die von ei~e~ ADa % 
besetzten Zug (.Anzahl da:!! Sitz-- und Stehp_ätze) an eine::l 1:e-
ii~teD ~nkt de~ St~eck9 er~e1chba~~ Ge=chwindigkeit, wenD 

c.er l etzte Bahnhof du.::'chfahren _<1. cer Zug bisZ'.2!!l Erreichen 
,cer Str9ckengeschwindigkeit beschle'nigt wi.::'d. Zu berücksich
tigen s~~<1 dabei Gefälle und Stei~~ngen sowie ständigs,ört
liohe :ode.:! sigoalisiel',te Gesch\"]i!1digkeitsbeschrä!!k>~neen~ Die 

An~a~e!l zu:, öl'tlich-0D Höchstgescn:nindigkeit sind Weg-Zeit-DJ.a
B~a~en zu e~tn~hmeD cd$~ du~ch Ve~2~~bsfa~ten zu armittelDo 

1 0 2Q Sic~e~~gste~~i~che Sc~~tzst~ec~e · ist die hinte~ ei~em 
Rauptsi3~al V~ 3iche~nde u~d f~eizuhalte~de Gleis!änge, falls 
ein 100 %i3 be$etzte~ Zug am haltzeige!::oen Signal uDzulässi8 
7o=beif~t uEd Z~anS3bre~u~g e=hä_t (A~stand vo~ ~aup~signal 
V~~ 3aßgebende~ Gefahrsnpunkt). 

Die Länge de~ sicherungs~echnieohe3 Schutzst~ecke i9t als dep 

1~2fache W0~t des Bre~i.ege8 bei Z~aDgsb=e~suDg UDto~ 3erlick
· siohti~~ng d0~ für die eingesetzten Fah~~eug~auarten ge 1, enden 
Bre~7:e e sC7Jie de:.! Ste1.gu.!l~en u~d Gefälle Dach den :!.<'ormel!l 

2iU berech-eo. 
Es bedeuten: 
&3 = sicheru.ngstcc30Dische Sch1!tzstrecke in m, 

.' ~B = Brer:!3';;vg bai Z~angsbre!:!2<mg in m, 

- ---=-=-------- ,----:--:-=:::--c=======;;;;;;;;o:::=======:::;2 
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